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1. Kurzfassung

1.1 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde

Gemäß § 47e BImSchG sind die zuständigen Behörden für Lärmaktionspläne die
Städte bzw. Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden. Zu-
ständig für die vorliegende Lärmaktionsplanung ist:

Stadtverwaltung Pforzheim Eisenbahn Bundesamt
Marktplatz 1 für Bahnstrecken des Bundes
75175 Pforzheim

1.2 Rechtlicher Hintergrund und Maßnahmenwerte

Rechtsgrundlage und Auslöser der Kartierung ist die EU-Richtlinie 2002/49/EG
(Umgebungslärmrichtlinie), welche im Bundes-Immissionsschutzgesetz (§ 47a-f
BImSchG) sowie in der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) in
Deutsches Recht umgesetzt wurde. Anlass für die vorliegende Lärmaktionspla-
nung der 3. Runde ist die Veröffentlichung der Ergebnisse der Lärmkartierung
2017 für Ballungsräume durch die Stadt Pforzheim im Februar 2018. Aus den
Kartierungsergebnissen erwächst für die Städte und Gemeinden die Verpflichtung
zur Aufstellung des Lärmaktionsplanes (§ 47d BImSchG). Die Bahnstrecken des
Bundes als Lärmquelle sind mit Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung durch
das Eisenbahnbundesamt (EBA) in dessen Zuständigkeit betreut; die Beteiligung
erfolgt über die homepage: http://laermkartierung1.eisenbahn-bundesamt.de. Die
Bahnstrecken des Bundes werden hier nur nachrichtlich aufgenommen.

Für die Aktionsplanung gibt es nach EU-Umgebungslärmrichtlinie keine gesetzlich
festgesetzten Grenzwerte. Jedoch vertritt die EU-Kommission die Auffassung,
Lärmaktionspläne seien für alle kartierten Gebiete zu erstellen, unabhängig
davon, ob Lärmprobleme bzw. vom Lärm Betroffene in einem kartierten Gebiet
vorhanden sind.

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg vertritt hingegen die im ́ Koopera-
tionserlass Lärmaktionsplanung´, Stand 29.10.2018, modifizierte Auffassung, dass
Lärmaktionspläne grundsätzlich nur für die nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung
über die Lärmkartierung (34. BImSchV) kartierten Gebiete aufzustellen sind, in
denen die Umgebungslärmkartierung Lärmbetroffene ausweist. Somit ergibt sich
für Gemeinden mit mehr als 50 Lärmbetroffenen in Bereichen mit Lärmpegeln
über 55 dB(A) LDEN und 50 dB(A) LNight eine Verpflichtung zur Aufstellung eines
Lärmaktionsplans.
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Hauptverkehrsstraßen bundeseigene
Haupteisenbahnstrecken

Einwohner Schule Krankenhaus Einwohner Schule Krankenhaus
Pegelbereich LDEN in dB(A)
>55 - 60 11.159 8 2 1.791 4 0>60 - 65 7.577 975
>65 - 70 7.893 1 1 598 1 0>70 - 75 7.365 312
> 75 1.293 0 0 139 0 0
Pegelbereich LNight in dB(A)
>50 - 55 8.421 0 0 1.598 0 0>55 - 60 7.703 898
>60 - 65 8.099 0 0 529 0 0>65 - 70 2.849 265
>70 68 0 0 90 0 0 

Tab. 1: Ergebnis der Lärmkartierung der Stadt Pforzheim und des EBA zur 3. Runde für 2017

Dies trifft für die Stadt Pforzheim mit 35.287Lärmbetroffenen über 55 dB(A) LDEN

und 27.140 Betroffenen über 50 dB(A) LNight zu. 

Lärmbelastungen oberhalb von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht liegen
in einem gesundheitskritischen Bereich. Daher sind die Bereiche mit Lärmbela-
stungen über 65 dB(A) LDEN und 55 dB(A) LNight einer qualifizierten Lärmaktions-
planung zu unterziehen und Maßnahmen – auch verkehrsrechtlicher Art – zur
Minderung der Lärmbelastung umzusetzen. Ein vordringlicher Handlungsbedarf
zur Lärmminderung und zur Verringerung der Anzahl der Betroffenen besteht
zudem in Bereichen mit sehr hohen Lärmbelastungen jenseits des Schwellen-
wertes der Gesundheitsgefährdung über 70 dB(A) LDEN und 60 dB(A) LNight, der in
Pforzheim für mehr als 7.000 Betroffene überschritten ist.

Das Verkehrsministerium hat den Städten für eine zielgerichtete Lärmaktions-
planung darüber hinaus empfohlen, die Lärmkartierung mit weiteren Strecken zu
ergänzen, die auch mit weniger als 8.200 Kfz/Tag belastet sind um ein vollständi-
ges Bild zu erhalten. In Pforzheim sind deshalb Strecken mit mehr als 4.000 Kfz/d
in die Lärmkartierung aufgenommen.

1.3 Ausgangssituation 

Nach der Lärmkartierung 2018 der Stadt Pforzheim (3. Runde) für den Ballungs-
raum werden folgende Betroffenheiten festgestellt und in der Lärmaktions-
planung dokumentiert. Nach EU-Vorgabe relevante bundeseigene Haupteisen-
bahnstrecken mit mehr als 30.000 Zügen pro Jahr sind in Pforzheim ebenfalls
bewertet und werden nachrichtlich mit dargestellt.
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Abb. 1: Vergleich der Lärmkarten LDEN der Stufe 1 (2008) und der 3. Runde (2018)

Pegel
[dB(A)]

Stufe 1 (2008) 3. Runde (2018) Differenz
Zeitraum DEN Zeitraum Night Zeitraum DEN Zeitraum Night Zeitraum DEN Zeitraum Night

Hauptverkehrsstraßen

> 50 bis 55 – 8.100 – 8.400 0 300

> 55 bis 60  9.400 7.700 11.200 7.700 1.800 0

> 60 bis 65 7.900 4.200 7.600 8.100 -300 3.900

> 65 bis 70 7.500 100 7.900 2.800 400 2.700

> 70 bis 75 4.000 0 7.400 100 3.400 100

> 75 0 0 1.300 0 1.300 0

Tab. 2: Veränderungen der Betroffenheiten der Kartierung Stufe 1 (2008) zu 3. Runde (2018)

1.4 Vergleich Lärmkartierungen von 2008 und 2018 

Nachstehende Abbildung zeigt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse der Lärm-
kartierung 2008 (linke Bildhälfte) zur Lärmkartierung 2018 (rechte Bildhälfte) der
Stadt Pforzheim im Beurteilungszeitraum LDEN. In der Lärmkartierung 2018 ist
anders als im Jahr 2008 der Pegelbereich 50-55 dB(A) in braun dargestellt, daher
erscheint die Karte stärker belastet, außerdem ist der Neubau des Kanzlersträß-
chens als Teilumfahrung im Osten der Stadt gut erkennbar. Die Autobahn ist nach
wie vor die maßgebliche Schallquelle im Straßenverkehr. Aufgrund der aktuel-
leren Verkehrsmengen aus dem Straßenverkehrsmodell der Stadt, zuletzt ergänzt
im Jahr 2018, haben sich die Belastungen grundsätzlich deutlich erhöht, vor allem
im Schwerlastverkehr.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Betroffenheitsanalyse der
Stufe 1 der Lärmkartierung (2008) denen der 3. Runde (2018) gegenübergestellt.

 
Während in der Gegenüberstellung der Lärmkarten deutliche  Differenzen in der
Darstellung auszumachen sind, kann der Tabelle konkret entnommen werden,
dass sich die Zahl der Betroffenen im Beurteilungszeitraum LDEN von z.B. 28.800
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Maßnahme Lage Stand

M 01 - Westtangente 1. Teilabschnitt bis zur Lärmkartierung 2018 fertig-
gestellt; 2. Teilabschnitt bis Dietlinger Straße in
2019 fertig (hier aber noch als Maßnahme geführt)

erledigt

M 02 - Lärmoptimierter
Asphalt (LOA 5 D) oder
jetzt SMA LA

Benckiser Straße, Calwer Straße, Eutinger Straße,
Heinrich-Wieland-Allee, Jahnstraße, Kaiser-
Friedrich-Straße, Kelterstraße, Östliche-Karl-
Friedrich-Straße.

erledigt

M 03 - Lkw-Durchfahrts-
verbot nachts Kaiser-Friedrich-Straße erledigt

M 04 - Tempo 30 Hohenzollernstraße, Durlacher Straße, westliche
Zerrennerstraße, Sonnenberg, Büchenbronn erledigt

M 05 - Schallschutzpro-
gramm

Passiver Schallschutz für Gebäude mit
Überschreitung der Auslösewerte gem. Beschluss
vom 15.09.2011. Bisher 35 Objekte mit einer För-
dersumme von weit über 200.000 € gefördert

in Umsetzung

M 06 - Fortentwicklung
des ÖPNV

Wird als Daueraufgabe der Stadt angesehen. Rea-
lisiert bspw. neuer Busbahnhof in Umsetzung

M 07 - Förderung des
Radverkehrs

Städtische Daueraufgabe, die auf viele Akteure
verteilt ist: z.B. zentrale Radachse an der östli-
chen Karl-Friedrich-Straße, Fahrradboxen am
Bahnhof

in Umsetzung

M 08 - Vorrangnetz West
Umgestaltung Kaiser-Friedrich-Straße, Zerrenner-
straße östlich der Jahnstraße, Einrichtung Innen-
stadtring erledigt

teils erledigt,
weiter nötig

Tab. 3: Realisierungsstand der früheren Maßnahmen der Lärmaktionsplanung

auf 35.400 im Pegelbereich über 55 dB(A) deutlich erhöht hat; im gesamten Zeit-
raum für LDEN >55 dB(A) hat sich die Zahl der Betroffenen demnach um 6.600
Betroffene erhöht. Ebenso deutliche Erhöhungen gibt es auch in der Nacht LNight

über 50 dB(A) mit einer Zunahme von 20.100 um 7.000 auf 27.100 Betroffene. Der
Unterschied liegt im wesentlichen darin, dass die Verkehrsmengen deutlich
höhere Schwerverkehrsanteile als 2008 aufweisen und darin, dass 2008 weniger
Straßen kartiert wurden.

1.5 Realisierte Lärmschutzmaßnahmen 

Von den Maßnahmen des vorangegangenen Lärmaktionsplans sind verschiedene
Maßnahmen realisiert, die im Plan 5 dokumentiert sind. 

Als Maßnahme zur Lärmminderung, die früher noch nicht genannt wurde, aber
bereits umgesetzt ist, wird der Bau des Kanzlersträßchens aufgeführt, der zu
einer Entlastung der Wurmberger Straße beigetragen hat.
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1.6 Geplante Lärmschutzmaßnahmen

Im Zuge der Lärmaktionsplanung der Stadt Pforzheim werden drei Maßnahmenty-
pen nebeneinander untersucht, die im Ergebnis jeweils für sich die Wirkung
darstellen und teilweise aufgrund der hohen Lärmbelastung kombiniert realisiert
werden müssen, um mit verkehrsrechtlichen Anordnungen das Mindestziel der
Unterschreitung der Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung zu erreichen
und zusätzlich eine weitere Minderung durch bauliche Maßnahmen zu ermögli-
chen. Es werden demnach bauliche Maßnahmen im Planfall 1 untersucht, ver-
kehrsrechtliche Maßnahmen, vor allem Einführung von Tempo 30 nachts und tags
im Planfall 2 und Erneuerungen der Fahrbahndecken mit lärmoptimiertem
Asphalt (z.B. SMA LA) in Planfall 3. Die gewählten Maßnahmenabschnitte orientie-
ren sich an den ermittelten Lärmbelastungen in den Aktionsbereichen und wer-
den in den Übersichtsplänen 13, 18, 19 und 24 dokumentiert.

Im weiteren Schritt werden nach der Öffentlichkeitsbeteiligung die eingegange-
nen Anregungen zu ergänzenden Lärmschutzmaßnahmen in einem zusammenfas-
senden Planfall 4 aufgenommen. In diesem Planfall werden die baulichen und
verkehrsrechtlichen Maßnahmen als Gesamtmaßnahmenpaket im Übersichtplan
37 dargestellt und dokumentiert. In der Tabelle 10 im Anhang sind alle Maß-
nahmen gegliedert nach den straßenverkehrsrechtlichen und baulichen Maß-
nahmen zusammengefasst, wobei die Sanierung der Fahrbahndecke gesondert
hervorgehoben ist, da sie als Daueraufgabe der Stadt gilt und in den Bereichen
mit hoher Lärmbelastung mit einem lärmarmem Belag (SMA-LA) ausgeführt
werden kann. 

Bei der anschließenden Behandlung des Lärmaktionsplans im Gemeinderat, den
gemeinderätlichen Ausschüssen und innerhalb der Verwaltung werden nochmals
Änderungen beschlossen, die eine weitere Fortschreibung des Maßnahmenpake-
tes in Form eines modifizierten Planfall 5 erforderlich machen. Der Übersichts-
plan 38 stellt die beschlossenen Maßnahmen zusammenfassend dar. Zusätzlich
sind in der Tabelle 1 im Anhang die final beschlossenen Maßnahme nach Stadt-
teilen zusammengefasst.

Die Maßnahmen sind in Abhängigkeit zur Lärmbetroffenheit in kurzfristige und
mittelfristige Maßnahmen eingeteilt. Dabei wird das Ziel verfolgt, die Betroffen-
heiten von über 72 / 62 dB(A) tags / nachts durch kurzfristige Umsetzung der
Fahrbahndeckensanierung und zusätzlich mit Geschwindigkeitsbeschränkung zu
mindern. Bei Betroffenheiten zwischen 70 / 60 dB(A) und 72 / 62 dB(A) tags /
nachts wird zumindest eine der genannten Maßnahmen kurzfristig angestrebt
und die zweite Maßnahme als mittelfristig eingestuft und bei Betroffenheiten
zwischen 67 / 57 dB(A) und 70 / 60 dB(A) tags / nachts wird zumindest die
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Maßnahme Realisierungsstand Perspektive

M 01 - Westtangente 3. Teilabschnitt mit Arlinger Tunnel im Bau im Bau

M 02 - Lärmarmer Asphalt
(SMA LA)

auf zahlreichen Abschnitten in Pforzheim und den
Stadtteilen gemäß Planfall 4

kurz- und 
mittelfristig

M 03 - Geschwindigkeits-
beschränkung

auf zahlreichen Abschnitten in Pforzheim und den
Stadtteilen gemäß Planfall 4

kurz- und 
mittelfristig

M 04 - bauliche Maßnah-
men

a.) B 10 bei Georg-Feuersteinstraße
Erhöhung der bestehenden Lärmschutzwand an
der B 10 auf 3,0 bis 4,0 m
b.) B 10 bei Eutinger Straße auf Höhe des Eutinger
Talwegs
Neubau einer Lärmschutzwand mit 3,0 m Höhe
c.) Büchenbronner Straße südlich ´Auf der Rotplatte´
Neubau einer Lärmschutzwand mit 3,0 m Höhe

kurz- und 
mittelfristig

M 05 - Schallschutzpro-
gramm

Schallschutzfenster für Aufenthaltsräume und
zusätzlich Lüfter für Schlafzimmer. Anpassung der
Förderrichtlinie an abgesenkte Auslösewerte (55 /
65 dB(A))

kurzfristig

M 06 - Fortentwicklung
des ÖPNV

wird als Daueraufgabe der Stadt angesehen. Bus-
beschleunigungsmaßnahmen oder Anpassungen
der Linienwege, um die Einschränkungen aus
Geschwindigkeitsbeschränkungen auszugleichen

kurzfristig bis
langfristig

M 07 - Förderung des
Radverkehrs

wird als Daueraufgabe der Stadt angesehen, die
auf viele Akteure verteilt ist. Von der Stadt wird
der Ausbau, z.B. der zentrale Radachse an der
westlichen Karl-Friedrich-Straße betrieben

kurzfristig bis
langfristig

M 08 - Vorrangnetz West-
stadt

wird als Daueraufgabe der Stadt angesehen und
weiter betrieben. Vorrangig ist die Schließung des
Schloßbergs für Kfz geplant.

kurzfristig bis
langfristig

M 09 - Schallschutz BAB 8 Verbesserter Schallschutz an der A 8 in Planung im Bau

M 10 - Förderung der
Elektromobilität

Einsatz von Elektrobussen, Ausbau der Elektrolad-
einfrastruktur, Sonderregelungen z.B. bei Parken
und Förderung bei Erwerb von Elektrofahrzeugen

kurzfristig bis
langfristig

M 11- Förderung
geräuscharmer Mobilität

Ergänzend zur Elektromobilität auch Förderung
von z.B. geräuscharmen Reifen, geräuscharmer
Fahrweise, streckenbezogene Verbote von Motor-
rädern

kurzfristig bis
langfristig

M 12 - Schutz Ruhiger
Gebiete

Maßnahmen zur Minderung der Geräuschbela-
stung in den Gebieten, die im Mittel mehr als
5 dB(A) über dem Schwellenwert belastet sind

kurzfristig bis
langfristig

M 13 - Geschwindigkeits-
überwachung

Kontrolle der Geschwindigkeitsbeschränkungen
durch stationäre und / oder mobile Geräte

kurzfristig bis
langfristig

Tab. 4: Maßnahmen der Lärmaktionsplanung in der 3. Runde

Geschwindigkeitsminderung als angemessene Maßnahme zur Minderung der
Lärmbelastung empfohlen, sofern keine Straßensanierung vorgesehen ist.

Weitere Maßnahmen werden in der Lärmaktionsplanung aufgenommen, die teils
als Daueraufgabe der Stadt und teils als langfristige Strategie zu verstehen sind.
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Pegel
[dB(A)]

Ausgangssituation Planung PF5 Minderung
Zeitraum DEN Zeitraum Night Zeitraum DEN Zeitraum Night Zeitraum DEN Zeitraum Night

Hauptverkehrsstraßen nach Planfall 5 Straße

> 50 - 55 18.557 9.077 16.435 9.699 -2.122 622

> 55 - 60 11.666 7.402 10.852 9.288 -814 1.886

> 60 - 65 8.361 7.547 9.368 3.667 1.007 -3.880

> 65 - 70 7.206 1.945 8.586 32 1.380 -1.913

> 70 - 75 6.377 21 2.066 1 -4.311 -20

> 75 994 0 15 0 -979 0

Tab. 5: Veränderungen der Betroffenen in Pforzheim durch die beschlossenen Maßnahmen in PF 5

1.7 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind

Im Gebiet der Stadt Pforzheim sind gegenüber der Lärmkartierung 2018 aktuel-
lere Verkehrsmengen zur Verfügung gestellt worden. Die Nachberechnung der
Lärmbelastung zeigt nun eine etwas geringere Betroffenheit bis in die höheren
Pegelbereiche größer 65 dB(A) tags oder 55 dB(A) nachts.

In der nachfolgenden Tabelle ist die berechnete Zahl an Personen zusammen-
gestellt, die vom Straßenlärm betroffen sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt
anschaulich die positiven Veränderungen (Lärmminderungen) durch die zur
Umsetzung beschlossenen Maßnahmen (Planfall 5) in der Stadt Pforzheim. 

 
Die Anzahl Personen, die von Überschreitungen des Auslösewertes der Lärm-
aktionsplanung von 65 dB(A) am Tag betroffen sind, reduziert sich im Planfall 5
von insgesamt 14.577 auf 10.667 (-27 %). In der Nacht geht die Anzahl der Betroffe-
nen > 55 dB(A) von 16.915 auf 12.988 (-23 %) zurück.

Die Anzahl der Personen, die von Überschreitungen der gesundheitsgefährden-
den Werte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht betroffen sind, redu-
ziert sich nach Umsetzung aller beschlossenen Maßnahmen am Tag von ins-
gesamt 7.371 auf 2.081 (-72%). In der Nacht geht die Anzahl der Betroffenheit > 60
dB(A) von 9.513 auf 3.700 (-61%) zurück.

Die im Lärmaktionsplan für den Bestand auf Basis der Überschreitung der Aus-
lösewerte von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht ermittelte Lärmkenn-
ziffer (siehe Kapitel 3.4) zum Straßenverkehr beträgt 398.860 in der Ausgangs-
situation (vor der Maßnahmenumsetzung). Mit den beschlossenen Maßnahmen
reduziert sich die Lärmkennziffer auf 231.035, d.h. um -42%. 

Vor dem Hintergrund der erzielbaren Minderung der Betroffenenzahl bei Kombi-
nation von Fahrbahndeckensanierungen und Geschwindigkeitsreduzierungen
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nach Planfall 5 wird zwar einerseits die hohe Wirkung dieser Maßnahmenkombi-
nation zur Lärmminderung deutlich, andererseits ist aber davon auszugehen,
dass die Fahrbahndeckensanierung in dem erforderlichen Umfang nicht in den
nächsten Jahren umsetzbar ist, d.h. dass die schneller umsetzbare Maßnahme mit
Tempo 30 vorrangig umgesetzt werden muss. 

Deshalb wird die Abwägung der Maßnahme mit Geschwindigkeitsreduzierung auf
den Hauptverkehrsstraßen auf 30 km/h geführt. Eine geringfügige Fahrzeiterhö-
hung wird sich im Stadtnetz je nach Länge der Fahrstrecke ergeben, allerdings
wird der Verkehrsfluss durch die Vorfahrtsregelung nicht beeinträchtigt. Dadurch
werden Umgehungsstraßen als Alternativen (z.B. Autobahn, Westtangente, Kanz-
lersträßchen) attraktiver, die zu einer Entlastung im Stadtgebiet führen können.
Aufgrund der Vielzahl an Signalanlagen, Störungen im Verkehrsraum durch Abbie-
gevorgänge, parkende Fahrzeuge etc., wird sich der Zeitverlust allerdings auf
einem geringeren Niveau finden, als bei einer theoretischen Minderung von
Tempo 50 auf Tempo 30. Dass durch die geminderte Geschwindigkeit eine maß-
gebliche Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Störempfindens bei Fußgän-
gern und Radfahrern erreicht wird, ist umso bedeutender, als die Ziele der Stadt
zur Erhöhung des Modal Split Anteils der Fußgänger und Radfahrer als lang-
fristige Strategie dadurch wesentlich besser erreicht werden können. 

Für den ÖPNV stellt sich die Stadtmitte (Leopoldsplatz) und der Bahnhof als eine
wichtige ‘Drehscheibe’ mit Verbindung zur Bahn dar. Die Buslinien fahren auf
unterschiedlichen Wegen zu diesen Zielen und treten in diesem Bereich in hoher
Zahl auf. Dennoch werden sie aufgrund der hohen Geräuschbelastung ebenfalls
mit in das Konzept der Geräuschminderung aufgenommen. Insofern ist die Fahrt
mit maximal Tempo 30 als ein notwendiger Beitrag zur Geräuschminderung zu
verstehen, der langfristig durch Umstellung auf strombetriebene Fahrzeuge
verbessert werden kann.

Die Reduzierung der Geschwindigkeit, die neben der Lärmminderung auch eine
Erhöhung der Verkehrssicherheit bewirkt, wird mit Blick auf die gesundheits-
schädlichen Wirkungen der Lärmbelastung als verträglich eingestuft.

1.8 Schutz Ruhiger Gebiete 

Große zusammenhängende Ruhige Gebiete liegen in Pforzheim an den Randlagen
abseits der Autobahn und der Bundesstraßen vor. Diese Flächen sind bereits
durch Natur- und Umweltschutz geschützt, sodass für diese Flächen keine ge-
sonderten Festlegungen im Lärmaktionsplan getroffen werden. Es wird vielmehr
der Fokus auf Flächen gelegt, die aus städtebaulicher Sicht innerhalb der Sied-
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lungsfläche besondere Qualitäten als Naherholungsfunktion aufweisen sollten
um den Zielen eines Ruhigen Gebietes gerecht zu werden. Zusammen mit dem
Stadtplanungsamt sind diese Flächen herausgearbeitet und in drei unterschiedli-
che Kriterienebenen eingeteilt worden, die sich auf Ruhige Achsen, Stadtoasen
und größere Grünflächen in Ortsrandlage beziehen. Die 33 Flächen sind in Plan 29
dokumentiert. 

Die Geräuschbelastung innerhalb der Ruhigen Gebiete wird anhand der Berech-
nung des Straßenverkehrs ermittelt, ergänzt um die Belastung des Schienen-
verkehrs, wenn es einen relevanten Schallbeitrag gibt. Für jede Fläche werden die
Minimal- und Maximalwerte sowie der energetische Mittelwert ermittelt und in
Bezug zu den angestrebten Belastungswerten bewertet. Im Bestand ergibt sich
danach, dass der Zielwert bei 13 Flächen um mehr als 5 dB überschritten wird und
dort Maßnahmen zur Geräuschminderung anzustreben sind. Bei 6 Flächen wird im
Gegenzug der Zielwert um mehr als 3 dB unterschritten, sodass hier festzuhalten
ist, dass diese positive Bewertung nicht durch Maßnahmen verschlechtert werden
soll. 

Bei möglichen Planungen sollen die Ziele der Lärmaktionsplanung zum Schutz
und Ausbau “Ruhiger Gebiete” berücksichtigt werden und im Zusammenhang mit
der Stadtentwicklungs- und Landschaftsplanung sowie Freiflächenentwicklung
weiter entwickelt werden.

1.9 Berücksichtigung von Industrie und Gewerbe

Im Zuge der Lärmkartierung des Ballungsraums Pforzheim sind entsprechend der
34. BImSchV 1 im Ballungsraum Industrie- und Gewerbegebiete, auf denen sich
eine oder mehrere Anlagen gemäß dem Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU
(Industrieemissions-Richtlinie) befinden, kartiert.

Auf nationaler Ebene legt die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz ‘Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm –
TA Lärm’ vom August 1998 strengere Immissionsrichtwerte fest, die durch Anlagen
einzuhalten sind. Es ist deshalb davon auszugehen, dass durch die heutige Ge-
nehmigungssituation (langjährige Anwendung der TA Lärm) sichergestellt ist, dass
die zu berücksichtigenden Betriebe in ihrer Umgebung die Immissionsrichtwerte
für Kern-, Dorf- und Mischgebiete einhalten. 

5 Die 34. BImSchV verweist auf die Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996. Diese wurde durch die Bekanntmachung

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 20.11.2014 durch die o.g. Richtlinie ersetzt.
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Weitergehende Maßnahmen müssen deshalb nicht im Lärmaktionsplan behandelt
oder festgelegt werden.

1.10 Beteiligung der Öffentlichkeit

Die Unterlagen wurden im Herbst 2019 zur öffentlichen Einsicht ausgelegt. Den
Bürgern und den Trägern Öffentlicher Belange wurde ermöglicht, innerhalb einer
Frist von ca. fünf Wochen, Stellungnahmen zum Entwurf in schriftlicher Form
abzugeben.

Die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung und die Hinweise und Anregungen
der Träger öffentlicher Belange wurden ausgewertet, beraten, bewertet und
abgewogen. Die wesentlichen Hinweise und Anregungen aus der öffentlichen
Beteiligung zum Lärmaktionsplan der Stadt Pforzheim können wie folgt zusam-
mengefasst werden:

Grundsätzlich überwiegend positive Zustimmung der Träger öffentlicher Belange,
wobei auf die Bedenken des Amtes für Öffentliche Ordnung und der Busbetreiber
mit weiteren ausführlichen Untersuchungen zu möglichen Fahrzeitverlusten
reagiert wurde. Auf Anregung der höheren Verkehrsbehörde sind differenzierte
Auswertungen der betroffenen Einwohner für die Straßen durchgeführt worden,
für die eine Reduzierung der Geschwindigkeit in Erwägung gezogen ist.

Seitens der Öffentlichkeit werden einzelne Anregungen zu folgenden Themen
gegeben und bewertet, wobei in der Abwägung teilweise aufgezeigt wird, aus
welchen Gründen die vorgeschlagene Maßnahme nicht aufgegriffen werden kann:

< Bestätigung der geplanten und Hinweise auf weitere Reduzierung der Ge-
schwindigkeiten,

< Lkw-Fahrverbote ganztags oder nur nachts,

< Geschwindigkeitskontrollen,

< Bestätigung der geplanten und Hinwiese auf weitere Einbauten von lärmar-
mem Straßenbelag, 

< Neuregelung der Ampelanlagen,

< Einsatz von lärmarmen Bussen, 

< Verbot parkender Autos im Straßenraum,

< Ausweitung des Lärmschutzes für den planfestgestellten Ausbau der BAB 8,
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< Erweiterung des Schallschutzfensterprogramms,

< Installierung eines Geräuschblitzers auf der Hohenzollernstraße, 

< Ausweisung von Anwohnerstraßen.

Der Beschluss des Lärmaktionsplans erfolgte am 15.12.2020 durch den Gemeinde-
rat der Stadt Pforzheim.

1.11 Link zum Aktionsplan im Internet

Die Darstellung zu den Ergebnissen der Lärmaktionsplanung der Stadt Pforzheim 
können auf der Internetpräsenz unter www.pforzheim.de eingesehen werden.
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2. Erläuterungen zum Bestand
2.1 Ausgangssituation

Anlass für die Lärmaktionsplanung und Auslöser der Lärmkartierung ist die
EU-Richtlinie 2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie), welche im Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (§ 47a-f BImSchG) sowie in der Verordnung über die Lärmkar-
tierung (34. BImSchV) in deutsches Recht umgesetzt wurde. Aus den Kartierungs-
ergebnissen erwächst für die Städte und Gemeinden – nach europäischer Rechts-
setzung – die Verpflichtung zur Aufstellung des Lärmaktionsplanes (§ 47d
BImSchG).

Nach der Lärmkartierung 2017 für den Ballungsraum Pforzheim (3. Runde, Stand:
02/2018) werden für die Stadt Pforzheim für den Straßenverkehr (vgl. Tabelle 1 im
Kapitel 1.3) 35.287 Lärmbetroffene über 55 dB(A) LDEN und 27.140 Betroffene über
50 dB(A) LNight ermittelt. Bereits daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Auf-
stellung eines Lärmaktionsplans. Weitere Betroffenheiten ergeben sich aus dem
Schienenverkehr von bundeseigenen und nicht-bundeseigenen Haupteisenbahn-
strecken, wobei im Rahmen des vorliegenden Lärmaktionsplans ausschließlich
die Geräusche der nicht-bundeseigenen Bahnstrecken zu betrachten sind, wäh-
rend die Geräusche der bundeseigenen Bahnstrecken vom Eisenbahn-Bundesamt
gesondert abgehandelt werden.

Hinsichtlich der Geräuschbelastung aus Industrie- und Gewerbelärm der
IED-Anlagen sind im Ballungsraum Pforzheim keine Betroffenen zu verzeichnen.

Ziel ist es daher, ein Konzept für die Stadt zu erarbeiten, welches schädliche
Auswirkungen durch Umgebungslärm aus den Verkehrsgeräuschen verhindert,
vorbeugt oder mindert.

Der Öffentlichkeit ist bei der Ausarbeitung von Lärmaktionsplänen rechtzeitig die
Möglichkeit zur Mitwirkung zu geben; außerdem ist sie über die getroffenen
Entscheidungen zu unterrichten (§ 47d Abs. 3 BImSchG). Lärmaktionspläne unter-
liegen der Berichtspflicht an die EU-Kommission (§ 47d Abs. 2 i.V.m. § 47d Abs. 7
BImSchG). Dies gilt auch für den Fall, dass ein Lärmaktionsplan – über die bereits
umgesetzten Lärmschutzmaßnahmen hinaus – keine Maßnahmen enthält.

 
2.2 Aufgabe, Ziel und Ablauf des Lärmaktionsplans

2014 gaben nach einer Studie des Umweltbundesamtes 54% der Bevölkerung in
Deutschland an, sich durch Straßenverkehrslärm belästigt zu fühlen. Die Re-
präsentativumfrage des Umweltbundesamtes zeigte, dass die Belästigung durch
Lärm in den vergangenen Jahren kontinuierlich hoch bleibt. Etwa ein Drittel der
Befragten fühlte sich wesentlich belästigt und 10% sogar hochgradig.
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Bewertung Handlungsziel Zeit Pegelbereich

Tag (LDEN) Nacht

Sehr hohe Belastung Vermeidung von Gesund-
heitsgefährdung sofort > 70 dB(A) > 60 dB(A)

hohe Belastung Minderung von 
Gesundheitsgefährdung kurzfristig 65-70 dB(A) 55-60 dB(A)

Belastung/Belästigung
Vermeidung von

gesundheitskritischen
Belastungen

kurz- / 
mittelfristig < 65 dB(A) < 55 dB(A)

Tab. 6: Lärmindizes und Handlungsziele für die Lärmaktionsplanung

Neben dem Straßenverkehrslärm werden – noch neben dem Nachbarschaftslärm 
– insbesondere die Lärmquellen Flugverkehr, Schienenverkehr, Gewerbe- und
Industriebetriebe als störend genannt. 

Lärm hat negative Auswirkungen auf das Leben der Menschen und birgt Gesund-
heitsgefahren. Neben der Konzentration, der Erholung und vor allem dem Schlaf,
kann auch die Kommunikation gestört werden. Die WHO gibt demnach in Ihren
aktuellen Leitlinien für Umgebungslärm (Oktober 2018) die langfristigen Zielwerte
für den Straßenverkehrslärm mit 53 dB(A) für den LDEN und 45 dB(A) für den LN an.

In der folgenden Tabelle sind die Einteilungen der Pegelbereiche in drei Katego-
rien und die jeweiligen Handlungsziele der aktuellen Lärmaktionsplanung zu
erkennen. 

Aufgabe von Lärmminderungsplänen ist es, bei vorhandenen oder zu erwarten-
den Einwirkungen verschiedenartiger Lärmquellen, ein Programm zur systemati-
schen Verminderung der Lärmbelastung der Bevölkerung zu erstellen und eine
koordinierte Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zu ermöglichen.
Hierzu werden in den Lärmminderungsplänen die technischen, baulichen, ge-
stalterischen, verkehrlichen und organisatorischen Maßnahmen festgelegt, um
schädliche Umwelteinwirkungen zu beseitigen oder bei zu erwartenden Belastun-
gen ihr Entstehen zu verhindern.

Die formalen Anforderungen an den Lärmaktionsplan werden wie folgt definiert:

< Bewertung der Lärmsituation mit der Hotspot-Analyse (Lärmschwerpunkt),

< Einbeziehung von Industrie- und Gewerbegebieten,

< Einbeziehung von Ruhigen Gebieten,

< Bewertung von Maßnahmen zur Minderung,

< Angabe der erreichten Verminderung betroffener Personen,

< Nutzen-Kosten-Bewertung,
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< Dokumentation der Öffentlichkeitsbeteiligung,

< Abwägung der Anregungen und Argumente,

< Maßnahmenbeschluss,

< Meldung der Ergebnisse an die EU.

Bei der Auswahl der Gebiete, für die eine Maßnahmenplanung aufgestellt wird,
soll nicht starr nach Dezibel-Werten vorgegangen werden. Gerade im Hinblick auf
die weitere Entwicklung ist es sinnvoller, vorausschauend bereits größere Ein-
heiten zu betrachten. Dies gilt z.B. auch, wenn mehrere Lärmquellen vorliegen
oder im Hinblick darauf, dass für Maßnahmen wie Verkehrslenkung oder städte-
bauliche Neuordnung ein größerer Zusammenhang zu betrachten ist. Eine sinn-
volle Ausgestaltung muss die jeweiligen örtlichen und tatsächlichen Verhältnisse
berücksichtigen.

Neben der Festschreibung konkreter Maßnahmen zur Minderung der Lärmbela-
stung ist die Lärmaktionsplanung ein wichtiges fachübergreifendes Planungs-
instrument. Es wird damit die Voraussetzung geschaffen, die Belange des Lärm-
schutzes möglichst bei allen relevanten Planungen im Infrastruktur- und Umwelt-
bereich zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird das Thema “Lärmbelastung” im
Bewusstsein der Bevölkerung und der politischen Entscheidungsträger verankert.

2.2.1 Rechtliche Grundlagen / EU-Umgebungslärmrichtlinie

Im Jahr 2002 trat die EU-Umgebungslärmrichtlinie (2002/49/EG) in Kraft, die im
Juni 2005 mit Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in
nationales Recht überführt wurde. Ziele der Richtlinie, der §§ 47a-f BImSchG
sowie der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) vom 06.03.2006
sind, ein gemeinsames Konzept zur Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs-
lärm zu realisieren, um schädliche Auswirkungen einschließlich Belästigungen
durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu vermindern.
Die Gemeinden als zuständige Behörden sind verpflichtet (Pflichtaufgabe), bei
Lärmproblemen einen Lärmaktionsplan zu erstellen.

Die besonderen fachgesetzlichen Vorschriften werden jedoch durch die Inhalte
des Lärmaktionsplans und das BImSchG nicht verdrängt. Demzufolge haben die
zuständigen Behörden planungsrechtliche Festlegungen in den Lärmaktions-
plänen bei Fachplanungen in ihre Überlegungen einzubeziehen und soweit wie
möglich zu berücksichtigen. Eine strikte Beachtungspflicht der Maßnahmen im
Lärmaktionsplan lässt sich nach der aktuellen Rechtsprechung in Baden-Würt-
temberg und dem Kooperationserlass Lärmschutz vom 29.10.2018 ableiten, sofern
das Verfahren zur Aufstellung des Lärmaktionsplans fehlerfrei ist, d.h. dass die
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Maßnahmen erforderlich und angemessen sind sowie die Einschränkungen für
die Verkehrsteilnehmer verträglich oder gemindert sind.

2.2.2 Ablauf der Lärmaktionsplanung

Die Lärmaktionsplanung gliedert sich grob in die folgenden Abschnitte:

a. Lärmkartierung, mit Feststellung der flächenhaften Ausbreitung,

b. Ermittlung der betroffenen Gebäude und Personen,

c. Festlegung von Aktionsbereichen und Ermittlung der Betroffenenstatistik,

d. Einbeziehung von Ruhigen Gebiete und Ermittlung der Lärmbelastung,

e. Einbeziehung von Gewerbelärm der IED-Anlagen,

f. Prüfung und Bewertung von Maßnahmen zur Lärmminderung,

g. Nutzen- / Kostenermittlung,

h. Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Zwischenergebnissen,

i. Nachbereitung der Stellungnahmen aus der Beteiligung,

j. Beschreibung des empfohlenen Maßnahmenkatalogs,

k. Bewertung des empfohlenen Maßnahmenkatalogs,

l. Abwägung und Beschluss der Maßnahmen,

m. Zusammenstellung der Berichtsgrundlagen an die EU,

n. Information der Bürger über die Lärmaktionsplanung.

 

P   Lärmkartierung

Die Lärmkartierung für den Ballungsraum Pforzheim liegt zum Stand Februar 2018
vor und ist nun im Zusammenhang mit der Lärmaktionsplanung aufgrund aktuel-
lerer Verkehrsmengenangaben der Stadt Pforzheim, die sich zu diesem Zeitpunkt
durch einen geringeren Schwerverkehrsanteil auszeichneten, neu berechnet
worden. 

Von der EU sind die Berechnungsverfahren für die Lärmkartierung vorgegeben.
Folgende Vorschriften kommen zur Anwendung:

< Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS),
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< Vorläufige Berechnungsm. für den Umgebungslärm an Schienenwegen (VBUSCH),

< Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm durch Industrie und
Gewerbe (VBUI),

< Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch
Umgebungslärm (VBEB).

Bei den Berechnungen werden gegenüber den nationalen Vorgaben unterschied-
liche Zeiträume berechnet:

< Lärmindex LDEN (day, evening, night), welcher die vollen 24 Stunden des Tages
umfasst. 

< Lärmindex Lnight beschreibt den Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr, also den
reinen Nachtzeitraum. 

Die Lärmkarten werden nach einheitlichen Vorgaben auf Grundlage der oben
genannten Berechnungsvorschriften erstellt und zeigen die Schallausbreitung
flächenhaft in Pegelintervallen von 5 dB(A) für die oben genannten Lärmindices.

P   Lärmaktionsplan

Laut § 47d Abs. 1 BImSchG sollen mit Lärmaktionsplänen Lärmprobleme und
Lärmauswirkungen gemindert werden. Somit müssen Lärmaktionspläne ge-
eignete Maßnahmen zur Lärmminderung aufweisen. Unterschieden wird zwischen
kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen. Außerdem soll der Lärmaktionsplan
die für die Umsetzung zuständige Stelle, die ungefähren voraussichtlichen Kosten
(soweit möglich) und Nutzen sowie den Umsetzungszeitraum der Maßnahmen
aufführen.

Neben der integrierten Beurteilung der Lärmsituation und Bewertung von Maß-
nahmen durch schalltechnische Berechnungen steht bei der Lärmaktionsplanung
viel mehr die Öffentlichkeitsbeteiligung im Mittelpunkt. Dies bedeutet die Ein-
beziehung der Träger Öffentlicher Belange genauso wie die Beteiligung der
Bürger. Aus beiden Beteiligungsprozessen werden die Anregungen aufgegriffen
und zu einer Gesamtbeurteilung zusammen gefasst, beurteilt und im Stadtrat mit
Blick auf die Interessen des Gemeinwohls abgewogen. Danach wird das Maß-
nahmenpaket zur Lärmaktionsplanung in Verbindung mit einer groben Kosten-
schätzung und einer Angabe der entlasteten Einwohner als Handlungsrahmen der
nächsten 5 Jahre beschlossen.
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2.2.3 Beurteilungs- und Berechnungsgrundlagen

Lärmbelastungen oberhalb von 65 dB(A) über 24 Stunden und 55 dB(A) in der
Nacht liegen in einem gesundheitskritischen Bereich. Daher sind die Bereiche mit
Lärmbelastungen über 65 dB(A) LDEN und 55 dB(A) LNight einer qualifizierten Lärm-
aktionsplanung zu unterziehen.

Ein vordringlicher Handlungsbedarf zur Lärmminderung und zur Verringerung der
Anzahl der Betroffenen besteht zudem in Bereichen mit sehr hohen Lärmbela-
stungen jenseits des Schwellenwertes der Gesundheitsgefährdung über 70 dB(A)
LDEN und 60 dB(A) LNight.

Die Berechnungen zum Straßenverkehrslärm werden auf Grundlage der VBUS
(vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen) durch-
geführt. Als Grundlage zur Berechnung von Untersuchungen außerhalb der Lärm-
aktionsplanung dient die RLS-90 für die Beurteilung nach der 16. BImSchV (Ver-
kehrslärmschutzverordnung) oder den Lärmschutz-Richtlinien-StV. Da es sich um
unterschiedliche Berechnungsvorschriften handelt, können die Ergebnisse nicht
direkt miteinander verglichen werden, aber mit den vom Kooperationserlass des
Landes (Stand 29.10.2018; S. 19-20) empfohlenen Werten umgerechnet werden. 

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur regt an, bei der Beurteilung, ob
und wo ein Lärmaktionsplan aufgestellt wird, auf jeden Fall die Bereiche zu
betrachten, in denen folgende Lärmpegel erreicht oder überschritten werden
(Auslösewerte):

< 65 dB(A) bezogen auf den Lärmindex LDEN bzw.

< 55 dB(A) bezogen auf den Lärmindex LNight. 

Neben diesen Auslösewerten in Baden-Württemberg sind ggf. auch die Immis-
sionsrichtwerte der Lärmsanierung von Bedeutung. Mit Erlass des Ministeriums
für Umwelt, Naturschutz und Verkehr vom 9. August 2010 gelten folgende Aus-
lösewerte für die Lärmsanierung für Bundesfernstraßen und können als Richt-
werte für die Lärmaktionsplanung angewendet:

< von 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts für Reine / Allgemeine Wohngebiete

< von 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts für Mischgebiete und Dorfgebiete. 

Für Landesstraßen hat das Land Baden-Württemberg darüber hinaus mit Wirkung
zum 22.01.2016 die Auslösewerte der Lärmsanierung für Wohn- und Mischgebiete
um zusätzliche 2 dB(A) abgesenkt. 

Für den Fall, dass Maßnahmen ergriffen werden sollen, die nach der Straßen-
verkehrsordnung anzuordnen sind, z.B. eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30
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km/h, sind im Rahmen der Lärmaktionsplanung alle Vor- und Nachteile auf-
zubereiten und zu bewerten. Die Interessen der Lärmbetroffenen können den
öffentlichen Interessen nur vorangestellt werden, wenn keine weiteren öffentli-
chen Belange einer Geschwindigkeitsreduzierung entgegenstehen.

 
2.2.4 Beurteilungshinweis

Zu den Inhalten der Lärmaktionspläne gehört laut der Umgebungslärmrichtlinie
auch die Angabe der nationalen Lärmgrenzwerte. Da der Bundesgesetzgeber für
die Durchführung der Lärmaktionsplanung keine Grenzwerte festgesetzt hat, ist
eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den Grenzwerten oder deren Bewertung
anhand von Grenz-/ Richtwerten nicht möglich. 

Vor dem Hintergrund der hier aufgezeigten Rahmenbedingungen wird folgende
Vorgehensweise gewählt:

A) Ermittlung der Lärmschwerpunkte (Hot Spot)

< Auslösewerte: 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts.

Dies orientiert sich an den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg. Das Mi-
nisterium für Verkehr gibt vor, bei Überschreiten obiger Werte, die im gesund-
heitskritischen Bereich liegen, einen qualifizierten Lärmaktionsplan durchzufüh-
ren (vgl. Kooperationserlass Lärmaktionsplanung vom 29.10.2018). Die Lärmkenn-
ziffer, die zur Beurteilung des Bestands und der Maßnahmen gebildet wird, wird
für Einwohner ermittelt, die von Lärmpegeln ab dem Auslösewert betroffen sind. 
 
B) Begründung der kurzfristigen Maßnahmen

< Richtwerte: 65 dB(A) und 55 dB(A) für Wohn-, Misch- und Dorfgebiete.

Vordringlicher Handlungsbedarf zur Lärmminderung liegt in Bereichen mit sehr
hohen Lärmbelastungen jenseits von 70 / 60 dB(A) bezogen auf LDEN bzw. LNight vor.
Bei Lärmbelastungen über 65 dB(A) am Tag oder 55 dB(A) in der Nacht wird darü-
ber hinaus ein gesundheitskritischer Bereich erkannt, der ebenfalls zum Anlass
für kurzfristige Maßnahmen herangezogen werden kann.
 
C) Mittelfristige Beurteilung

Eine schrittweise Absenkung der Auslösewerte oder Beurteilungswerte auf die
Zielwerte der WHO ist im Zuge der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung mög-
lich. Dies wird automatisch erfolgen, wenn sich die gesetzlichen Vorgaben ändern
oder die Ziele der Stadt in Bezug auf den Lärmschutz weiter entwickelt werden.
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D) Erweitere Rahmenbedingungen nach Kooperationserlass

Der Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung des Landes Baden-Württemberg
vom 29.10.2019 gibt einen erweiterten Handlungsspielraum für die konkrete
Maßnahmenplanung vor.

< Fahrzeitverlängerungen von bis zu 30 sec infolge straßenverkehrsrechtlicher
Lärmschutzmaßnahmen werden in der Regel als nicht ausschlaggebend er-
achtet;

< Lückenschlüsse von bis zu maximal 300 m Länge können in Ortsdurchfahrten
zur Vermeidung häufiger Wechsel der zulässigen Geschwindigkeit erfolgen;

< Bei der Abwägung im Einzelfall sind auch Maßnahmen mit einer geringeren
Lärmminderung als 3 dB(A) zu akzeptieren, wenn z.B. die Belange der Ver-
kehrssicherheit oder eine überregionale Verkehrsbedeutung überwiegen.

2.3 Rahmenbedingungen zur Abwägung

Die für die Umsetzung der im Lärmaktionsplan festgelegten Maßnahmen, ins-
besondere die für Geschwindigkeitsbeschränkungen zuständigen Fachbehörden,
sind an ermessensfehlerfreie Festlegungen in Lärmaktionsplänen gebunden.
Voraussetzung für die Bindung ist, dass die Maßnahme fachrechtlich zulässig ist
und dass nach §45 Abs. 9 StVO eine Gefahrenlage gegeben ist. Der Schwellenwert
der Gesundheitsgefährdung wird mit 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht
in Verbindung gebracht. Eine Gefahrenlage liegt nach aktueller Rechtsauffassung
allerdings schon vor, wenn die Grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung
(16. BImSchV) überschritten sind, d.h. in Mischgebieten bei 64 dB(A) am Tag oder
54 dB(A) in der Nacht, da die Hauptverkehrsstraßen in der Regel in Mischgebiets-
flächen liegen.

Für die Maßnahmenabwägung im Einzelfall sind folgende Aspekte maßgeblich:

< Ermittlung der konkreten Betroffenheit der Anwohner (Anzahl und Pegelwert).

< Widmungszweck der Straße.

< Bewertung von Verdrängungseffekten.

< Belange des fließenden Verkehrs (Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs).

< Auswirkungen auf den ÖPNV.

< Auswirkungen auf den Fuß- und Radverkehr.

< Anstehende straßenbauliche Maßnahmen zur Lärmminderung.
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< Mildere Mittel wie eine geänderte Verkehrsführung.

< Anpassungsbedarf bei Lichtsignalanlagen (Grüne Welle).

< In Gebieten mit Luftreinhalteplänen die Auswirkungen auf die Luftreinhaltung.

< Maßnahmen zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Der Aspekt der Leichtigkeit des Verkehrs ist dabei nicht pauschal in die Abwägung
einzustellen, sondern muss im Einzelfall hinreichend quantifiziert und konkreti-
siert werden.

Die Abwägung der Vor- und Nachteile der Maßnahme gegeneinander und unter-
einander muss demnach die Schutzwürdigkeit der Betroffenen und die Intensität
der Beeinträchtigung den Interessen gegenüberstellen, die aus Sicht der öffentli-
chen Verkehrsflächen (Straßenverkehr und ÖPNV) bestehen und prüfen, was
beiden Seiten billigerweise zumutbar oder unzumutbar ist.

Zu den für Pforzheim insgesamt gelten Rahmenbedingungen werden die folgen-
den Gesichtspunkte zusammengestellt, während die konkrete Betroffenheit aus
den ausführlichen Auswertungen zur Lärmbelastung aus den beigefügten Plänen
und textlichen Erläuterungen hervorgehen.

2.3.1 Bewertung von Verdrängungseffekten

Aus verkehrlicher Sicht verlaufen wichtige Verkehrsachsen entlang der Flusstäler
Enz, Nagold und Würm durch die Stadt Pforzheim, die alle im Stadtzentrum
zusammen kommen. Mit der Autobahn A 8 wird eine leistungsfähige Umgehung 
für einen Teil der Durchgangsströme geboten, es können jedoch nicht alle Durch-
gangsströme an der Stadt vorbei geführt werden. Außerdem übernehmen die
Hauptverkehrsstraßen in Pforzheim die innerstädtischen Funktionen für den
Quell- und Zielverkehr, den Radverkehr, nehmen viel Fußgängerverkehr auf und
führen wesentliche Streckenabschnitte des Öffentlichen Nahverkehrs.

Vor diesem Hintergrund besteht aus regionaler und städtischer Sicht eine hohe
Bedeutung in der Verbindungs- und Erschließungsfunktion der städtischen
Hauptverkehrsstraßen, die eine leistungsfähige Nutzung ermöglichen und die
Leichtigkeit des Verkehrs unterstützen müssen. 

Daneben stehen die städtischen Erschließungs- und Quartiersstraßen im Neben-
netz, für die teilweise bereits verkehrsberuhigende Maßnahmen ergriffen sind.
Diese Straßen unterliegen den städtischen Entwicklungszielen und können weite-
re Minderungsmaßnahmen erhalten und stehen nicht für Verlagerungsverkehr zur
Verfügung. Aufgrund der Rechts-Vor-Links-Regelung in den Nebenstraßengebie-
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Abb. 2:  Prinzip der Verkehrssättigungsstärke (Quelle: UBA)

ten und der schon im Bestand in den Hauptverkehrszeiten auf Hauptverkehrs-
straßen durchschnittlich vorliegenden Geschwindigkeit von Tempo 30 wird nicht
mit einer nennenswerten Verlagerung von Verkehr gerechnet. 

2.3.2 Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Das Umwelt-Bundesamt hat sich intensiv mit den ‘Wirkungen von Tempo 30 an
Hauptverkehrsstraßen’ auseinander gesetzt und die Ergebnisse veröffentlicht.

Darin wird unter anderem festgestellt, dass eine Senkung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit von innerörtlich 50 auf 30 km/h in der Regel keinen nennens-
werten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit einer Straße hat.

Demnach hängt die sogenannte ‘Sättigungsverkehrsstärke’ vom zeitlichen Ab-
stand der fahrenden Kraftfahrzeuge ab. Bei Einhaltung des Mindestabstandes
(„halber Tacho“) beträgt der zeitliche Fahrzeugabstand bei Standardbedingungen
für Pkw sowohl bei Tempo 50 als auch bei Tempo 30 rund 1,8 Sekunden. Diese
Aussage gilt ebenso für Tempo 40 statt Tempo 50.

Hier haben andere Faktoren, wie die Anzahl querender Fußgänger, Radfahrer auf
der Fahrbahn, Bushalte, Parkvorgänge oder das Halten in zweiter Reihe einen
größeren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Straße.

Auch lässt sich anhand der Studie erkennen, dass die Einführung von Tempo 30
auch ohne geschwindigkeitskontrollierende Maßnahmen zu einem Rückgang der
tatsächlichen Geschwindigkeit führt. Die Studie zeigt dabei auf, dass besonders
die hohen Geschwindigkeiten abnehmen. Dabei muss jedoch von  einer “Gewöh-
nungsphase” von rund 6 Monaten ausgegangen werden.   
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Abb. 3:  Verlauf der mittleren Kfz-Geschwindigkeit vor/nach T30-Anordnung in Monaten (Quelle: UBA)

Abb. 4:  Anhalteweg bei Tempo 30 und bei Tempo 50  (Quelle: UBA)

 
In Folge der Verringerung der Geschwindigkeit kommt es zu einer positiven
Auswirkung auf die  Verkehrssicherheit für Fußgänger sowie Radfahrer. Die Kfz-
Lenker können bei niedrigeren Geschwindigkeiten deutlich mehr Details des
Straßenraums wahrnehmen und somit früher reagieren. Zudem verkürzt sich der
Anhalteweg bei Tempo 30 gegenüber Tempo 50 deutlich. Allein in der sog.
“Schrecksekunde” legt der Fahrer mit Tempo 50 knapp 14 m Strecke, der Fahrer
mit Tempo 30 nur etwas über 8 m, als rund 5 m weniger Strecke zurück. Hinzu
kommt, dass der Bremsweg aus Tempo 50 mit rund 14 m Länge um fast 9 m
länger ist, als der Bremsweg aus Tempo 30 mit nur 5 m. 

In der Summe kommt also ein Fahrzeug bei Tempo 30 bereits nach rund 13 m zum
Stillstand, wohingegen nach dieser Wegstrecke hat ein Fahrzeug mit Tempo 50
noch nicht einmal das Bremsen begonnen hat.

 
Geschwindigkeitsbeschränkungen können insbesondere bei Straßen mit mehre-
ren Richtungsfahrbahnen zu Akzeptanzproblemen bei den Verkehrsteilnehmern
führen und erforderlichenfalls zusätzliche Maßnahmen erfordern, den Kfz-Fahrer
die angeordnete Beschränkung “erlebbar” zu machen. Derartige zusätzliche
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Maßnahmen sind im Rahmen der Lärmaktionsplanung allerdings aufgrund der
hohen Dichte an Signalanlagen und hohen ‘Dichte’ an städtebaulichen Einflüssen 
nicht vorgesehen.

Die Reduzierung der Geschwindigkeit kann außerdem einen Anpassungsbedarf
bei Lichtsignalanlagen auslösen. Insbesondere dann, wenn mehrere Anlagen
zusammenhängend geschaltet sind, z.B. im Sinne der Bereitstellung einer “grünen
Welle”. Dieser Aspekt wird bei der Beurteilung der konkreten Maßnahmenab-
schnitte beachtet, und wird als grundsätzlich umsetzbar eingestuft, da sich nach
der Untersuchung der Fahrzeiten im Straßennetz unter dem Aspekt der Einflüsse
auf den ÖPNV ergeben hat, dass sich die durchschnittliche tatsächliche Ge-
schwindigkeit in Pforzheim bei ungefähr Tempo 30 bewegt. 

2.3.3 Auswirkungen auf den ÖPNV

Aus verkehrlicher Sicht ebenfalls wichtig zu beachten ist die Bedeutung des
städtischen und regionalen Öffentlichen Verkehrs, der als wichtige Drehscheibe
den Bahnhof und den Leopoldsplatz in der Innenstadt anfährt. Die hohe Anzahl
an Bussen, die von Veränderungen im Verkehrsablauf betroffen sein kann, er-
fordert eine behutsame Abwägung der Belange des ÖPNV gegenüber den Be-
langen der Gesundheitsvorsorge. Aufgrund der sehr hohen Anzahl an Betroffenen
und den teilweise sehr hohen Belastungswerten an den Gebäuden in den gewähl-
ten Aktionsbereichen mit Belastungen oberhalb von 70 dB(A) über 24 Stunden
oder 60 dB(A) in der Nacht, sind die Belange der Gesundheitsvorsorge allerdings
als vordringlich einzustufen. 

Die Busse verkehren auf den Hauptverkehrsstraßen und werden derzeit (ohne
Elektroantrieb)  ebenfalls als Hauptlärmquellen im Verkehrslärm identifiziert. Es
ist demnach grundsätzlich die Frage zu stellen, ob eine Geschwindigkeitsmin-
derung, die zu einer Lärmminderung führen wird, aus der Blickrichtung des ÖPNV
noch verträglich sein kann, d.h. aus Sicht eines Verkehrsmittels, das grundsätzlich
positiv für die Umwelt zu sehen und zu fördern ist.  

Zur Bewertung dieser Frage wird der potenzielle Fahrzeitverlust nach den Krite-
rien ‘Fahrstrecke in der Ortslage’ und ‘durchschnittlich erreichbare Geschwindig-
keit’ für jeden Aktionsbereich und die Summe aller Fahrzeitverluste zu beachten
sein, wobei davon ausgegangen werden kann, dass in der Ortslage im Bestand die
Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h zzgl. Haltezeiten aufgrund der engen
Straßenräume, der auf der Straße parkenden Fahrzeuge, der auftretenden Stö-
rungen durch abbiegende Fahrzeuge und der engen Haltestellenabstände nicht
überschritten werden kann und somit die Minderung auf Tempo 30 nicht so stark
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Länge 
in m Fahrzeit bei Tempo 35 Fahrzeit bei Tempo 30 Fahrzeitdifferenz

300 31 sec 36 sec 5 sec

700 72 sec 84 sec 12 sec

1.000 103 sec 120 sec 17 sec

Tab. 7: Fahrzeitvergleich für Busverkehr im Stadtverkehr

ins Gewicht fällt. Für eine beispielhafte Darstellung der rechnerischen Fahrzeit-
verluste werden folgende Werte zusammengestellt :

Zur vertieften Überprüfung dieser Annahmen wird im Nachgang zur Beteiligung
der Träger Öffentlicher Belange eine differenzierte Auswertung der Fahrzeiten
aus dem städtischen Verkehrsmodell von Pforzheim vorgenommen. In diesem
Verkehrsmodell wird das Straßennetz mit den Widerständen für den allgemeinen
Straßenverkehr in den typischen Belastungsspitzenzeiten am Vormittag und
Nachmittag nachgebildet und zugleich der ÖPNV über Fahrpläne des Jahres 2016
in Verbindung mit den Fahrtstrecken der Busse im Straßennetz. Aus diesem
Verkehrsmodell kann ermittelt werden, dass die Busse in den Spitzenzeiten eine
durchschnittliche Fahrzeit erzielen, die durch Anordnung von Tempo 30 nicht
wesentlich verändert wird. Es zeigt sich danach, dass die vorhandenen durch-
schnittlichen Geschwindigkeiten schon im Bereich von Tempo 30 liegen oder
darunter, sodass damit die mittlere Geschwindigkeit schon ohne die Berück-
sichtigung der Tempo 30 - Maßnahmen keine höhere Geschwindigkeit erreicht.
Mit der Umsetzung der Maßnahmen wird die Geschwindigkeit kaum mehr spürbar
verringert. Das bedeutet, dass der Bus auf den betroffenen Strecken häufig schon
im Bestand keine Geschwindigkeit von 30 km/h erreichen kann. 

In Anbetracht dieser Tatsachen, sowie der Berücksichtigung realer Fahrprofile
(Beschleunigung, Bremsweg, stark variierende Haltezeiten etc.), kommt die Unter-
suchung zu dem Schluss, dass eine Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit
nahezu vernachlässigbare Auswirkungen auf die Umlaufzeiten der Busse hat. Die
genauen Ergebnisse der Auswirkungen auf den ÖPNV könne der Tabelle 10 im
Anhang für jeden Maßnahmenabschnitt entnommen werden, wobei die Angabe
der Verlustzeiten je Linienfahrt in Sekunden sich stets auf den gesamten Linien-
weg der maßgeblichen Linie beziehen und nicht nur auf jeweiligen Abschnitt.

Wie der Tabelle 10 zu entnehmen ist, liegen die Fahrzeitminderungen unterhalb
von 22 sec und können gemäß Kooperationserlass als nicht ausschlaggebend
erachtet werden.
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Abb. 5:  Differenzen von Luftschadstoffen vor/nach T 30-Anordnung über 3 Jahre hinweg  (Quelle: UBA)

2.3.4 Auswirkungen auf die Luftreinhaltung

Die vorliegenden Untersuchungen des UBA zum Einfluss von Geschwindigkeits-
beschränkungen auf die Luftschadstoffbelastung im Straßenraum zeigen tenden-
ziell einen Rückgang der Schadstoffbelastungen bei gleichmäßigen Verkehrsfluss.
Ziel der Geschwindigkeitsbeschränkenden Maßnahmen muss es dabei immer
sein, die Qualität des Verkehrsflusses beizubehalten oder sogar zu verbessern.

2.4 Lärmkartierung des Bestands

2.4.1 Eingangsdaten

Zur Erstellung der Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sind folgende Daten
und Informationen zu Grunde gelegt:

< Datenpaket der Stadt Pforzheim für Hauptverkehrsstraßen für den Ballungsraum
(Geländemodell, Gebäudemodell mit Gebäudedaten und statistischen Einwohner-
daten, sonstige Modelldaten wie Verkehrsmengen, Geschwindigkeiten, Verkehrs-
lärmemissionen, Lärmschutzeinrichtungen oder Brücken sowie die Berechnungs-
ergebnisse), Stand 2/2018 und aktuellere Verkehrsmengen Stand 12/2018.

< Ergebnisse der Lärmkartierung 2017 des Eisenbahnbundesamtes:
(https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkarti
erung/laermkartierung_node.html), Stand 30.06.2017 mit Rasterlärmkarten und
Betroffenenstatistik.

         Plan 1,2 Eine Grundlage für die Lärmaktionsplanung bildet die Darstellung der stark
belasteten und untersuchungsrelevanten Straßen innerhalb des Stadtgebietes
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(Plan 1). Für die relevanten Straßen wird im Plan 2 dokumentiert, wie hoch die
zulässigen Geschwindigkeiten auf den jeweiligen Straßenabschnitten sind.

       Plan 3,4 Die Verkehrsmengen im Bestand werden in den Plänen 3 für Kfz [24h-Tag ] und 4
für den Schwerverkehr größer 3,5t Gesamtgewicht dokumentiert. Für die Nach-
berechnung der Lärmkartierung werden alle Straßenabschnitte gewählt, die
mindestens rund 4.000 Kfz/d aufweisen.

Bei den Berechnungen zur Lärmaktionsplanung werden u.a. die nachfolgend
aufgelisteten Hauptverkehrsstraßen mit folgenden Verkehrsbelastungen für Kfz
und Schwerverkehr größer 3,5t über 24 Stunden berücksichtigt:

P   Fernverkehrsstraßen:

< A 8 nördlich Pforzheim: rund 100.000 Kfz/d; 9.000 SV/d.
< B 10 östl. Stadteingang: rd. 28.700 Kfz/d; 1.300 SV/d.
< B 10 nördl. B 294: rd. 20.700 Kfz/d; 1.000 SV/d.
< B 294 westl. B 10: rd. 14.300 Kfz/d; 650 SV/d.
< B 294 nördl. L 621: rd. 19.900 Kfz/d; 1.700 SV/d.
< B 463 nördl. L 1135: rd. 20.400 Kfz/d; 800 SV/d.

P  Regionalstraßen:

< L 562 Dietlinger Straße: rd. 16.400 Kfz/d; 500 SV/d.
< L 562 Büchenbronn: : rd. 10.600 Kfz/d; 400 SV/d.
< L 570 Hohenzollernstraße: rd. 20.100 Kfz/d; 750 SV/d.
< L 574 Huchenfeld: : rd. 7.600 Kfz/d; 300 SV/d.
< L 1135 St.-Georgen-Steige: rd. 20.3000 Kfz/d; 450 SV/d.

P  Hauptstraßen:

< K 9808 westl. K 9807: rd. 9.000 Kfz/d; 250 SV/d.
< Parkstraße: rd. 20.400 Kfz/d; 600 SV/d.
< westl. Zerrennerstraße: rd. 20.000 Kfz/d; 300 SV/d.

2.4.2 Rasterlärmkarten

Die Rasterlärmkarten zeigen die flächenhafte Lärmbelastung anhand von Isopho-
nenbändern. Die Pläne werden auf der Grundlage der Verordnung über die Lärm-
kartierung (34. BImSchV) erstellt.

         Plan 6,7 Das Ergebnis der Kartierung des Status quo, also der Bestandssituation als
Ausgangspunkt für die Lärmaktionsplanung, wird in den Plänen 6 und 7 doku-
mentiert. Zur Ermittlung der Berechnungsergebnisse wird das Verfahren nach der
VBUS verwendet. Plan 6 zeigt dabei den Straßenverkehrslärm für 24 Stunden, den
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LDEN. Plan 7 zeigt den Straßenverkehrslärm in der Nacht, den LNight für den Zeit-
bereich zwischen 22:00 und 6:00 Uhr. 

Es zeigt sich in den Plänen deutlich die Dominanz der Autobahn und der Bundes-
straßen. Die vergleichsweise hohe Verlärmung aller untersuchten Straßen bezieht
sich auch trotz der vergleichsweise eng bebauten Siedlungsstruktur nicht nur auf
die ersten Bebauungsreihen, der ‘Grundpegel’ der Lärmbelastung legt einen
‘Lärmteppich’ über das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme der Blockinnenberei-
che und einiger Höhenlagen wie der Südwest- und Südoststadt.

Große zusammenhängende Flächen mit einer geringeren Lärmbelastung werden
in den Plänen ohne farbliche Darstellung erkennbar und liegen abseits der
Hauptverkehrsstraßen.

2.4.3 Lärmschwerpunkte / Hot-Spot-Bereiche

               Plan 8 Für die Ermittlung der Lärmschwerpunkte über 24 Stunden wird der Schwellen-
wert von 65 dB(A) für den LDEN gewählt. Es wird nach dem Berechnungsergebnis
geprüft, welche Gebäude von Beurteilungspegeln mit 65 dB(A) oder höher betrof-
fen sind. Diese Gebäude, sofern es Wohn- oder Bürogebäude sind, werden im
Plan 8 für den LDEN grün eingefärbt. Gebäude, an denen der maßgebende Auslöse-
wert der Lärmsanierung von 67 dB(A) überschritten wird, werden gelb dargestellt;
Gebäude, an denen der Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A)
überschritten wird, werden rot dargestellt und Gebäude mit Werten ab 73 dB(A)
in violett, da dort eine besonders dringlicher Handlungsbedarf vorliegt.

Plan 10 Daraufhin wird nach den Berechnungsvorschriften der VBEB festgestellt, welche
Einwohnermengen davon betroffen sind. Da dieses vorgegebene Verfahren zur
Ermittlung der Einwohner allerdings sehr vereinfacht  und abstrakt ist, wird im
Folgenden eher von Einwohner-Einheiten gesprochen, denn es findet keine
Überprüfung der Lage der Wohnungen an den Fassaden oder der Lage der Auf-
enthaltsräume in den Wohnungen statt. Aus dem Verhältnis von betroffenen
Einwohnern und der betroffenen Fläche wird die Dichte der betroffenen Ein-
wohner errechnet und im Plan 10 für den LDEN in Form von rötlichen Farbflächen
eingetragen. Damit ist die Lage von Lärmschwerpunkten sehr gut erkennbar.

Plan 9 Für die Ermittlung der Lärmschwerpunkte für den Zeitbereich Nacht wird der
Schwellenwert von 55 dB(A) für den LNight gewählt. Es wird nach dem Berechnungs-
ergebnis geprüft, welche Gebäude von Beurteilungspegeln mit 55 dB(A) oder
höher betroffen sind. Diese Gebäude werden im Plan 9 grün eingefärbt. Gebäude,
an denen der maßgebende Auslösewert der Lärmsanierung von 57 dB(A) in der
Nacht überschritten wird, werden gelb dargestellt; Gebäude, an denen der
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Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung Nacht von 60 dB(A) überschritten
wird, werden rot dargestellt und Gebäude mit Werten ab 63 dB(A) in violett, da
dort eine besonders dringlicher Handlungsbedarf vorliegt.

Plan 11 Daraufhin wird nach den Berechnungsvorschriften der VBEB festgestellt, welche
Einwohnermengen davon betroffen sind. Die Dichte der betroffenen Einwohner
wird errechnet und im Plan 11 in Form von rötlichen Farbflächen eingetragen.
Damit ist die Lage von Lärmschwerpunkten auch hier sehr gut erkennbar.

2.4.4 Aktionsbereiche

Plan 34 Aktionsbereiche, in denen sich auch mehrere Lärmschwerpunkte (sog. Hot Spots)
befinden können, werden einzeln und mit Bezug auf die Stadtteile und die Ört-
lichkeit bzw. mögliche Maßnahmen projektspezifisch festgelegt und bilden eine
statistische Einheit, die für Auswertungen und Vergleiche herangezogen werden. 
Für Pforzheim werden die Auswertungen für die konkreten Aktionsbereiche
einzeln dokumentiert und auf die Stadtteile gesamt durchgeführt (Plan 34).

Die Aktionsbereiche ergeben sich demnach aus der Lage der Lärmschwerpunkte
(Hot Spot) für den Straßenverkehrslärm und werden den Tabellen 2, 4 und 6 für
die Aktionsbereiche in Verbindung mit der Nennung der Betroffenen, der Scha-
denkosten oder Maßnahmenkosten in den gewählten Pegelintervallen dokumen-
tiert. In den Tabellen 1, 3 und 5 werden die Inhalte für die gesamten Stadtteile
dokumentiert. Zur Orientierung werden die gewählten Aktionsbereiche in der
folgenden Tabelle zusammengestellt:
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Aktionsbereich Stadtteil

1 - IN - 1 Östl. und Westl. Karl-Friedrich-Straße / Zerrennerstraße Innenstadt

1 - IN - 2 Bahnhofplatz / Luisenstraße (B 294) Innenstadt

2 - AU - 1 Holzgartenstraße / nördliche Calwer Straße Au

2 - AU - 2 südliche Calwer Straße (B 462) Au

3 - OS - 1 Eutinger Straße (B 10) Oststadt

3 - OS - 2 Östl. Karl-Friedrich-Straße / östliche Lindenstraße Oststadt

3 - OS - 3 westliche Lindenstraße / Parkstraße Oststadt

3 - OS - 4 Östl. Karl-Friedrich-Straße / Altstädter Kirchenweg Oststadt

4 - NO - 1 Heinrich-Wieland-Allee / Friedrich-Ebert-Straße Nordstadt

4 - NO - 2 Brettener Straße / Blücherstraße / Redtenbacherstraße Nordstadt

4 - NO - 3 Kronprinzenstraße / Rudolfstraße Nordstadt

4 - NO - 4 Hohenzollernstraße / Bismarckstraße / Kaiser-Wilhelm-Str. Nordstadt

4 - NO - 5 Kelterstraße / östliche Kurze Steig Nordstadt

4 - NO - 6 Wilferdinger Straße / Hachelallee Nordstadt

4 - NO - 7 Karlsruher Straße / westliche Wilhelm-Beck-Straße Nordstadt

5 - SO - 1 St.-Georgen-Steige / Tiefenbronner Straße Südoststadt

6 - SW - 1 nördliche Bleichstraße / Dillsteiner Straße Südweststadt

6 - SW - 2 Jahnstraße Südweststadt

6 - SW - 3 südliche Bleichstraße / Schwarzwaldstraße Südweststadt

6 - SW - 4 östliche Kaiser-Friedrich-Straße Südweststadt

7 - WE - 1 Goethestraße / Berliner Straße Weststadt

7 - WE - 2 Westl. Karl-Friedrich-Straße / östliche Maximilianstraße Weststadt

8 - BR - 1 Hans-Sachs-Straße / westliche Maximilianstraße Brötzingen

8 - BR - 2 östliche Habermehlstraße / nördliche Büchenbronner Straße Brötzingen

8 - BR - 3 westliche Habermehlstraße / Westl. Karl-Friedrich-Straße Brötzingen

8 - BR - 4 westliche Kurze Steige / Wildbader Straße Brötzingen

8 - BR - 5 Dietlinger Straße / Höhenstraße Brötzingen

8 - BR - 6 Arlinger Straße Brötzingen

8 - BR - 7 Karlsruher Straße Brötzingen

9 - DI - 1 Hirsauer Straße / Friedenstraße Dillweißenstein

9 - DI - 2 Auf der Rotplatte Dillweißenstein

9 - Di - 3 Carl-Schurz-Straße / südliche Büchenbronner Straße Dillweißenstein

10 - BU - 1 Gesellstraße / Wurmberger Straße / Tiergartenstraße Buckenberg

11 - BÜ - 1 Pforzheimer Straße Büchenbronn

12 - EU - 1 Hauptstraße / Julius-Heydegger-Straße / B 10 Eutingen

12 - EU - 2 BAB 8 / Hörnleweg Eutingen

13 - HO - 1 Schellbronner Straße Hohenwart

14 - HU - 1 Huchenfelder Hauptstraße Huchenfeld

15 - WÜ - 1 Würmtalstraße / Fahrstraße Würm

Tab. 9: Aktionsbereiche in Pforzheim
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Hauptverkehrsstraßen bundeseigene
Haupteisenbahnstrecke

Einwohner Schule Krankenhaus Einwohner Schule Krankenhaus
Pegelbereich LDEN in dB(A)
>55 - 60 11.159 8 2 1.791 4 0>60 - 65 7.577 975
>65 - 70 7.893 1 1 598 1 0>70 - 75 7.365 312
> 75 1.293 0 0 139 0 0
Pegelbereich LNight in dB(A)
>50 - 55 8.421 0 0 1.598 0 0>55 - 60 7.703 898
>60 - 65 8.099 0 0 529 0 0>65 - 70 2.849 265
>70 68 0 0 90 0 0 

Tab. 10: Ergebnis der Lärmkartierung der Stadt Pforzheim und des EBA zur 3. Runde für 2017

2.4.5 Lärmkennziffer

Die Lärmkennziffer wird aus der Anzahl der betroffenen Einwohner-Einheiten
gebildet, die den gewählten Schwellenwert von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A)
(nach Vorschlag LAI; dieser Auslösewert entspricht dem WHO-Ziel der kurzfristi-
gen Vermeidung von Gesundheitsbeeinträchtigungen) in der Nacht überschritten
haben. Es wird in diesem Fall die Anzahl der Einwohner-Einheiten multipliziert
mit dem Wert der Pegel-Differenz zum Schwellenwert (z.B. die Anzahl Betroffenen
im Bereich von 65 - 70 dB(A) am Tag werden mit dem Wert 5 (70 - 65 = 5) multipli-
ziert). Die Pegeldifferenz im Nachtzeitraum wird doppelt gewichtet, um Ver-
änderungswirkungen insbesondere in der Nacht aufgrund des Ruhe- und Schlaf-
bedürfnisses zu priorisieren.

      Anh.-Tab 1 Für den Status quo wird in Pforzheim für den Straßenverkehr die Lärmkennziffer
398.860 ermittelt. Das Ergebnis für die Stadtteile im Detail kann der Tabelle 1 im
Anhang entnommen werden.  

      Anh.-Tab 2 Für den Status quo wird in Pforzheim für den Straßenverkehr allein für die ge-
wählten Aktionsbereiche die anteilige Lärmkennziffer 394.110 ermittelt, da auch
außerhalb der Aktionsbereiche noch einzelne Betroffene auftreten. Das Ergebnis
für die Aktionsbereiche im Detail kann der Tabelle 2 im Anhang entnommen
werden.  

2.5 Bisherige Stand der Lärmaktionsplanung

Nach der Lärmkartierung 2018 der Stadt Pforzheim (3. Runde) für den Ballungs-
raum werden folgende Betroffenheiten festgestellt und in der Lärmaktions-
planung dokumentiert. Nach EU-Vorgabe relevante bundeseigene Haupteisen-
bahnstrecken mit mehr als 30.000 Zügen pro Jahr sind in Pforzheim ebenfalls
bewertet und werden nachrichtlich mit dargestellt.
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Abb. 6: Vergleich der Lärmkarten LDEN der Stufe 1 (2008) und der 3. Runde (2018)

Pegel
[dB(A)]

Stufe 1 (2008) 3. Runde (2018) Differenz
Zeitraum DEN Zeitraum Night Zeitraum DEN Zeitraum Night Zeitraum DEN Zeitraum Night

Hauptverkehrsstraßen

> 50 bis 55 – 8.100 – 8.400 0 300

> 55 bis 60  9.400 7.700 11.200 7.700 1.800 0

> 60 bis 65 7.900 4.200 7.600 8.100 -300 3.900

> 65 bis 70 7.500 100 7.900 2.800 400 2.700

> 70 bis 75 4.000 0 7.400 100 3.400 100

> 75 0 0 1.300 0 1.300 0

Tab. 11: Veränderungen der Betroffenheiten der Kartierung Stufe 1 (2008) zu 3. Runde (2018)

2.5.1 Vergleich Lärmkartierungen von 2008 und 2018 

Nachstehende Abbildung zeigt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse der Lärm-
kartierung 2008 (linke Bildhälfte) zur Lärmkartierung 2018 (rechte Bildhälfte) der
Stadt Pforzheim im Beurteilungszeitraum LDEN. In der Lärmkartierung 2018 ist
anders als im Jahr 2008 der Pegelbereich 50-55 dB(A) in braun dargestellt, daher
erscheint die Karte stärker belastet, außerdem ist der Neubau des Kanzlersträß-
chens als Teilumfahrung im Osten der Stadt gut erkennbar. Die Autobahn ist nach
wie vor die maßgebliche Schallquelle im Straßenverkehr. Aufgrund der aktuel-
leren Verkehrsmengen aus dem Straßenverkehrsmodell der Stadt, zuletzt ergänzt
im Jahr 2018, haben sich die Belastungen grundsätzlich deutlich erhöht, vor allem
im Schwerlastverkehr.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Betroffenheitsanalyse der
Stufe 1 der Lärmkartierung (2008) denen der 3. Runde (2018) gegenübergestellt.

Während in der Gegenüberstellung der Lärmkarten deutliche  Differenzen in der
Darstellung auszumachen sind, kann der Tabelle konkret entnommen werden,
dass sich die Zahl der Betroffenen im Beurteilungszeitraum LDEN von z.B. 28.800
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auf 35.400 im Pegelbereich über 55 dB(A) deutlich erhöht hat; im gesamten Zeit-
raum für LDEN >55 dB(A) hat sich die Zahl der Betroffenen demnach um 6.600
Betroffene erhöht. Ebenso deutliche Erhöhungen gibt es auch in der Nacht LNight

über 50 dB(A) mit einer Zunahme von 20.100 um 7.000 auf 27.100 Betroffene.  Der
Unterschied liegt im wesentlichen darin, dass die Verkehrsmengen deutlich
höhere Schwerverkehrsanteile als 2008 aufweisen und zusätzliche Straßenab-
schnitte kartiert sind.

2.5.2 Realisierte Lärmschutzmaßnahmen

Plan 5 Von den Maßnahmen des vorangegangenen Lärmaktionsplans sind verschiedene
Maßnahmen realisiert, die teilweise im Plan 5 dokumentiert sind. 

M1: Der erste Abschnitt der Westtangente (M1) ist bis zur Erstellung der Lärm-
kartierung im Jahr 2017 fertiggestellt worden (der zweite Abschnitt bis zur
Dietlinger Straße wurde erst im Jahr 2019 eröffnet und wird hier noch als
Maßnahme dargestellt).

M2: In acht Straßenabschnitten sind lärmoptimierte Asphaltdecken (LOA 5D)
eingebaut worden, und zwar Benckiser Straße zwischen Kaiser-Friedrich-
Straße und Steubenstraße, Calwer Straße zwischen Kreuzstraße und Jahn-
straße, Eutinger Straße zwischen Hohwiesenweg und Lindenstraße, Hein-
rich-Wieland-Allee zwischen Hohenzollernstraße und Wolfsbergallee, Jahn-
straße zwischen Nagoldstraße und Dillsteiner Straße, Kaiser-Friedrich-Straße
zwischen Jugendverkehrsschule, Alexander-Wellendorff- Straße, Kelterstraße
zwischen Untere Wilferdinger Straße und Viktoriabrücke, Östliche
Karl-Friedrich-Straße zwischen Lindenstraße und Parkstraße. Da es in der
Vergangenheit vermehrt zu Schäden an bestehenden LOA-Belägen gekommen
ist, wird zukünftig im konkreten Einzelfall geprüft, ob eine erforderliche
Baumaßnahme mit LOA ausgebaut werden soll oder ob alternative Baustoffe
mit ebenfalls lärmreduzierenden  Eigenschaften, z.B. Splittmastix SMA-LA,
eingebaut werden sollen.

M3: Die Maßnahmen mit LKW-Nachtfahrverbot und Tempo 30 nachts auf der Kai-
ser-Friedrich-Straße, ist im Jahr 2016 realisiert worden.

M4: In fünf Straßenabschnitten ist Tempo 30 aufgrund der Lärmbelastung
angeordnet worden, und zwar in den Bereichen Hohenzollernstraße, Dur-
lacher Straße, westl. Zerrennerstraße, Sonnenberg, Büchenbronn.

M5: Das Schallschutzfensterprogramm für Gebäude mit Überschreitung der
Auslösewerte ist am 15.09.2011 beschlossen worden, seit dem sind ins-
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gesamt 35 Objekte mit einer Fördersumme von weit über 200.000 € ge-
fördert worden.

M6: Die Maßnahmen zur Fortentwicklung des ÖPNV werden als Daueraufgabe,
die auf viele Akteure verteilt ist, von der Stadt betrieben. Maßnahmen im
ÖPNV sind beispielsweise der Neubau des ZOB am Bahnhof. 

M7: Die Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs werden als Daueraufgabe,
die auf viele Akteure verteilt ist, von der Stadt betrieben. Maßnahmen im
Radverkehr sind der Ausbau der zentralen Radachse an der östlichen Karl-
Friedrich-Straße oder die Einrichtung von Fahrradboxen am Bahnhof.

M8: Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Verkehrsnetzes sind
verschiedene Mosaiksteine für das Vorrangnetz West umgesetzt, so die
Umgestaltung der Kaiser-Friedrich-Straße und der Zerrennerstraße östlich
der Jahnstraße sowie die Einrichtung des Innenstadtrings zur Weiterfüh-
rung des Ost-West-Verkehrs der Habermehlstraße. 

Als Maßnahme zur Lärmminderung, die früher noch nicht genannt wurde, aber
bereist umgesetzt ist, wird der Bau des Kanzlersträßchens aufgeführt, der zu
einer Entlastung der Wurmberger Straße beigetragen hat. 

2.5.3 Noch nicht realisierte Lärmschutzmaßnahmen

Plan 5 Von den Maßnahmen des vorangegangenen Lärmaktionsplans sind verschiedene
Maßnahmen noch nicht realisiert worden oder werden weiter als Maßnahmen
verfolgt, die im Plan 5 ebenfalls dokumentiert sind. 

M1: Der zweite Abschnitt der Westtangente (M1) bis zur Dietlinger Straße wurde
erst im Jahr 2019 eröffnet und wird hier noch als Maßnahme dargestellt.
Der dritte Abschnitt bis zur B 294 mit Arlinger Tunnel ist im Bau.

M2: In weiteren Straßenabschnitten werden lärmarme Asphaltdecken eingebaut,
allerdings wird derzeit ein lärmarmer Splitmastixasphalt verwendet (SMA LA),
die im Weiteren als Planungsmaßnahmen untersucht und bewertet werden.

M4: In weiteren Straßenabschnitten wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
aufgrund der Lärmbelastung angeordnet werden, die im weiteren als
Planungsmaßnahmen untersucht und bewertet werden.

M5: Das Schallschutzfensterprogramm für Gebäude mit Überschreitung der
Auslösewerte ist am 15.09.2011 beschlossen worden und stellt weiterhin
Unterstützungen von Privaten bei der Realisierung von passiven Lärm-
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schutzmaßnahmen zur Verfügung. Es wird an die niedrigeren Schwellen-
werte angepasst und somit auf weitere Straßen ausgedehnt.

M6: Die Maßnahmen zur Fortentwicklung des ÖPNV werden als Daueraufgabe,
die auf viele Akteure verteilt ist, von der Stadt betrieben. 

M7: Die Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs werden als Daueraufgabe,
die auf viele Akteure verteilt ist, von der Stadt betrieben.

M8: Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung des Verkehrsnetzes sind
verschiedene Mosaiksteine für das Vorrangnetz West umgesetzt, so die
Umgestaltung der Kaiser-Friedrich-Straße und der Zerrennerstraße östlich
der Jahnstraße sowie die Einrichtung des Innenstadtrings zur Weiterfüh-
rung des Ost-West-Verkehrs der Habermehlstraße.

M9: Der im Bau befindliche Ausbau der A 8 mit deutlich verbessertem Schall-
schutz nach der Fertigstellung wird noch als Maßnahme dargestellt, die
Realisierung mit aktiven und passiven Maßnahmen entspricht den Festle-
gungen des Planfeststellungsbeschlusses und werden den Schalschutzzie-
len der Lärmvorsorge gerecht. 

2.6 Schutz Ruhiger Gebiete 

Aus dem Lärmaktionsplan von 2010 sind Handlungsempfehlungen, insbesondere
in der Bauleitplanung, zum Schutz ruhiger Gebiete verabschiedet worden. Nach
aktuellen Erkenntnissen zur Identifikation von Ruhigen Gebieten sind weitere
Flächen in die Bertachtung aufgenommen und bewertet worden, die in den
Plänen 29 bis 33 dokumentiert sind. 

2.7 Berücksichtigung von Industrie und Gewerbe

Im Zuge der Lärmkartierung des Ballungsraums Pforzheim sind entsprechend der
34. BImSchV 2 im Ballungsraum Industrie- und Gewerbegebiete, auf denen sich
eine oder mehrere Anlagen gemäß dem Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU
(Industrieemissions-Richtlinie) befinden, kartiert. Das Regierungspräsidium
Karlsruhe hat eine Auflistung aller so genannter IED-Anlagen zur Verfügung
gestellt. 

Auf nationaler Ebene legt die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum

5 Die 34. BImSchV verweist auf die Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996. Diese wurde durch die Bekanntmachung

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 20.11.2014 durch die o.g. Richtlinie ersetzt.
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Pegel
[dB(A)]

Kartierung 3. Runde (2018)
Zeitraum DEN Zeitraum Night

Nicht-bundeseigene Schienenstrecken

> 50 bis 55 – 200

> 55 bis 60 300 0

> 60 bis 65 100 0

> 65 bis 70 0 0

> 70 bis 75 0 0

> 75 0 0

Tab. 12: Lärmkartierung der Betroffenheiten an nicht-bundeseigenen Schienenstrecken

Bundes-Immissionsschutzgesetz ‘Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm –
TA Lärm’ vom August 1998 strengere Immissionsrichtwerte fest, die durch Anlagen
einzuhalten sind. Es ist deshalb davon auszugehen, dass durch die heutige Ge-
nehmigungssituation (langjährige Anwendung der TA Lärm) sichergestellt ist, dass
die zu berücksichtigenden Betriebe in ihrer Umgebung die Immissionsrichtwerte
für Kern-, Dorf- und Mischgebiete einhalten. 

Weitergehende Maßnahmen müssen deshalb nicht im Lärmaktionsplan behandelt
oder festgelegt werden.

2.8 Berücksichtigung von nicht-bundeseigenen Schienenstrecken

Im Zuge der Lärmkartierung des Ballungsraums Pforzheim sind entsprechend der
34. BImSchV im Ballungsraum auch die nicht-bundeseigenen Schienenstrecken
mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 82 Zügen pro Tag berücksichtigt.
Diese Schienenstrecken befinden westlich des Bahnhofs mit Verbindung nach
Neuenbürg - Bad Wildbad (Linie S6) bzw. Calw - Horb (Linie R61/Kulturbahn).

Aussagen zu der Anzahl der Züge, Zuglängen und Fahrzeugarten liegen der Stadt
Pforzheim nicht vor. Das Eisenbahnbundesamt (EBA) hat auf Grundlage der
durchgeführten Lärmkartierung an den bundeseigenen Strecken eine Abschät-
zung der zu erwartenden Emissionspegel aufgrund des Rad-Schiene-Geräusches
zur Verfügung gestellt. Diese wurden entsprechend den Vorgaben umgesetzt. 

Entlang der kartierten nicht-bundeseigenen Schienenstrecke werden wenige
Betroffene in dem Pegelbereich von 55-65 dB(A) ganztags bzw. zwischen 50-55
dB(A) nachts nach der EU-Regel gerundet ermittelt, wie die folgende Tabelle
dokumentiert. 
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Für etwa 100 Einwohner werden Pegel zwischen 60-65 dB(A) am Tag und für etwa
200 Einwohner Pegel von 50-55 dB(A) in der Nacht ermittelt. Es befinden sich ca.
200 Wohnungen entlang der kartierten Schienenstrecken, die Pegeln LDEN über 55
dB(A) ausgesetzt sind. Gleichzeitig ist festzustellen, dass keine Betroffenheiten
oberhalb der gewählten Auslösewerte vorliegen, sodass keine Maßnahmen zur
Minderung des Schienenverkehrslärms in diesem Zusammenhang untersucht
werden. 

Der Schienenverkehr wird insgesamt in Verbindung mit den bundeseigenen
Schienenstrecken im Zusammenhang mit Ruhigen Gebieten beachtet.
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3. Erläuterungen zur Maßnahmenplanung

3.1 Allgemeine Maßnahmen im Straßenverkehr

3.1.1 Aktive Maßnahmen

a) Lärmmindernde Fahrbahndeckschichten

Einfluss auf die Schallabstrahlung sowie die Entstehung des Lärms haben auch
die herkömmlichen Fahrbahndeckschichten, welche eine dichte Deckschicht
haben. Durch den Einsatz von lärmmindernden Fahrbahnbelägen, z.B. mit so
genannten lärmoptimierten Asphalten (Beispiel: LOA 5 D oder LOA 5 D GM in Köln)
kann die Entstehung des Reifen-Fahrbahngeräusches um rund 5 - 6 dB(A) ge-
dämpft werden. Es bestehen allerdings technische Anforderungen an den Stra-
ßenaufbau und die Reduzierung von Straßeneinbauten, so dass der Einbau des
LOA nicht überall möglich ist und in Pforzheim nicht mehr verwendet werden.
Außerdem werden heute Beläge als Standard eingesetzt (z.B. SMA-LA 08), die
rund 2 dB(A) Minderung erzielen können – selbst bei Tempo 30.

Die Mehrkosten von lärmmindernden Fahrbahndeckschichten (z.B. SMA-LA 08)
können generell rund 5 €/m² im Verhältnis zu den normalen Straßenbaumateria-
lien betragen, wenn ohnehin eine Deckensanierung vorgesehen ist. Nachdem
noch keine Erfahrungen über die Langzeitwirkung vorliegen, muss auch damit
gerechnet werden, dass die Deckschicht nach kürzerer Zeit als sonst üblich
erneuert werden muss. Eine Zulassung dieser Beläge liegt noch nicht vor. 

Ein Austausch bestehender Fahrbahnbeläge bzw. deren Sanierung kann ebenfalls
zu spürbaren Verbesserungen der Geräuschemissionen führen, wenn die be-
stehende Fahrbahndecke erhebliche Mängel aufweist und sanierungsbedürftig
ist. Man kann für die ersten Jahre nach Fertigstellung daher eine Minderung um
2 dB(A) ansetzen, diese Minderung verliert sich allerdings mit den Jahren.

b) Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle

Eine hohe bis sehr hohe Lärmpegelminderung kann man durch den Bau von
Lärmschutzwänden und -wällen erreichen. Die Wirkung dieser Wände und Wälle
hängt einerseits von dem Material ab, aber auch von deren Höhe. Mit Abschir-
mungen kann man eine Minderung von 15 dB(A) und mehr erreichen. Dazu muss
die Wand bzw. der Wall quellennah errichtet werden. Neben den positiven Eigen-
schaften kann es jedoch auch zu einer massiven Sichteinschränkung und einer
ungewünschten Trennwirkung kommen. In der Regel sind innerstädtisch keine
Flächen dafür vorhanden oder die hohe Anzahl an Grundstückszugängen verhin-
dert eine schalltechnisch wirkungsvolle Lösung. Lärmschutzanlagen kommen in
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der Regel bestenfalls an den Ortsrandlagen oder im Bereich der Umgehungs-
straßen in Frage, sind aber keine kurzfristige Lösung. 

Möglichkeiten für die Erhöhung aktiver Lärmschutzmaßnahme bestehen grund-
sätzlich, sind aber in der Regel in Abhängigkeit zur bautechnischen Lösung nicht
überall umsetzbar, wenn nicht die gesamte Lärmschutzwand erneuert wird. Eine
Erhöhung eines Erdwalls kann bei gleicher Hangneigung auch nur erfolgen, wenn
mehr Grundfläche zur Verfügung steht oder es wird eine Wall-Wand-Kombination
angewendet, für die der Standnachweis geführt werden kann. Es lässt sich durch
eine Erhöhung des Walls jedoch nur eine vergleichsweise geringe zusätzliche
Pegelminderung erreichen. So beträgt diese zusätzliche Pegelminderung bei
einer Erhöhung um +1,0 m nur ca. 0,5 dB(A), bei Erhöhung um + 2,0 m ca. 1 dB(A). 

c) Troganlagen, Teilabdeckungen, Tunnel

Durch den Bau von Troganlagen, Teilabdeckungen und Tunnel kann ebenfalls
eine Lärmminderung erfolgen. Die größte Wirkung kann man mit einer Eintunne-
lung erreichen, wenn diese lang genug ist. Dies hängt jedoch von den örtlichen
Gegebenheiten ab und vor allem von dem finanziellen Rahmen. Durch eine
Troganlage kann bei einem ebenerdigen Straßenverlauf ebenso wie bei tieferge-
legten Straßen mit einer Teilabdeckung eine Lärmminderung erzielt werden.
Diese Maßnahmen kommen innerhalb der Ortslage in der Regel nicht in Betracht,
und dort, wo diese Lösung theoretisch denkbar wäre, steht Aufwand und Nutzen
allein aus Lärmminderungszielen in keinem akzeptablen Verhältnis zu einander.

d) Bau von Umgehungsstraßen

Eine direkt wirksame Schallminderung ist die Reduktion der Verkehrsmenge z.B.
durch die Westtangente. Der Durchgangsverkehr kann dabei völlig umgeleitet
werden. Gerade in kleineren Gemeinden, durch die Bundes- oder Landesstraßen
mit hohen Verkehrsmengen im Durchgangsverkehr verlaufen, bringt eine solche
Maßnahme eine direkt spürbare erhebliche Entlastung für die Anwohner. Aus
diesem Grund sind in der Vergangenheit bereits in vielen Fällen Umgehungs-
straßen geplant und gebaut worden. Von der ersten Überlegung und Planung bis
zum Abschluss der Maßnahme vergehen in der Regel Jahre, z.T. Jahrzehnte. Es
sind aufwändige Genehmigungsverfahren abzuwickeln, in denen unterschiedliche
Belange abzuwägen sind. Und nicht zuletzt ist oftmals die Kostenfrage entschei-
dend. Durch den Bau von Umgehungs- oder Ortsentlastungsstraßen kann eine
Minderung der Geräuschbelastung erreicht werden. Ein Halbierung der Verkehrs-
menge bringt danach bereits eine Reduzierung um rund 3 dB(A). 
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d) Leisere Autos 

Im November 2013 hat die EU beschlossen, dass neue Autos niedrigere Lärm-
grenzwerte einhalten müssen, welche die Hersteller bei der Typengenehmigung
neuer Automodelle nachweisen müssen. Mit Inkrafttreten des Gesetzes im Juli
2016  werden die Lärmgrenzwerte stufenweise heruntergesetzt, sodass 2026 die
maximale Geräuschbelastung bei 68 bzw. 72 dB(A) liegen darf. Gleichzeitig kann
mit dem Einsatz von Elektroautos oder Elektrobussen – zumindest in den Innen-
ortslagen – und durch die Verwendung von lärmarmen Autoreifen in Zukunft eine
Minderung der Straßenverkehrsgeräusche erreicht werden.

3.1.2 Passive Maßnahmen

Passive Schallschutzmaßnahmen kommen meist dann zum Einsatz, wenn aktive
Maßnahmen nicht ausreichend Lärmminderung bieten oder nicht realisierbar
sind. Passive Maßnahmen werden direkt am Immissionsort eingebaut, beispiels-
weise in Form von Schallschutzfenstern in Kombination mit Schalldämmlüftern,
um die Frischluftzufuhr auch bei geschlossenem Fenster zu sichern. Durch diese
Maßnahmen können Aufenthaltsräume vor den Lärmeinwirkungen geschützt
werden. 

Im Gegensatz zu den aktiven Schallschutzmaßnahmen, die an der Lärmquelle
ansetzen, werden passive Maßnahmen quellenfern am Immissionsort, also bei
den Betroffenen am Gebäude geplant. So sind beispielsweise hohe Wohngebäude
in Straßennähe in den oberen Stockwerken nicht mehr durch Schallschutzwände
geschützt und dort wird mit passiven Schutzmaßnahmen reagiert. Passive Schutz-
maßnahmen werden im Rahmen der Lärmsanierung stets in Abstimmung und
unter Kostenbeteiligung mit den Eigentümern gemeinsam umgesetzt.

a) Lärmschutzfenster mit Schalldämmlüftern

Alte Fenster stellen sich zumeist als das lärmdurchlässigste Bauteil des Gebäudes
dar, da sie nur aus dünnem Glas bestehen und ungeeignete Fensterrahmen mit
schlechten Dichtungen haben. Die einfachste Fensterschalldämmung hat mit
rund 25 dB(A) die Schutzklasse 1, handelsübliche isolierte Fenster erreichen die
Schutzklasse 3. Insgesamt gibt es sechs Schutzklassen, welche bis zu 55 dB(A)
Schalldämmung erreichen können. Zwischen dem einfachen Fenster und dem
höchsten Schalldämmwert besteht bei der Differenz von 30 dB(A) das enorme
Schalldämm-Verhältnis von 1:1.000. Die Dimensionierung der Schallschutzeigen-
schaften der Außenbauteile wird nach der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau)
bemessen, die einen Innenraumpegel von unter 30 dB(A) vorschreibt und damit
einen ungestörten Schlaf ermöglicht.
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Da die Schallschutzfenster sehr gut abgedichtet sind, muss für die Belüftung der
Räume in der Regel eine künstliche Belüftung vorgesehen werden. Mit Schall-
dämmlüftern wird der erforderliche Luftstrom und die Zufuhr von Frischluft
gesichert. Dies beugt Schimmelbildung vor und sichert in Schlafräumen die
Luftversorgung.

Der Einbau von Lärmschutzfenstern kann durch ein Förderprogramm initiiert
werden. Mit pauschalen Sätzen kann sich der Straßenbaulastträger an dieser
Maßnahme beteiligen, wenn die jeweilige Fassadenseite mit hohen Beurteilungs-
pegeln belastet sind und ein Aufenthaltsraum (Tagüberschreitung) oder Schlaf-
raum (Nachtüberschreitung) zu schützen ist. Damit private Investitionen mobili-
siert werden, wird empfohlen, Förderprogramme aufzulegen und von Seiten des
Straßenbaulastträgers (hier die Stadt Pforzheim) unterstützend mitzuwirken.

Es haben derzeit alle lärmbetroffenen Bewohner außerhalb der Ortsdurchfahrts-
grenze (OD) an Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, deren Haus vor dem
01.04.1974 gebaut wurde, die Möglichkeit, sich an das zuständige Regierungs-
präsidium in Karlsruhe zu wenden und einen Antrag auf Förderung von Schall-
schutzfenstern zu stellen, wenn die maßgebenden Auslösewerte der Lärmsanie-
rung überschritten sind. Ein entsprechendes Antragsformular findet sich auf der
Homepage des Regierungspräsidiums Baden-Württemberg unter: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Verkehr/Laerm/Documents/Antrag_Sanie
rung.pdf 

Da die meisten betroffenen Gebäude innerhalb der OD liegen, ist die Stadt Pforz-
heim für die Bundes- und Landesstraßen originär zuständig. Im Rahmen des
städtischen Schallschutzfenster-Förderprogramm, das im Übrigen auf die  zeitli-
che Einschränkung des Regierungspräsidiums “vor 1974" verzichtet, stehen darü-
ber hinaus auch Mittel für Kreis- und Gemeindestraßen zur Verfügung. Betroffene
können sich an das zuständige Amt der Stadt Pforzheim wenden und einen
Antrag auf Förderung von Schallschutzfenstern stellen, wenn die maßgebenden
Auslösewerte der Lärmsanierung überschritten sind. 

b) Dämmung am Haus

Die Schalldämmung am Haus wird über die Außenbauteile erreicht. Zu einer
Erhöhung der Schalldämmung tragen u.a. die Verbesserung der Dämmung von
Außenwänden und -türen sowie Dächern bei. Auch die Verkleidung von Terrassen
und Balkonen kann als sinnvoll erachtet werden. In der Regel wird jedoch bereits
durch die Verbesserung der Fenster eine ausreichende Verbesserung erreicht, so
dass die deutlich teureren Maßnahmen am Gebäude nicht erforderlich werden,
um die Zielwerte der DIN 4109 zu erreichen. 
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3.1.3 Planerische und organisatorische Maßnahmen

a) Geschwindigkeit beschränken

Zu den Schallschutzmaßnahmen an der Quelle zählen auch Geschwindigkeits-
reduzierungen. Durch eine Reduzierung der innerörtlichen Geschwindigkeit von
50 auf 30 km/h kann eine Pegelminderung von rund 2,5 dB(A), d.h. eine auch
akustisch wahrnehmbare Minderung erreicht werden. Eine Pegelreduzierung von
3 dB(A) entspricht dabei der Halbierung der Verkehrsmenge auf der Straße. Eine
Reduzierung der innerörtlichen Geschwindigkeit von 50 auf 40 km/h oder z.B. der
Richtgeschwindigkeit von 130 / 80 km/h für Pkw bzw. Lkw auf 120 / 80 km/h
bewirkt dagegen nur eine Pegelreduzierung von knapp 1 dB(A), ist somit akustisch
nicht wahrnehmbar. Auch eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 80 km/h für
Pkw und Lkw bewirkt erst eine Pegelminderung von ca. 1,5 dB(A), da die Fahr-
geräusche der mit unveränderter Geschwindigkeit verkehrenden Lkw dabei
zunehmend maßgebend werden. 

Es ist zu beachten, dass die Wirkung zusätzlicher Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen nicht zu einer Verunstetigung des Verkehrsflusses führen darf und damit die
Lärmminderung zunichte gemacht würde. Der Tenor der Planung muss daher
heißen: Langsamer aber stetig. Dadurch wird die Verkehrssicherheit für alle
Verkehrsteilnehmer (insbesondere Fußgänger und Radfahrer) erhöht, die Ab- und
Einbiegevorgänge werden deutlich erleichtert und das Zusammenspiel mit dem
ÖPNV und Radverkehr wird durch die Harmonisierung der Geschwindigkeiten
deutlich verbessert, bzw. ist dann die Nutzung von Busbuchten nicht mehr er-
forderlich, was unterm Strich zu einer Beschleunigung des Busverkehrs beiträgt.
Es geht vor diesem Hintergrund bei den Hauptverkehrsstraßen um verkehrsrecht-
liche Anordnung von 30 km/h auf den auch weiterhin so festgelegten
Hauptstraßen (Vorfahrtsstraßen). Damit wird für den ÖPNV nur eine unterge-
ordnete Veränderung verursacht, da er im Innerortsverkehr eine Durchschnitts-
geschwindigkeit von rund 30-35 km/h nicht übersteigt, aber durch einen stetigen
Verkehrsfluss besser in den Verkehrsfluss integriert ist.  

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Geschwindigkeitsbeschrän-
kung anfangs durch erhöhte Geschwindigkeitsmessungen begleitet werden muss,
ggf. können auch stationäre Anlagen zum Einsatz kommen.

Da mit der Anordnung von 30 km/h auf Hauptverkehrsstraßen Verlagerungs-
wirkungen auf benachbarte Straßen verursacht werden können, wird grundsätz-
lich zu beobachten sein, ob und in welchem Maß sich das einstellen wird. Inso-
fern kann die Geschwindigkeitsbeschränkung doppelt positiv wirken: durch
Verkehrsentlastung und Minderung der Fahrgeräusche.
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b) Verkehrsfluss verstetigen

Bei Straßenabschnitten mit frei fließendem Verkehr, z.B. außerörtlichen und
innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen, wird das Gesamtgeräusch vom Rollge-
räusch der Reifen dominiert. Bei Pkw überwiegt oberhalb von 40-50 km/h das so
genannte Reifen-Fahrbahn-Geräusch gegenüber den Antriebsgeräuschen des
Motors. Verkehrssituationen, bei denen häufiger angefahren oder beschleunigt
wird, wie z.B. typisch für Kreuzungen, Ampelanlagen oder Einmündungen, sind
dagegen mehr durch die Antriebsgeräusche des Motors geprägt. Für die Be-
schleunigung des Fahrzeugs ist eine höhere Motorleistung nötig als für das
Fahren mit gleichmäßigerGeschwindigkeit. Das häufige Benutzen niedriger Gänge
und die höhere Motorbelastung führen auch zu einem höheren Gesamtgeräusch. 

Eine gleichmäßigere Fahrweise kann durchaus zu Pegelminderungen von einigen
dB(A) führen. So verursachen beispielsweise die Motoren von 32 Pkw bei einer
Motorendrehzahl von 2000 U/min genausoviel Lärm wie der Motor eines einzigen
Autos bei einer Drehzahl von 4000 U/min (jeweils ohne Rollgeräusche). Das Ziel,
einen möglichst stetigen Verkehrsfluss und eine Reduktion von Brems- und
Beschleunigungsvorgängen zu erreichen, kann beispielhaft etwa durch folgende
Maßnahmen gefördert werden, wenn die Lärmbelastung zu hoch ist:

< Einführung von Vorfahrtsstraßen.
< Abbau von Hindernissen (z.B. Längsparker, Engstellen)  im Straßenraum.
< Einführung von Kreisverkehrsplätzen anstatt von Lichtsignalanlagen.
< Kreuzungsregelungen mit gesteuerter Abschaltung in den Schwachlastzeiten

und Koordinierung der Ampelanlagen, z.B. mit “Grüner Welle in Kombination
mit der Anzeige der empfohlenen Geschwindigkeit oder Einführung von ampel-
freien Rechtsabbiegerspuren (z.B. Grüner Pfeil).

Die Einführung von Kreisverkehren kann eine Pegelminderung im Mittel von bis
zu 3 dB(A) gegenüber signalgeregelten Kreuzungen erbringen. Außerdem werden
die besonders störenden Geräuschspitzen durch den Kreisverkehr gemindert.

 
c) Verbot von Durchfahrten, Einbahnregelungen 

Mit verkehrsrechtlichen Anordnungen kann die Nutzung von öffentlichen Ver-
kehrswegen beeinflusst werden. So können zeitliche Begrenzungen z.B. zu einem
Nachtfahrverbot für Lkw führen. Einbahnstraßen können bis zu einer Halbierung
der Verkehrsmengen führen, wenn zuvor Gegenverkehr zulässig war. Die Verbote
können sich demnach auf unterschiedliche Fahrzeugklassen und/oder Tageszei-
ten auswirken, so dass eine sehr feingesteuerte Regelung ermöglicht ist. Für die
verkehrsrechtliche Anordnung müssen allerdings geeignete Rahmenbedingungen
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vorliegen, denn diese Maßnahmen dürfen auf Hauptverkehrsstraßen nicht zu
konfliktträchtigen Veränderungen führen oder die Leichtigkeit des Verkehrs
maßgeblich behindern. 

 
d) Straßenraum gestalten  

Die Gestaltung des Straßenraums hat unmittelbaren Einfluss auf das Fahrverhal-
ten der Autofahrer. Je nach Breite der Fahrbahn, Übersichtlichkeit und Nutzung
der Straßenränder werden Fahrgeschwindigkeit und Verlauf (Homogenität des
Verkehrsflusses) bestimmt. Die Vorteile einer Reduzierung des Straßenquer-
schnitts (weniger und/oder engere Fahrstreifen) und einer ansprechenden Ge-
staltung der Straßenseitenräume sind:

< Vergrößerung des Abstands zwischen Fahrbahn und Gebäude,

< Verstetigung des Verkehrs, da Überholvorgänge mit störenden Beschleuni-
gungsgeräuschen vermindert werden, 

< intensive Nutzung und attraktive Gestaltung des Straßenseitenraums (Radfah-
rer, parkende Autos, hohe Fußgängerfrequenz) sorgen für niedrigere
Geschwindigkeiten,

< leichtere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger.

Im Hinblick auf die Gestaltung des Verkehrsraums besteht mit den „Richtlinien
für die Anlage von Stadtstraßen“ (RASt 06) eine gute Basis für einen stadtver-
träglichen und weniger geräuschintensiven Verkehrsablauf. Allerdings ist eine
Umgestaltung des Straßenraums mit hohen Kosten verbunden und beansprucht
einen langen Planungsvorlauf. 

 
e) Ruhender Verkehr/ Parkraummanagement

Das Angebot an Stellplätzen im öffentlichen Raum hat Einfluss auf den Kfz-Ver-
kehr. Eine Verknappung oder Verteuerung des Stellplatzangebots in einem Gebiet
kann dort den Verkehr reduzieren. So kann eine entsprechende Gebührenrege-
lung zur verstärkten Benutzung des Fahrrads oder öffentlicher Verkehrsmittel
führen. Andererseits kann durch eine Verknappung von Stellplätzen der Park-
suchverkehr auch zunehmen. Dem ist durch entsprechendes Parkraummanage-
ment zu begegnen. Bewohnerparkregelungen sind vor allem dann sinnvoll, wenn
die Gefahr besteht, dass Wohngebiete, in denen das Stellplatzangebot ohnehin
knapp ist, durch ortsfremde Fahrzeuge zugeparkt und Bewohner damit belästigt
werden. Dies ist vor allem in Innenstadtrandbereichen und Wohngebieten in der
Nähe von Bahnhöfen und größeren Gewerbegebieten der Fall. 
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Typische Maßnahme zum Straßenverkehrslärm Bewertung Anwendung
A) Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs durch Verlagerung auf andere Verkehrsmittel
1 Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gering / langfristig dynamischer Prozess / gut aufgestellt

/ Optimierungen im Rahmen vertragli-
cher Bindung möglich

2 Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr mittel / langfristig Radkonzept wird in Einzelmaßnahmen
realisiert

3 Ausbau des Fußwegenetzes gering / langfristig keine Wirkung auf Aktionsbereiche

Tab. 13: Bewertung der grundsätzlich möglichen Maßnahmen zum Straßenverkehrslärm für Pforzheim Teil A

Dieses Instrument kann im Zusammenhang mit dem Ziel der Verstetigen des
Verkehrs gezielt eingesetzt werden, insbesondere wenn Stellplätze in Haupt-
verkehrsstraßen dort zu Hindernissen führen und abgebaut werden müssen.

 
f) Ausbau und Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel  

Kurze Wege im Stadtgebiet von weniger als 2 km Länge sollten zukünftig nur noch
mit Verkehrsmitteln des Umweltverbunds (Radverkehr, Fußwege und ÖPNV)
zurückgelegt werden. Zur Unterstützung einer nachhaltigen, gesundheitsförderli-
chen und die Wohnqualität stärkenden Mobilitätsentwicklung sind die Verkehrs-
mittel des Umweltverbundes zu fördern. Dazu muss eine Neuverteilung der
Verkehrsanteile (Modal Split) –  möglichst mit verringertem Gesamtaufkommen
– erreicht werden, indem der Umweltverbund ausgebaut und gestärkt und die
Kfz-Wege entsprechend reduziert werden. Diese Maßnahmen erfordern allerdings
einen erheblichen zeitlichen Vorlauf und wirken nicht schnell auf eine Lärmmin-
derung, da auch hier die Faustformel anzuwenden ist, dass eine Minderung der
Verkehrsgeräusche um 3 dB(A) erst mit einer Halbierung des Verkehrsaufkom-
mens erreicht wird.

3.1.4 Fazit

Im Folgenden werden die grundsätzlich möglichen Maßnahmen tabellarisch
aufgelistet und hinsichtlich ihrer Wirkung für die Aktionsbereiche in Pforzheim in
Bezug auf ihre Wirkung zwischen gering, mittel und hoch sowie ihrer zeitlichen
Realisierbarkeit bzw. Wirkung nach kurzfristig, mittelfristig, langfristig sinnvoll
oder nicht realistisch eingestuft. 

In der Spalte Anwendung wird ggf. ein kurzer Anwendungshinweis oder eine
Zuordnung zu einem Aktionsbereich gegeben, wenn es nicht generell anwendbar
ist.
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Typische Maßnahme zum Straßenverkehrslärm Bewertung Anwendung
B) Maßnahmen zur Regelung des Kfz-Verkehrs
4 Vollständige Sperrung einzelner Straßen oder Bereiche hoch / kurzfristig Schließung Schloßberg wird in Planfall

1 untersucht

5 Zeitlich begrenzte Sperrung einzelner Straßen oder Bereiche hoch / kurzfristig Wird nicht angewendet, da Verlage-
rungen neue Lärmprobleme bereiten

6 Einbahnstraßen mittel / kurzfristig Wird nicht angewendet, da Verlage-
rungen neue Lärmprobleme bereiten

7 Verkehrslenkung von Durchgangsverkehr gering / langfristig Alternative Umleitungsstrecke nicht
vorhanden

8 Geschwindigkeitsbegrenzung, z.B. 30 km/h mittel / kurzfristig Wird in Planfall 2 untersucht

9 Zuflussdosierung (“Pförtnerampel” mit ggf. langen Rotpha-
sen)

gering / langfristig Möglichkeiten sind ausgeschöpft

10 Sicherung stetiger Verkehrsfluss mittel / kurzfristig Signalregelungen werden stetig ver-
bessert

11 Parkraumbewirtschaftung gering / langfristig Veränderungen sind nicht vorgesehen

C) Bauliche Maßnahmen
12 Lärmschutzbauwerke hoch / mittelfristig Wird in Planfall 1 untersucht

13 Bau von Umgehungsstraßen hoch/ kurzfristig Westtangente bis L562 in Planfall 1
untersucht, bis B 294 im Bau

14 Überdeckelung, Untertunnelung von Straßen hoch/ kurzfristig innerstädtisch nicht möglich / bei A8-
Ausbau in Planfall 1 berücksichtigt

15 Tieferlegung von Straßen hoch/ kurzfristig bei A8-Ausbau berücksichtigt

16 Kreisverkehrsplätze gering / mittel-
fristig

keine Wirkung auf Aktionsbereiche

17 Lärmmindernde Fahrbahnbeläge hoch / mittelfristig mit Straßensanierung kombiniert, in
Planfall 3 untersucht

18 Fahrbahnreduzierung mit größerem Abstand zum Gebäude mittel / langfristig im Bestand keine Spielräume dazu
vorhanden

19 Schallschutzfenster mittel / kurzfristig Förderprogramm liegt vor und wird
fortgeschrieben, Grenzwerte werden
auf 65 dB tags und 55 dB nachts abge-
senkt

20 Anordnung von weniger schutzbedürftigen Gebäuden gering / langfristig wird bei Neubauprojekten beachtet

21 Optimierung der Eigenabschirmung mittel / mittel-
fristig

Maßnahme liegt in Eigenverantwor-
tung der Eigentümer

22 Formulierung von Vorgaben an die Gebäudeplanung mittel / mittel-
fristig

Baulicher Schallschutz nach DIN 4109
ist Neubaustandard

D) Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und -information
23 Mobilitätszentrale, Mobilitätsberatung gering / langfristig wird aktiv betrieben

24 Förderung von CarSharing gering / langfristig wird von der Stadt unterstützt

25 Verkehrserziehung zu lärmarmem Autofahren gering / langfristig Bereitschaft generell gering

E) Individuelle Maßnahmen der Öffentlichkeit
26 Verkehrsvermeidung gering / langfristig dynamischer Prozess zur Förderung

des Umweltverbunds läuft

Tab. 14: Bewertung der grundsätzlich möglichen Maßnahmen zum Straßenverkehrslärm für Pforzheim Teil B-D
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Typische Maßnahme zum Straßenverkehrslärm Bewertung Anwendung
E) Individuelle Maßnahmen der Öffentlichkeit
26 Verkehrsvermeidung gering / langfristig dynamischer Prozess zur Förderung

des Umweltverbunds läuft

27 Lärmmindernde Fahrweise mittel / langfristig Verhaltensänderung gelingt nur lang-
sam

28 Auswahl lärmarmer Fahrzeuge (z.B. Elektromobilität) mittel / langfristig wird durch Stadtwerke unterstützt

29 Auswahl lärmgeminderter Reifen mittel / mittel-
fristig

Umrüstung der Fahrzeuge gelingt nur
langsam

Tab. 15: Bewertung der grundsätzlich möglichen Maßnahmen zum Straßenverkehrslärm für Pforzheim Teil E

Im Ergebnis wird anhand der tabellarischen Zusammenstellung deutlich, dass
nicht alle grundsätzlich denkbaren Maßnahmen in Pforzheim anwendbar sind.
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verstetigung des Verkehrs und der damit
verbundenen Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h werden jedoch als sehr
wirkungsvoll und erfolgversprechend eingestuft. Sie werden in den einzelnen
Aktionsbereichen auf ihre Wirkung überprüft. Ebenso kann der Einsatz von lär-
moptimiertem Asphalt zu einer guten Lärmminderung beitragen.  

3.2 Untersuchte Planfallvarianten

3.2.1 Planfall 1 - bauliche Maßnahmen

            Plan 12 Das Konzept für den Planfall 1 zeigt die Lage der angedachten baulichen Maß-
nahmen (MB) innerhalb der Stadtteile Brötzingen, Eutingen und Büchenbronn:

MB 1: B 462 Westtangente Pforzheim, 1. Bauabschnitt bis Dietlinger Straße (ist
inzwischen eröffnet).

MB 2: A 8 - Lärmschutz zum 6-streifigen Ausbau zwischen AS Pforzheim Süd und 
AS Pforzheim Nord (ist im Bau).

MB 3: B 10 bei Georg-Feuerstein-Straße. Lärmschutzwand h= 3,0 - 4,0 m.

MB 4: B 10 bei Eutinger Straße. Lärmschutzwand h= 3,0 m.

MB 5: L 562 Büchenbronner Str. südlich ‚Auf der Rotplatte‘. Lärmschutzwand 
h= 3,0 m.

MB 6: Schließung Schloßberg.
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        Plan 13 Aufgrund der baulichen Maßnahmen wird es Verkehrsverlagerungen geben, die
im Verkehrsmodell der Stadt Pforzheim berechnet sind. In Plan 13 werden die
Verkehrsmengendifferenzen dargestellt, die sich aus der Maßnahme MB 1 und
MB 6 ergeben und in Grün für Abnahmen und in Rot für Zunahmen dargestellt.

        Plan 14,15 Mit der Differenzdarstellung der Rasterlärmkarte zwischen Planfall 1 und der
Kartierung wird im Plan 14 für den Tag (LDEN) und im Plan 15 für die Nacht (LNight)
dokumentiert, wo die Minderungswirkung erreicht wird und wie sie sich flächig
ausdehnt. Zunahmen an Geräuschbelastungen werden im Bereich der Westtan-
gente und der Innenstadt durch Schließung des Schloßbergs ermittelt. Entlastun-
gen werden in den Bereichen der Maßnahmen MB 2 bis MB 6 festgestellt.

Es wird anhand des Berechnungsergebnisses geprüft, ob weiterhin Gebäude von
Beurteilungspegeln mit 65 dB(A) LDEN bzw. 55 dB(A) LNight oder höher betroffen sind.
Diese Gebäude, sofern es Wohn- oder Bürogebäude sind, werden im  Plan 14 und
Plan 15 grün für den Pegelbereich > 65 / 55 dB(A) LDEN / Lnight, gelb für den Pegel-
bereich > 67 / 57 dB(A) LDEN / Lnight, rot für den Pegelbereich > 70 / 60 dB(A)  LDEN /
Lnight und violett für den Pegelbereich > 73 / 63 dB(A)  LDEN / Lnight eingefärbt. Aus
dem Plan lässt sich deutlich erkennen, dass die geplanten baulichen Maßnahmen
nur einen geringen Wirkungsbereich haben und durch weitere Maßnahmen zu
ergänzen sind.

        Plan 16,17 Die Minderung durch die Maßnahmen wird in den Plänen 16 (LDEN) und 17 (LNight)
herausgehoben nur für die Gebäude dargestellt, die in der Kartierung über 65
dB(A) bzw. 55 dB(A) aufweisen und insofern besonders stark von der Lärmentla-
stung profitieren. So ist erkennbar, dass die Maßnahme MB 2 eine Minderung von
rund 20 dB(A) erreichen kann und somit im Höreindruck eine Viertelung der
Geräuschbelastung bewirkt. Ebenso deutlich wird die Minderung mit Maßnahme
MB 6 am Schloßberg mit 15 bis 20 dB ermittelt. Die Minderungen bei MB 3 und
MB 5 erreichen bis zu 10 dB und bei MB 4 bis zu 7 dB. 

     Anh-Tab.1, 2 Das Ergebnis der Maßnahme kann der Tabelle 1 für die Stadtteile bzw. Tabelle 2
für die Aktionsbereiche im Anhang entnommen werden. 

3.2.2 Planfall 2 - Tempo 30 tags und nachts

          Plan 18,19 Das Netzkonzept für den Planfall 2 zeigt die Lage der angedachten Maßnahmen
zur Minderung der Geschwindigkeit gegenüber dem Bestand auf Tempo 30, 50
oder 70. Die Maßnahmenabschnitte sind in allen Bereichen angenommen, die im
Bestand Lärmwerte von mehr als 67 dB(A) im LDEN oder  57 dB(A) im LNight aufweisen
und damit den Grenzwert der Lärmsanierung überschreiten. Bei der Bildung der
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Maßnahmenabschnitte wird darauf geachtet, dass die Notwendigkeit für den
Tages- und Nachtzeitraum (Plan 18) oder nur den Nachtzeitraum (Plan 19) vor-
liegt. Sowohl am Tag als auch in der Nacht wird die Geschwindigkeit auch mit
dem Ziel reduziert, dass eine einheitliche Lösung der Geschwindigkeitsregelung
eine höhere Akzeptanz erreicht und somit geringfügige Erweiterungen der Maß-
nahmenbereiche denkbar sind.

Mit der Geschwindigkeitsregelung wird es zu einer Minderung an der Geräusch-
quelle kommen, die positive Wirkungen für das gesamte Umfeld der Straßen
erreicht, also an den Gebäuden und den Freibereichen dazwischen. Die Maß-
nahmen können ergänzend mit der Fahrbahnsanierung kombiniert werden und
können in diesem Fall um 2 dB(A) verbessert werden – dann könnte im Besten
Fall der Auslösewert für die Lärmaktionsplanung und somit die aktuellen Ziele
der Lärmaktionsplanung erreicht werden, in vielen Fällen wird durch die Kombi-
nation beider Maßnahmen nur der Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung
von 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht erreicht, sodass die Geschwindig-
keitsregelung in jedem Fall zwingend erforderlich ist.   

Durch die Geschwindigkeitsregelungen kann es zwar grundsätzlich zu geringfügi-
gen Verkehrsverlagerungen kommen. Da das umliegende Straßennetz bereits
großflächig eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h aufweist und im
Konzept alle denkbaren Alternativstrecken ebenfalls von der Geschwindigkeits-
begrenzung betroffen sind, wird von keinen schalltechnisch relevanten Verlage-
rungen ausgegangen, sodass im Folgenden lediglich die Wirkung der Geschwin-
digkeitsminderung dargelegt wird.

        Plan 20,21 Mit der Differenzdarstellung der Rasterlärmkarte zwischen Planfall 2 und dem
Bestand wird zusätzlich im Plan 20 für den Tag (LDEN) und im Plan 21 für die Nacht
(LNight)  dokumentiert, wo die Minderungswirkung erreicht wird und wie sie sich
flächig ausdehnt. Zunahmen an Geräuschbelastungen sind nicht ermittelt.

Es wird anhand des Berechnungsergebnisses geprüft, ob weiterhin Gebäude von
Beurteilungspegeln mit 65 dB(A) LDEN bzw. 55 dB(A) LNight oder höher betroffen sind.
Diese Gebäude, sofern es Wohn- oder Bürogebäude sind, werden im  Plan 20 und
Plan 21 grün für den Pegelbereich > 65 / 55 dB(A) LDEN / Lnight, gelb für den Pegel-
bereich > 67 / 57 dB(A) LDEN / Lnight, rot für den Pegelbereich > 70 / 60 dB(A)  LDEN /
Lnight und violett für den Pegelbereich > 73 / 63 dB(A)  LDEN / Lnight eingefärbt. Aus
dem Plan lässt sich erkennen, dass die geplanten Tempo-Maßnahmen keine
ausreichenden Wirkung erzielen und durch weitere Maßnahmen zu ergänzen sind.
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        Plan 22,23 Die Minderung durch die Maßnahmen wird in den Plänen 22 (LDEN) und 23 (LNight)
herausgehoben nur für die Gebäude dargestellt, die in der Kartierung über 65
dB(A) bzw. 55 dB(A) aufweisen und insofern besonders stark von der Lärmentla-
stung profitieren. Die Minderungen betragen im Durchschnitt 2 bis 3 dB(A) an den
Gebäuden, die direkt im Bereich der Maßnahmen liegen. 

     Anh-Tab.1, 2 Das Ergebnis der Maßnahme kann der Tabelle 1 für die Stadtteile bzw. Tabelle 2
für die Aktionsbereiche im Anhang entnommen werden. 

 
3.2.3 Planfall 3 - Straßensanierung

          Plan 24 Das Netzkonzept für den Planfall 3 zeigt die Lage der angedachten Maßnahmen
zur Minderung der Schallemissionen der Straße durch die Verwendung von lärm-
optimierten Fahrbahnbelägen. Die Maßnahmenabschnitte sind in allen Bereichen
angenommen, die im Bestand Lärmwerte von mehr als 65 dB(A) im LDEN oder 55
dB(A) im LNight aufweisen und demnach Handlungsbedarf im Rahmen der Lärm-
aktionsplanung besteht. 

Diese Maßnahmen stehen in der Regel in Verbindung mit der turnusgemäßen
Sanierung der Fahrbahnoberflächen und können durch die Wahl von z.B. Split-
mastixasphalt (SMA-LA) zu einer Minderung von 2 dB(A) auch langfristiger führen,
denn nach der Sanierung ist jeder neue Belag geräuschärmer als im weiteren
Verlauf seiner Nutzungsdauer. Es wird daher für die Lärmaktionsplanung mit
einer Minderung von -3 dB(A) bei Tempo 50 und -2 dB(A) bei Tempo 30 angesetzt. 

Durch die Fahrbahndeckensanierung wird es zu einer Minderung an der Ge-
räuschquelle kommen, die positive Wirkungen für das gesamte Umfeld der Stra-
ßen erreicht, also an den Gebäuden und den Freibereichen dazwischen.

        Plan 25,26 Mit der Differenzdarstellung der Rasterlärmkarte zwischen Planfall 3 und dem
Bestand wird zusätzlich im Plan 25 für den Tag (LDEN) und im Plan 26 für die Nacht
(LNight) dokumentiert, wo die Minderungswirkung erreicht wird und wie sie sich
flächig ausdehnt. Zunahmen an Geräuschbelastungen sind nicht ermittelt.

Es wird anhand des Berechnungsergebnisses geprüft, ob weiterhin Gebäude von
Beurteilungspegeln mit 65 dB(A) LDEN bzw. 55 dB(A) LNight oder höher betroffen sind.
Diese Gebäude, sofern es Wohn- oder Bürogebäude sind, werden im  Plan 25 und
Plan 26 grün für den Pegelbereich > 65 / 55 dB(A) LDEN / Lnight, gelb für den Pegel-
bereich > 67 / 57 dB(A) LDEN / Lnight, rot für den Pegelbereich > 70 / 60 dB(A)  LDEN /
Lnight und violett für den Pegelbereich > 73 / 63 dB(A)  LDEN / Lnight eingefärbt. Aus
dem Plan lässt sich erkennen, dass die geplanten Sanierungsmaßnahmen keine
ausreichenden Wirkung erzielen und durch weitere Maßnahmen zu ergänzen sind.
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        Plan 27,28 Die Minderung durch die Maßnahmen wird in den Plänen 27 (LDEN) und 28 (LNight)
herausgehoben nur für die Gebäude dargestellt, die in der Kartierung über 65
dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts aufweisen und insofern besonders stark von der
Lärmentlastung profitieren. Die Minderungen betragen im Durchschnitt 2 bis 3
dB(A) an den Gebäuden, die direkt im Bereich der Maßnahmen liegen und können
einen höheren Wert erzielen, wenn im Bestand noch ein lauterer Belag eingebaut
ist. 

     Anh-Tab.1, 2 Das Ergebnis der Maßnahme kann der Tabelle 1 für die Stadtteile bzw. Tabelle 2
für die Aktionsbereiche im Anhang entnommen werden. 

3.3 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind

In der nachfolgenden Tabelle ist die geschätzte Zahl an Personen – basierend auf
den aktuellen Nachberechnungen nach VBUS mit zusätzlichen Straßen – zu-
sammengestellt, die vom Straßenlärm betroffen ist. Die nachfolgende Tabelle
zeigt außerdem anschaulich die positiven Veränderungen (Lärmminderungen)
durch die untersuchten Planfälle mit baulichen Maßnahmen in Planfall 1, kurz-
fristig realisierbaren Maßnahmen mit Geschwindigkeitsreduzierungen in Plan-
fall 2 und geräuschmindernden Fahrbahnbelägen nach einer Fahrbahnsanierung 
in Planfall 3. Die Minderungen im Zeitraum DEN liegen zwischen -857 und -3.179 
Betroffenen und im Zeitraum Nacht zwischen -637 und -2.569 Betroffenen. Ins-
besondere die hohen Spitzen über 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht
werden deutlich reduziert, allerdings wird auch deutlich, dass die hohen Spitzen-
werte nur durch eine Kombination der Maßnahmen aus Geschwindigkeitsreduzie-
rung und geräuschminderndem Fahrbahnbelag nahezu vermieden werden.

          Anh-Tab.1, 2,10 Das Ergebnis der Maßnahme kann der Tabelle 1 für die Stadtteile bzw. Tabelle 2
für die Aktionsbereiche oder Tabelle 10 für die Straßenabschnitte, für die kon-
krete geschwindigkeitsbeschränkende Maßnahmen vorgehesehen sind, im An-
hang entnommen werden und wird der folgenden Tabelle – für die Ebene der
Stadtteile zusammengefasst – dokumentiert. Besonders positiv ist die Minderung
der Betroffenen mit Werten über 60 / 70 dB(A), es zeigt sich allerdings, dass in
den hoch belasteten Bereichen nur eine Kombination der Maßnahmen zu einer
maßgeblichen Minderung unter den Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung 
führt.  
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Bestand        P 1 P 2 P 3 Diff. zu P1 Diff.  zuP 2 Diff. zu P3
Pegelbereich LDEN in dB(A)
>55 - 60 11.666 11.421 10.990 11.081 -245 -676 -585
>60 - 65 8.361 8.178 8.836 9.044 -183 475 683
>65 - 70 7.206 7.032 8.323 7.716 -174 1.117 510
>70 - 75 6.377 6.097 4.235 3.516 -280 -2.142 -2.861
> 75 994 1.019 90 68 25 -904 -926
Summe 34.604 33.747 32.474 31.425 -857 -2.130 -3.179

Pegelbereich LNight in dB(A)
>50 - 55 9.077 9.029 9.377 9.974 -48 300 897
>55 - 60 7.402 7.071 8.075 7.231 -331 673 -171
>60 - 65 7.547 7.220 6.304 5.858 -327 -1.243 -1.689
>65 - 70 1.945 2.017 593 359 72 -1.352 -1.586
>70 21 18 1 1 -3 -20 -20 
Summe 25.992 25.355 24.350 23.423 -637 -1.642 -2.569

Tab. 16: Ergebnis der Lärmminderung in den Planfällen - Angabe der Betroffenen

 
Die Berechnungen zum Straßenverkehrslärm werden auf Grundlage der VBUS
(vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen) durch-
geführt. Als Grundlage zur Berechnung von Untersuchungen außerhalb der Lärm-
aktionsplanung dient die RLS-90 für die Beurteilung nach der 16. BImSchV (Ver-
kehrslärmschutzverordnung) oder den Lärmschutz-Richtlinien-StV. Da es sich um
unterschiedliche Berechnungsvorschriften handelt, können die Ergebnisse nicht
direkt miteinander verglichen werden, aber mit den vom Kooperationserlass des
Landes (Stand 29.10.2018; S. 19-20) empfohlenen Werten umgerechnet werden.

Der LDEN-Wert nach VBUS ist mit den Abschlägen in den Tagwert nach RLS-90
umzurechnen: Für Bundesautobahnen sollen -3 dB(A), für Bundesstraße -2 dB(A)
und für die restlichen Straßen -1 dB(A) abgezogen werden. Für Signalanlagen
(ausgenommen bedarfsregelnde Signalanlagen an Fußgängerfurten) sind tags
und nachts folgende Zuschläge in Abhängigkeit der Entfernung zur Signalanlage 
anzusetzen: bis 40 m + 3 dB(A), über 40 m bis 70 m + 2 dB(A), über 70 m bis 100 m
+ 1 dB(A). Dies wird bei der Bewertung der Einzelmaßnahmen vorgenommen,
allerdings zeigt die hier zusammengestellte Gesamtzahl anschaulich die hohe
Lärmbelastung und die Notwendigkeit zur Durchführung von Lärmminderungs-
maßnahmen.

3.4 Bewertung der Schallbelastung anhand der Lärmkennziffer

Mit der Lärmkennziffer wird das Ziel verfolgt, eine zusammengefasste leichte
Darstellung der gesamthaften Lärmbelastung durch Berücksichtigung einer
berechneten nummerischen Zahl als Kennziffer für den einfachen Vergleich von
Bestand und Planungen zu erhalten. Die Lärmkennziffer kann für die gesamte
Untersuchungsfläche oder für die einzelnen Aktionsbereiche bewertet werden.
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Bestand        P 1 P 2 P 3 Diff. zu P1 Diff.  zuP 2 Diff. zu P3
Lärm-
kennziffer 398.860 387.755 309.975 275.040 -11.105 -88.885 -123.820

Tab. 17: Ergebnis der Lärmminderung in den Planfällen - Angabe der Lärmkennziffer

Zur Ermittlung der Lärmkennziffer werden die betroffenen Personen im Verhält-
nis zur Lärmbelastung mit Überschreitung des gewählten Wertes von >65 dB(A)
für den LDEN und >55 dB(A) für den LNight verwendet und bewertet, d.h. dass eine
Belastung zwischen 65 und 70 dB(A) für den LDEN oder zwischen 55 und 60 dB(A)
für den LNight mit dem Multiplikator 5 berechnet werden, wobei eine Überschrei-
tung des Nachtwertes bei der Beurteilung hier doppelt gewichtet, also mit dem
Wert 10 angesetzt wird. Die Pegelgruppe zwischen 70 und 75 dB(A) für den LDEN

oder zwischen 60 und 65 dB(A) für den LNight wird mit dem Multiplikator 10 be-
rechnet, wobei für die Nacht der Wert 20 angesetzt wird. 

Für den Fall der Überschreitung der oben genannten Werte errechnet sich die
Lärmkennziffer aus der Anzahl der über dem Wert betroffenen Einwohner und der
Höhe der Überschreitung des Wertes nach der Formel: 

LKZ > 65 dB(A) LDEN = Einwohner * Pegel(bis)wert über 65 dB(A) LDEN +
LKZ > 55 dB(A) LNight = Einwohner * Pegel(bis)wert über 55 dB(A) LNight * 2

Die im Lärmaktionsplan für den Bestand ermittelte Lärmkennziffer auf Basis der
Überschreitung der Auslösewerte von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht
zum Straßenverkehr beträgt 398.860 in der Ausgangssituation (vor der Maß-
nahmenumsetzung) und für die Planfälle die in der folgenden Tabelle ausgewie-
senen Minderungen. Deutlich wird anhand der Lärmkennziffer der hohe Grad der
Minderungswirkung, da durch die Maßnahmen von Planfall 3 mit den geräusch-
mindernden Fahrbahnbelägen eine Reduzierung um rund 30% erreicht werden
kann.

     Anh-Tab.1, 2 Das Ergebnis der Maßnahme kann der Tabelle 1 für die Stadtteile bzw. Tabelle 2
für die Aktionsbereiche im Anhang entnommen werden und wird in der folgenden
Tabelle für die Ebene der Stadtteile als Summenwert aufgeführt. 

3.5 Nutzen-Kosten-Analyse

3.5.1 Aufbau einer Nutzen-Kosten-Analyse

Zu den Mindestanforderungen für Lärmaktionspläne zählen nach Anhang V der
Umgebungslärmrichtlinie Nutzen-Kosten-Analysen und andere finanzielle Infor-
mationen (Finanzmittel, Kostenwirksamkeitsanalyse), falls diese verfügbar sind.
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Für die Nutzen-Kosten-Analyse von Lärmschutzmaßnahmen sind Informationen
bezüglich der Lärmschadenskosten und der geschätzten Maßnahmenkosten
verfügbar. Aus der Verknüpfung der Lärmbetroffenheit mit spezifischen Scha-
denskosten ergeben sich Lärmschadenskosten wie folgt:

< Schadenskosten per anno: 
Ausgehend vom 24h-Pegel LDEN werden Gesundheitskosten pro Anwohner in
den einzelnen Pegelklassen über 55 dB(A) ermittelt. Grundlage für die Kosten-
annahmen sind die Empfehlungen des LAI. Gestaffelt nach den Lärminterval-
len werden für 55-60 dB(A) 71 € angesetzt, für das Intervall von 60-65 dB(A)
121 €, und für die nächsten Intervalle 171 €, 276 € und 363 €. Der so ermittelte
Wert ist jedoch lediglich eine untere Abschätzung der Lärmschadenskosten, da
beispielsweise Immobilienpreise und Wertverluste oder aktuelle Preissteige-
rungen in dieser Zahl noch nicht berücksichtigt werden. Die Schadenskosten
werden für den Analysefall und für die Planfälle ermittelt.

< Maßnahmenkosten per anno: 
Die Kosten der Maßnahmen werden grob geschätzt. Damit eine Vergleichbar-
keit mit den Schadenskosten hergestellt werden kann, muss ein Abschrei-
bungszeitraum angenommen werden, der hier mit einheitlich 10 Jahren ange-
setzt wird. Für die Durchführung der Geschwindigkeitsreduzierung wird mit
rund 400 € pro aufzustellendem Tempo-30-Schild gerechnet. Der Zusatzauf-
wand für den geräuschmindernden Fahrbahnbelag wird mit 5€/m² angenom-
men, da davon ausgegangen werden kann, dass die Maßnahmen nicht nur für
den Lärmschutz durchgeführt werden, sondern stets im Zusammenhang mit
der zyklischen Fahrbahndeckensanierung erfolgen. Für Lärmschutzwände wird
mit Kosten in Höhe von 1.125 € pro laufendem Meter gerechnet.

    Anh-Tab.5,6 Die Aufschlüsselung der angenommenen Maßnahmenkosten wird in Tabelle 5 im
Anhang auf Stadtteilebene und in Tabelle 6 im Anhang für die Aktionsbereiche 
für den Planfall 1 mit den baulichen Maßnahmen, für Planfall 2 mit den Maß-
nahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung bzw. für Planfall 3 mit den Maßnahmen
zu geräuschmindernden Fahrbahnbelägen dokumentiert. 

 
3.5.2 Ergebnis der Nutzen-Kosten-Analyse

Die Lärmbetroffenheit und damit die Lärmschadenskosten können durch Lärm-
schutzmaßnahmen (hier: Geschwindigkeitsreduzierung oder Fahrbahndeckensa-
nierung) verringert werden. Die Abnahme der Lärmschadenskosten von Bestand
zu Planfall ergibt einen Nutzen, der den Kosten für die Lärmschutzmaßnahmen
gegenüber zu stellen ist. Der sich hieraus ergebende Nutzen-Kosten-Faktor wird
zur weiteren Beurteilung der Maßnahmen herangezogen. 
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Aktionsbereich Maßnahme Zeitrahmen
Änderung
Schadens-

kosten

Maßnah-
menkosten

Nutzen-
Kosten-
Faktor

Kosten-
übersicht
gesamt

€ p.a. € p.a. €

alle Stadtteile Bestand 5.167.559

alle Stadtteile P1 - baulich kurzfristig-
langfristig -136.377 61.001,25 2,24 610.012,5

alle Stadtteile P2-Geschwindig-
keitsreduzierung kurzfristig -710.290 14.960 47,48 149.600

alle Stadtteile P3-Fahrbahnsa-
nierung

kurzfristig-
langfristig -986.012 160.165,75 6,16 1.601.658

Tab. 18: Maßnahmen- und Kostenübersicht für Bestand und Planfälle

    Anh-Tab.3-6 Das Ergebnis der  Nutzen-Kosten-Analyse kann der Tabelle 3 und 5 für die Stadt-
teile bzw. Tabelle 4 und 6 für die Aktionsbereiche im Anhang entnommen werden
und wird der folgenden Tabelle für die Ebene der Stadtteile zusammen gefasst.
Bei den Maßnahmenkosten für bauliche Maßnahmen werden die Kosten für die
Maßnahme MB 1 (B 462 Westtangente), MB 2 (Lärmschutz an der A8) und MB 6
(Schloßberg) nicht berücksichtigt, da diese Maßnahmen nicht allein dem Lärm-
schutz dienen und insofern den Nutzen nicht aus der Lärmminderung erzielen,
sondern anderen verkehrlichen Effekten. 

Bei den Annahmen zu den Schadenskosten sind noch keine weiteren Faktoren
wie z.B. steigende Immobilienkosten oder Wertminderungen durch zu hohe
Lärmbelastungen mit einbezogen, um eine Berechnung ‘auf der sicheren Seite’
vorlegen zu können. 

Aufgrund der getroffenen Annahmen liegt der Nutzen-Kosten-Faktor (NKF) der
geplanten Maßnahmen in Planfall 1 (baulich) in Summe nur bei rund 2, aber
immer noch im positiven Bereich. Im Planfall 2 (Geschwindigkeitsreduzierung)
liegt der NKF in Summe bei rund 47 und zeigt den sehr hohen Wirkungsgrad
dieser Maßnahme. Der NKF liegt bei der Maßnahme im Planfall 3 (Fahrbahnde-
ckensanierung) aufgrund der höheren Baukosten bei rund 6. Die vorgeschlagenen
Maßnahmen sind daher zu empfehlen.

3.6 Auswirkungen auf andere Verkehrsmittel

Aus verkehrlicher Sicht verlaufen wichtige Verkehrsachsen entlang der Flusstäler
Enz, Nagold und Würm durch die Stadt Pforzheim, die alle im Stadtzentrum
zusammen kommen. Mit der Autobahn A 8 wird eine leistungsfähige Umgehung 
für einen Teil der Durchgangsströme geboten, es können jedoch nicht alle Durch-
gangsströme an der Stadt vorbei geführt werden. Außerdem übernehmen die
Hauptverkehrsstraßen in Pforzheim die innerstädtischen Funktionen für den
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Quell- und Zielverkehr und führen wesentliche Streckenabschnitte des Öffentli-
chen Nahverkehrs.

Vor diesem Hintergrund besteht aus regionaler und städtischer Sicht eine hohe
Bedeutung in der Verbindungs- und Erschließungsfunktion der städtischen
Hauptverkehrsstraßen, die eine leistungsfähige Nutzung ermöglichen und die
Leichtigkeit des Verkehrs unterstützen müssen. Daneben stehen die städtischen
Erschließungs- und Quartiersstraßen im Nebennetz, für die teilweise bereits
verkehrsberuhigende Maßnahmen ergriffen sind. Diese Straßen unterliegen den
städtischen Entwicklungszielen und können weitere Minderungsmaßnahmen
erhalten – sie stehen nicht als Option für Verkehrsverlagerungen zur Verfügung.

Aus verkehrlicher Sicht ebenfalls wichtig zu beachten ist die Bedeutung des
städtischen und regionalen Öffentlichen Verkehrs, der als wichtige Drehscheibe
den Bahnhof und den Leopoldsplatz in der Innenstadt anfährt. Die hohe Anzahl
an Bussen, die von Veränderungen im Verkehrsablauf betroffen sein kann, er-
fordert eine behutsame Abwägung der Belange des ÖPNV gegenüber den Be-
langen der Gesundheitsvorsorge. Aufgrund der sehr hohen Anzahl an Betroffenen
und den teilweise sehr hohen Belastungswerten an den Gebäuden in den gewähl-
ten Aktionsbereichen mit Belastungen oberhalb von 70 dB(A) über 24 Stunden
oder 60 dB(A) in der Nacht, sind die Belange der Gesundheitsvorsorge allerdings
als vordringlich einzustufen. 

Die neuere Rechtsprechung orientiert sich hinsichtlich der Frage, ob gemäß § 45
Abs. 9 Satz 3 StVO eine Gefahrenlage gegeben ist, an den Grenzwerten der
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Werden die in § 2 Abs. 1 der 16.
BImSchV geregelten Immissionsgrenzwerte überschritten, haben die Lärmbetrof-
fenen regelmäßig einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über
eine verkehrsbeschränkende Maßnahme (VGH Baden-Württemberg, Az. 10
S 2449/17, Rn. 33). Auch unterhalb der genannten Werte können straßenverkehrs-
rechtliche Maßnahmen festgelegt werden, wenn der Lärm Beeinträchtigungen mit
sich bringt, die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der Belange
des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen werden muss und
damit den Anwohnern zugemutet werden kann.

Als ortsüblich kann für Pforzheim festgestellt werden, dass eine sehr hohe
Grundbelastung an Verkehrslärm vorliegt und Wohngebäude sehr nah an die
Hauptverkehrsstraßen heranreichen. Aus diesem Grund wird eine Verkehrs-
lärmbelastung als noch zumutbar eingestuft, die den gesundheitskritischen
Bereich von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht unterschreitet. Gebäude,
die mit Werten darüber belastet sind, sollen im Rahmen der Lärmminderung mit
Maßnahmen berücksichtigt werden.
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Länge 
in m Fahrzeit bei Tempo 35 Fahrzeit bei Tempo 30 Fahrzeitdifferenz

300 31 sec 36 sec 5 sec

700 72 sec 84 sec 12 sec

1.000 103 sec 120 sec 17 sec

Tab. 19: Fahrzeitvergleich für Busverkehr im Stadtverkehr

Die Abwägung der Maßnahmen muss neben der Wirkungen auf den allgemeinen
Straßenverkehr (Leichtigkeit und Sicherheit) insbesondere die Wirkungen auf den
ÖPNV (Leichtigkeit und Fahrplansicherheit) und zusätzlich den Radverkehr und
den Fußgänger (Sicherheit) beachten.

Die Busse verkehren auf den Hauptverkehrsstraßen und werden derzeit (ohne
Elektroantrieb) ebenfalls als Hauptlärmquellen im Verkehrslärm identifiziert. Es
ist demnach grundsätzlich die Frage zu stellen, ob eine Geschwindigkeitsmin-
derung, die zu einer Lärmminderung führen wird, aus der Blickrichtung des ÖPNV
noch verträglich sein kann, d.h. aus Sicht eines Verkehrsmittels, das grundsätzlich
positiv für die Umwelt zu sehen und zu fördern ist.  

Zur Bewertung dieser Frage wird der potenzielle Fahrzeitverlust nach den Krite-
rien ‘Fahrstrecke in der Ortslage’ und ‘durchschnittlich erreichbare Geschwindig-
keit’ für jeden Aktionsbereich und die Summe aller Fahrzeitverluste zu beachten
sein, wobei davon ausgegangen werden kann, dass in der Ortslage im Bestand die
Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h zzgl. Haltezeiten aufgrund der engen
Straßenräume, der auf der Straße parkenden Fahrzeuge, der auftretenden Stö-
rungen durch abbiegende Fahrzeuge und der engen Haltestellenabstände nicht
überschritten werden kann und somit die Minderung auf Tempo 30 nicht so stark
ins Gewicht fällt. Für eine beispielhafte Darstellung der rechnerischen Fahrzeit-
verluste werden folgende Werte zusammengestellt :

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegen die Fahrzeitminderungen auf einem sehr
niedrigen Niveau und können – je nach Bewertung des Einzelabschnittes und
nach differenzierter Untersuchung mit dem Verkehrsmodell – als wenig beein-
flussend eingestuft werden, zumal zu erwarten ist, dass der Verkehrsfluss bei
einheitlich Tempo 30 in Vorfahrtsstraßen stetiger und störungsfreier sein wird.

Aus Sicht des Radverkehrs können die Auswirkungen der geschwindigkeitsdämp-
fenden Maßnahmen durch die Lärmminderung als sehr positiv dargestellt wer-
den, da es im Bestand einen hohen Bedarf zur Nutzung der Hauptverkehrsstraßen
für Radverkehr gibt, dies aber bei dem hohen Verkehrsaufkommen und der
hohen Geschwindigkeiten nicht wahrgenommen wird. Mit dem Radverkehrs-
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konzept von Pforzheim wird die Förderung des Radverkehrs entlang der Haupt-
verkehrsstraßen verfolgt. Somit wird die Radnutzung erleichtert und sicherer.

Aus Sicht des Fußgängerverkehrs können die Auswirkungen der geschwindigkeits-
dämpfenden Maßnahmen durch die Lärmminderung ebenfalls als sehr positiv
dargestellt werden, da die Sicherheit für Querungen der Hauptverkehrsstraßen
erhöht wird und die Beeinträchtungen für Fußgänger, die an den Straßen entlang
laufen, deutlich reduziert werden.

3.7 Fazit

Anhand der Nachberechnungen zur Lärmkartierung Straße werden die Lärm-
schwerpunkte für Pforzheim in Bezug auf den Straßenverkehrslärm festgestellt.
Dabei zeigt sich, dass die Lärmbelastung aus Straßenverkehrslärm in Pforzheim
sehr hoch ist, den Schwellenwert der Gesundheitsgefahr teils sehr deutlich
überschreiten und Maßnahmen zur Minderung zwingend zu ergreifen sind. In
vielen Bereichen wird die Umsetzung nur einer Maßnahme aus Fahrbahndecken-
sanierung oder Geschwindigkeitsreduzierung allein nicht ausreichen und nur die
Kombination aus mehreren Maßnahmen kann die Lärmbelastung unter den
Schwellenwert der Gesundheitsgefährdung bringen.
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4. Schutz Ruhiger Gebiete 

Ziel der Lärmaktionspläne soll es auch sein, Ruhige Gebiete gegen eine Zunahme
des Lärms zu schützen (§ 47d BImSchG  bzw. Artikel 8 der Umgebungslärmricht-
linie). Nach Artikel 3 l) der Umgebungslärmrichtlinie ist ein „Ruhiges Gebiet“ ein
von der zuständigen Behörde festgelegtes Gebiet, in dem bestimmte Lärmpegel
nicht überschritten werden. Auf Bundes- oder Landesebene erfolgte keine weite-
re Konkretisierung.

Ziel der Lärmaktionsplanung ist es, diese Bereiche zu identifizieren und vor
weiteren Lärmeinträgen zu schützen. Darüber hinaus wird auch bei der Auswahl
und Bestimmung der Lage der Maßnahmen darauf geachtet, dass die “Ruhigen
Gebiete” ausgedehnt werden können.

Was unter „Ruhe“ zu verstehen ist, hängt auch von der subjektiven Einschätzung
der jeweils Betroffenen ab. Für den Lärmaktionsplan in Pforzheim ist das Ru-
heempfinden aufgrund der sehr hohen Grundbelastung ein wichtiger Faktor zur
Stressminderung, Erholung und Aufenthaltsqualität. Insofern geht es in der
Bearbeitung um die Identifikation der Freiräume, die im Stadtgebiet oder am
Rand der Siedlungsflächen insbesondere der Naherholung dienen können. Für
diese Flächen sollen die Lärmbelastungen aus dem Zusammenwirken von
Straßen- und Schienenverkehrslärm ermittelt und beurteilt werden. Dies wird in
enger Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt durchgeführt, um die städtebauli-
chen Entwicklungsziele zu beachten und Flächen zu bewerten, die für die Stadt-
quartiere eine hohe Bedeutung haben. In Pforzheim sind nach diesen städtebau-
lichen Kriterien insgesamt 33 Teilflächen identifiziert worden, die verteilt auf die
Stadtteile vorliegen. 

Die Beurteilung der Lärmbelastung in den Ruhigen Gebieten erfolgt nach drei
Kriterien, dem Minimal-Wert, dem Maximal-Wert und dem energetischen Mittel-
wert der Fläche. Der Maximalwert zeigt dabei, ob die Fläche nah oder fern einer
Hauptverkehrsstraße liegt und der Minimalwert zeigt das derzeitige Erholungs-
potenzial. Der energetische Mittelwert wird für die weitere Beurteilung herange-
zogen, um für jede Fläche nur einen Wert verarbeiten zu müssen und den Spiel-
raum für flächenbezogene Detailplanungen zu belassen. 

Die Schutzwürdigkeit von Ruhigen Gebieten wird sinnvollerweise von deren
Funktion abhängig gemacht. Hierzu werden für Pforzheim folgende Funktions-
ebenen vorgeschlagen, wobei die Vorauswahl bereits die im Außenbereich der
Stadt liegenden großräumigen Landschaftsräume aussortiert hat, da für diese
Bereiche durch naturschutzfachliche Regelungen bereits hinreichende Schutz-
vorkehrungen bestehen:
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P  Ebene 1 – Ruhiger Landschaftsraum: 

Große zusammenhängende Freiflächen, die einen Aufenthalt und ausgedehnte Spazier-
gänge ohne Durchquerung verlärmter Bereiche ermöglichen, oder Flächen, die am Orts-
rand im Übergangsbereich zum Naturraum die Funktion des ‘Eingangs’ in die großräumi-
gen Freiflächen übernehmen. In diesen Gebieten sollte LDEN < 50-55 dB(A) angestrebt
werden. 

P  Ebene 2 – Stadtoase:

Erholungs- und Freiflächen (sog. “Stadtoasen”, meist innerstädtisch und in der Regel
kleiner als die der Ebene 1), welche eine hohe Aufenthaltsfunktion in fußläufiger Entfer-
nung zur Wohnbebauung haben und so groß sind, dass sie in ihrem Kernbereich deutlich
leiser sind als an ihren äußeren Grenzen, welche oft durch viel befahrene und dadurch
laute Straßen gekennzeichnet sind. In diesen Gebieten wird LDEN < 55 dB(A) angestrebt. 

P  Ebene 3 – Ruhige Achse:

Ruhige Achsen, welche wichtige Fahrrad- und Fußwegeverbindungen abseits von Haupt-
verkehrsstraßen darstellen. In diesen Gebieten sollte LDEN < 60 dB(A) angestrebt werden.

Abweichungen von den oben genannten Orientierungswerten sind im Einzelfall
möglich, so kann unter Umständen auch ein erhöhter Geräuschpegel für die
Situation sinnvoll sein. Ziel der Lärmaktionsplanung ist es, diese Bereiche zu
identifizieren und vor weiteren Lärmeinträgen zu schützen oder ggf. Maßnahmen
zur Minderung der Lärmbelastung zu benennen. Darüber hinaus wird auch bei der
Auswahl und Bestimmung der Lage der Maßnahmen darauf geachtet, dass die
‘Ruhigen Gebiete’ ausgedehnt werden können.

            Plan 29 ‘Ruhige Gebiete’ ergeben sich aus der Darstellung in Plan 29 und sind in Ihrer
Lage und Ausdehnung ein Ergebnis aus der städtebaulichen Entwicklungspla-
nung. Insofern ist mit der Wahl der Gebiete der Wunsch verbunden, dass diese
Gebiete tatsächlich die Kriterien für die Lärmbelastung eines Ruhigen Gebietes
erfüllen. Für den Fall, dass dies nicht erreicht wird, müssen entweder Maßnah-
men bestimmt werden, die eine Geräuschminderung erzielen oder die Funktion
als Ruhiges Gebiet muss in Frage gestellt werden. 

Folgende Flächen werden nach den oben beschriebenen Ebenen als ‘Ruhige
Gebiete’ in Betracht gezogen und werden derzeit mit den angegeben Lärmwerten
im energetischen Mittel auf der Gesamtfläche belastet (die weiteren Detailwerte
können der Tabelle 7 und 8 im Anhang entnommen werden):
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Stadtteil Mittelwert dB(A)

Ebene I –  Ruhiger Landschaftsraum

I - 1 Wartberg Nordstadt 51,5

I - 2 Hauptfriedhof Nordstadt 57,9

I - 3 Park Kaiser-Friedrich-Straße Brötzingen 62,8

I - 4 Wallberg Brötzingen 52,5

I - 5 Friedhof Brötzingen Brötzingen 57,4

I - 6 Friedhof Dillweißenstein Dillweißenstein 59,3

I - 7 Park Konrad-Adenauer-Str. Dillweißenstein 52,0

I - 8 “Im Hinteren Tal” Dillweißenstein 47,0

I - 9 Park ‘Tiergarten’ Buckenberg 41,6

I - 10 Seehaus Buckenberg 47,6

I - 11 Park Büchenbronner Str. Büchenbronn 64,2

I - 12 Friedhof Eutingen Eutingen 59,1

Tab. 20: Ruhige Gebiete in Pforzheim – Ruhiger Landschaftsraum

Stadtteil Mittelwert dB(A)

Ebene II – Stadtoasen

II- 1 Schloßberg Innenstadt 65,7

II- 2 Blumenhof Innenstadt 56,2

II- 3 Oststadtpark Oststadt 69,0

II- 4 Park an der Geiger Straße Oststadt 58,8

II- 5 Klingelpark Nordstadt 53,8

II- 6 Park an der Bayernstraße Nordstadt 72,0

II- 7 Hachelanlage Nordstadt 62,4

II- 8 Park an der Maurice-Ravel-Straße Nordstadt 53,5

II- 9 Weststadtpark Nordstadt 56,3

II- 10 Park an der Wilferdinger Straße Nordstadt 68,8

II- 11 Sportanlage ‘Kickers’ Nordstadt 60,3

II- 12 Gesellscher Park Südoststadt 63,3

II- 13 Ententeich Brötzingen Brötzingen 67,3

II- 14 Sportanlage Buckenberg Buckenberg 62,5

Tab. 21: Ruhige Gebiete in Pforzheim – Stadtoasen
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Stadtteil Mittelwert dB(A)

Ebene III – Ruhige Achse

III- 1 Park an der Calwer Straße Au 68,7

III- 2 östlicher Stadtgarten Au 63,8

III- 3 nördlicher Enzauenpark Oststadt 55,9

III- 4 westlicher Stadtgarten Südweststadt 59,5

III- 5 südlicher Enzauenpark Buckenberg 60,3

III- 6 östlicher Enzauenpark Eutingen 64,6

Tab. 22: Ruhige Gebiete in Pforzheim – Ruhige Achse

    Anh-Tab.7,8 Anhand der Tabellen im Anhang kann für jedes gewählte Ruhige Gebiet fest-
gestellt werden, wie hoch die Geräuschbelastung im Bestand und den untersuch-
ten Planfällen ist. Die Geräuschbelastung innerhalb der Ruhigen Gebiete wird
anhand der Berechnung des Straßenverkehrs ermittelt, ergänzt um die Belastung
des Schienenverkehrs, wenn es einen relevanten Schallbeitrag gibt. Es werden für
die Flächen die Minimum- und Maximum-Werte für den LDEN in dB(A) angegeben
sowie das energetisch gebildete Mittel über die Fläche.

Mit Bezug zu den angestrebten Belastungswerten können die Ergebnisse bewertet
werden. Im Bestand ergibt sich danach, dass der Zielwert bei 13 Flächen um mehr
als 5 dB überschritten wird und dort Maßnahmen zur Geräuschminderung an-
zustreben sind. Bei 6 Flächen wird im Gegenzug der Zielwert um mehr als 3 dB
unterschritten, sodass hier festzuhalten ist, dass diese positive Bewertung nicht
durch Maßnahmen verschlechtert werden soll. 

Nachdem die Gebiete den oben beschriebenen Ebenen zugeordnet sind, kann
festgestellt werden, ob die angestrebten Zielwerte für die Flächen erreicht wer-
den können, so z.B. für den Ruhigen Landschaftsraum den LDEN < 50-55 dB(A) (hier
55 dB(A) gewählt), die Stadtoase den LDEN < 55 dB(A) oder die Ruhige Achse den
LDEN < 60 dB(A). Anhand einer Farbskala wird die Lesbarkeit erleichtert, indem die
Werte von +/- 2,5 dB(A) nicht hervorgehoben sind und Abweichungen von bis +/-5
bzw. +/- 7,5 dB(A) oder darüber farblich markiert sind. So ist beispielsweise der
Schloßberg mit rund 11 dB(A) im Bestand überlastet, im Planfall 1 jedoch nur noch
um knapp 5,5 dB(A), während der Blumenhof im Bestand im Mittel nur rund 2
dB(A) überlastet ist und sich dies nach Planfall 1 auf -2 dB(A) verbessert.

Gemäß den ermittelten und teils hohen Belastungen der Gebiete, die aus städte-
baulicher Sicht für Ruhige Gebiete ausgewählt wurden, wird deutlich, dass auch
für diese Gebiete nach Maßnahmen zur Minderung der Geräuschbelastung ge-
sucht werden müssen, wenn der Charakter eines Ruhigen Gebietes auch erreicht
werden soll.
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Bei möglichen Planungen sollen die Ziele der Lärmaktionsplanung zum Schutz
und Ausbau “Ruhiger Gebiete” berücksichtigt werden und im Zusammenhang mit
der Stadtentwicklungs- und Landschaftsplanung sowie Freiflächenentwicklung
weiterentwickelt werden.

5. Beteiligung der Öffentlichkeit

5.1 Frühzeitige Beteiligung vor dem Zwischenbericht

Die Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger Öffentlicher Belange erfolgte in
mehreren Bearbeitungsstufen: A) Direkt nach dem Aufstellungsbeschluss zum
Lärmaktionsplan im Jahr 2018, d.h. nach Kenntnis der Ergebnisse der Lärmkartie-
rung, also zu Beginn der Bearbeitung sowie B) nach Fertigstellung des Zwischen-
berichtes, also nach Vorlage aller Informationen zur Bewertung der Ausgangslage
und mit konzeptionellen Vorschlägen, wie die hohen Lärmbelastungen gemindert
werden können.

Nach Abwägung der nach dem Zwischenbericht eingegangenen Anregungen wird
der Lärmaktionsplan wieder öffentlich in den Gremien der Stadt beraten und
beschlossen. Zu diesen öffentlichen Beratungen wird es in der örtlichen Presse
Informationen zum Lärmaktionsplan geben und nach der Beschlussfassung wird
die Öffentlichkeit über den beschlossen Stand der Lärmaktionsplanung in der 3.
Runde informiert.

     Plan 35,36 Aus der Frühzeitigen Beteiligung aus A) sind verschiedene Schwerpunktthemen
von der Bevölkerung mit Anregungen zur Lärmminderung eingegangen, die in den
Plänen 35 und 36 grafisch dokumentiert sind. Die eingegangenen Vorschläge sind
demnach in die Hauptgruppen zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und baulich
/ konzeptionellen Vorschlägen gegliedert. 

    Anh-Tab.9 Die einzelnen Anregungen mit Bezug zu einem Stadtteil werden in der Tabelle 9
im Anhang zusammengefasst. Die weiteren Vorschläge ohne Ortsbezug werden im
Folgenden dokumentiert. Die Vorschläge sind bei der Ausarbeitung der Maß-
nahmen berücksichtigt worden, auch wenn nicht alle Vorschläge aufgegriffen
werden konnten, da z.B. Gründe der rechtlichen oder baulichen Realisierbarkeit
dagegen standen. Die Vorschläge haben in jedem Fall dazu beigetragen, die
Lärmschwerpunkte auch aus Sicht der Bevölkerung zu erkennen und Minderungs-
maßnahmen zu entwickeln. 

Insofern war es anhand des Zwischenberichts für die Öffentlichkeit möglich, zu
überprüfen, ob mit den untersuchten Planfällen oder ggf. einer Kombination der
Maßnahmen in den Planfällen eine Minderung für die eigenen Belange erreicht
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werden kann, da das Zusammenwirken aller Maßnahmen auch in Bereichen
Minderungen erzielt, die nicht direkt an einer Maßnahme liegen. 

Die weiteren Vorschläge ohne Ortsbezug werden hier dargelegt:

< Maßnahmen zur Förderung des Umweltverbundes, insbesondere ÖPNV und
Radverkehr (z.B. Metrobus-Konzept, Radwegeausbau und Bau von Radschnell-
wegen, sichere Rad-Abstellanlagen im Stadtgebiet, Radverleihsystem), umset-
zen und weiter fortschreiben.

< Umstellung der städtischen Fahrzeugflotte und der Fahrzeuge der Müllentsor-
gung auf leisere E-Fahrzeuge.

< Generelles Tempo 30 im Stadtgebiet, insbesondere auf Streckenabschnitten
mit dichter Wohnbebauung, zumindest in der Nacht.

< Umgestaltung der Straßenräume: mehr Platz für den Fußgänger- und Rad-
verkehr und weniger Straßenraum für den MIV.

< Ausweisung neuer Industrie- und Gewerbegebiete nur noch mit Schienen-
anschluss, Reaktivierung stillgelegter Gleisanschlüsse an Industrie- und Ge-
werbegebiete.

< Generelle Verwendung von lärmarmen Straßenbelägen bei Neubau- und
Instandhaltungsmaßnahmen.

Die weiteren Vorschläge für Ruhige Gebiete außerhalb der Bebauung werden hier
dargelegt:

< Bereich Schönbühl / Kaltenberg / Brötzinger Friedhof.

< Arlinger Wiesen westlich der Bebauung Arlinger.

< Brötzinger Waldwiesen / Hanfackerweg.

< Bereich Wacholder.

< Wildpark / Hagenschießwald.

< Bereich Enzauenpark.

< Bereich Wartberg / Eutingen.

< Bereich Hauptfriedhof.

< Bereich Wallberg.

< Freiflächen um Büchenbronn (mit Hermannsee), Dillweißenstein, Würm, Hu-
chenfeld und Hohenwart.

Die weiteren Vorschläge für Ruhige Gebiete innerhalb der Bebauung werden hier
dargelegt:
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< alle größeren Spielplätze (z.B. im Maihälden - Maurice-Ravel-Straße, Arlinger
- Arlinger Platz, Brötzinger Au, Konradplatz in der Nordstadt).

< Benckiser Park.

< Stadtgarten.

< Oststadtpark.

< Fußweg entlang der Enz beim Inselschulareal.

< alle Flussufer in der Innenstadt.

< Goldschmiedepark.

5.2 Öffentliche Auslegung zum Zwischenbericht

Nach Fertigstellung des Zwischenberichtes, also nach Vorlage aller Informationen
zur Bewertung der Ausgangslage und mit konzeptionellen Vorschlägen, sind
weitere Anregungen aus der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Träger
öffentlicher Belange eingegangen. Die Beteiligung erfolgte im Herbst 2019 in
einem Zeitraum von rd. 5 Wochen. Die schriftlich eingegangene Stellungnahmen
sind bei der Entscheidung über den Lärmaktionsplan berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung und die Hinweise und Anregungen
der Träger öffentlicher Belange wurden ausgewertet, beraten, bewertet und
abgewogen.

5.2.1 Träger Öffentlicher Belange

Die wesentlichen Hinweise und Anregungen aus der Beteiligung der Träger Öf-
fentlicher Belange zum Lärmaktionsplan der Stadt Pforzheim können wie folgt
zusammengefasst werden:

Es liegt überwiegend eine grundsätzlich positive Zustimmung der Träger Öffentli-
cher Belange zur Minderung der Lärmbelastung in Pforzheim vor. In Bezug auf die
im Zwischenbericht bewerteten Maßnahmen bestehen unterschiedliche Be-
wertungen und Anregungen, die im Nachgang zur Trägerbeteiligung ergänzend
und zum Teil vertiefend mit dem Ergebnis aus umweltfachlicher Sicht untersucht
wurden, dass die befürchteten Veränderungen als geringfügig im Verhältnis zu
den Folgen stehen, wenn keine Lärmminderung erzielt werden könnte. Allein für
den Innenstadtring wird der Kompromiss gewählt, die Lärmminderung mit einer
Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 40 zu verfolgen, um die Bedeutung
des Innenstadtrings als Hauptverkehrsstraße mit städtischer und regionaler
Bedeutung nicht zu stark zu beeinträchtigen.
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Von folgenden Trägern sind Hinweise zum Lärmaktionsplan eingegangen:

< Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis,

< Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 16, Polizeirecht, Feuerwehr, Kata-
strophenschutz, Rettungsdienst,

< Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 4, Straßenwesen und Verkehr, 

< Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg, Arbeitskreis Pforzheim /
Enzkreis,

< Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald,

< Ortsverwaltung Huchenfeld,

< Eigenbetrieb Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe in Abstimmung mit RVS
Regionalbusverkehr Südwest,

< Amt für öffentliche Ordnung, Verkehrsbehörde,

< Amt für öffentliche Ordnung, Bußgeldbehörde,

< Feuerwehr Pforzheim.

Auf die vorgebrachten Bedenken des Amtes für Öffentliche Ordnung, des Ver-
kehrsverbunds und des Eigenbetriebs Pforzheimer Verkehrs- und Bäderbetriebe
in Abstimmung mit RVS Regionalbusverkehr Südwest wurde mit weiteren aus-
führlichen Untersuchungen zu möglichen Fahrzeitverlusten reagiert. Im Ergebnis
dieser modellbasierten Untersuchung stellt sich heraus, dass die Verlustzeiten im
täglichen Verkehr gering sind, da die möglichen Geschwindigkeiten im Normal-
verkehr ohnehin nicht deutlich über 30 km/h liegen. Im Ergebnis überwiegen die
Ziele der Lärmminderungsplanung in diesem Punkt.

In einer ergänzenden Stellungnahme des Eigenbetriebs Pforzheimer Verkehrs-
und Bäderbetriebe vom 12. Mai 2020 wird auf die Untersuchung der Fahrzeit-
verluste eingegangen und erneut bekräftigt, dass die Fahrzeitverluste und da-
durch erhöhten Umlaufzeiten zu einem erhöhten Buseinsatz führen können, um
den Fahrplan zu sichern. Dabei wird insbesondere auf die zwischenzeitlich geän-
derten Linienführungen der Buslinien gegenüber dem Stand der Untersuchung
sowie eine ausschließliche Betrachtung der Starkverkehrszeiten verwiesen. 

Diese Bedenken werden jedoch erneut zurückgewiesen, da die geänderten und
verlängerten Linienführungen zu längeren Umlaufzeiten führen, diese jedoch
nicht ursächlich auf die Geschwindigkeitsreduzierungen im Straßennetz zurück-
zuführen sind. In der Stellungnahme aufgeführte Fahrzeitverlängerungen von bis
zu 1,5 min auf einer Länge von 1 km sind weder plausibel, noch decken sich diese
mit Erfahrungen im Zuge eines seinerzeitigen Probelaufs, den Ergebnissen der
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Untersuchung bzw. anerkannter Studien und Berechnungen zum Thema der
Auswirkungen von Tempo 30 auf den Busverkehr. Dem Verweis auf den Einfluss
der Fahrzeitverlängerung in Schwachverkehrszeiten muss entgegen gehalten
werden, dass gerade in diesen Zeiten das Ruhebedürfnis der Bevölkerung höher
ist und damit der Lärmschutz vorrangig zu betrachten ist.

Auf Anregung der höheren Verkehrsbehörde sind differenzierte Auswertungen der
betroffenen Einwohner für die Straßen durchgeführt worden, für die eine Redu-
zierung der Geschwindigkeit in Erwägung gezogen ist, damit eine auch quantifi-
zierte Abwägung in Bezug auf die Anzahl der Betroffenen erfolgen kann.

5.2.2 Bürgerinnen und Bürger

Seitens der Öffentlichkeit werden einzelne Anregungen zu folgenden Themen
abgegeben und bewertet, wobei in der Abwägung teilweise aufgezeigt wird, aus
welchen Gründen die vorgeschlagene Maßnahme nicht aufgegriffen werden kann:

< Bestätigung der geplanten und Hinweise auf weitere Reduzierung der Ge-
schwindigkeiten,

< Lkw-Fahrverbote ganztags oder nur nachts,

< Geschwindigkeitskontrollen,

< Bestätigung der geplanten und Hinwiese auf weitere Einbauten von lärmar-
mem Straßenbelag, 

< Neuregelung der Ampelanlagen,

< Einsatz von lärmarmen Bussen, 

< Verbot parkender Autos im Straßenraum,

< Ausweitung des Lärmschutzes für den planfestgestellten Ausbau der BAB 8,

< Erweiterung des Schallschutzfensterprogramms,

< Installierung eines Geräuschblitzers auf der Hohenzollernstraße, 

< Ausweisung von Anwohnerstraßen.

Folgende Konkrete Hinweise auf einzelne Straßenabschnitte sind dabei eingegan-
gen und sind bei der Zusammenstellung der empfohlenen Maßnahmen in einen
zusätzlichen Planfall eingeflossen:

< Stadtteil Brötzingen:

a. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten und Lkw-Fahrverbot auf
der Dietlinger Straße innerorts;
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b. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten, Versetzten des Orts-
schildes und Geschwindigkeitskontrollen auf der Dietlinger Straße außer-
orts;

c. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten auf der Kurze Steig;

d. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten auf der Büchenbronner
Straße im Bereich der Einmündung ‘Auf der Rotplatte’.

< Stadtteil Büchenbronn:

a. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten, Einbau von lärmarmen
Straßenbelag, Neuregelung der Ampelanlagen und baulicher Lärmschutz
auf der Pforzheimer Straße.

< Stadtteil Buckenberg:

a. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten, Einbau von lärmarmen
Straßenbelag, Neubau eines Kreisverkehrs und Neuplanung der Radwege
auf der Wurmberger Straße zwischen Gesellstraße und Tiergartenstraße;

< Stadtteil Dillweißenstein:

a. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten auf der Straße ‘Auf der
Rotplatte’;

b. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten im Bereich des Spiel-
platzes an der Lukas-Moser-Straße;

c. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten, Einsatz von lärmarmen
Bussen, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Änderung der Straßen-
führung auf der Carl-Schurz-Straße.

< Stadtteil Eutingen:

a. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten, Lkw-Fahrverbot, Maß-
nahmen zur Verkehrsberuhigung, Einsatz von lärmarmen Bussen, Verbot
parkender Autos im Straßenraum und Einbau von lärmarmen Straßenbe-
lag auf der Hauptstraße innerorts;

b. Ausweitung des Lärmschutzes für den planfestgestellten Ausbau der
BAB 8, Einbau von lärmarmen Straßenbelag und Nachtfahrverbot;

c. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten, baulicher Lärmschutz,
Einbau von lärmarmen Straßenbelag und Nachtfahrverbot auf der Bundes-
straße 10;

d. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten, Beschränkung des
Durchfahrtsverkehr, Geschwindigkeitskontrollen, Einbau von lärmarmen

Stadt Pforzheim
Lärmaktionsplanung 3. Runde 
Karlsruhe 25.06.21   Pforzheim LAP3 - Abschlussbericht.wpd



Abschlussbericht 75

Straßenbelag, Aufnahme in das Schallschutzfensterprogramm und bauli-
cher Lärmschutz auf Julius-Heydegger-Straße;

e. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten und Einbau von lärmar-
men Straßenbelag auf der Klingensträßchen im Bereich der Mäuerach-
siedlung.

< Stadtteil Hohenwart:

a. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten auf der Unterreichenba-
cher Straße;

< Stadtteil Nordstadt:

a. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten, Änderung der Straßen-
führung und Installierung eines Geräuschblitzer auf der Hohenzollern-
straße;

b. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten auf der Hachelallee;

c. Ausweisung als Anwohnerstraße auf der Bayernstraße zwischen Hohenzol-
lernstraße und Heinrich-Wieland-Allee;

d. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten und Maßnahmen zur
Verkehrsberuhigung auf der Kelterstraße;

e. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten und Einbau von lärmar-
men Straßenbelag auf der Wilferdinger Straße,

f. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten und Lkw-Nachtfahr-
verbot auf der Kieselbronner Straße zwischen Hohenäckerallee und Wel-
schenäckerstraße;

g. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten auf der Friedrich-Ebert-
Straße und Bernhardstraße.

< Stadtteil Oststadt:

a. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten, Einbau von lärmarmen
Straßenbelag und Geschwindigkeitskontrollen auf der Straße ‘Altstädter
Kirchenweg’;

b. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten und Lkw-/ Motorrad-
Nachtfahrverbot auf der Lindenstraße.

< Stadtteil Südoststadt:

a. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten auf der Tiefenbronner
Straße.
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< Stadtteil Südweststadt:

a. erforderliche Reduzierung der Geschwindigkeiten, Einbau von lärmarmen
Straßenbelag, Geschwindigkeitskontrollen und Lkw-Nachtfahrverbot auf
der Calwer Straße und Bleichstraße.

6. Maßnahmen und Bewertung nach Beteiligung der Öffentlichkeit

Nach der Erstellung des Zwischenberichts des Lärmaktionsplans der 3. Runde
und der darauf folgenden Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher
Belange werden die Anregungen und Stellungnahmen zusammenfassend be-
wertet und hinsichtlich der Lärmwirkung gegeneinander und untereinander
abgewogen und in einem zusammenfassenden Planfall 4 dargestellt. Bei der
Maßnahmenentscheidung kommen verschiedene Aspekte zum Tragen, die im
Rahmen der Abwägung behandelt sind und in der Tabelle 10 im Anhang hinsicht-
lich der Anzahl und Höhe der Betroffenheit der Personen am Tag und in der
Nacht, der betroffenen Buslinien und der ermittelten Fahrzeitverluste für die
Buslinie dokumentiert sind. Die mittelfristig eingeplanten Fahrbahndeckensanie-
rungen sind ebenso wie die Einschätzung des Amtes für Öffentliche Ordnung und
des Umweltamtes eingeflossen.

6.1 Maßnahmen zur Lärmminderung

Folgende Maßnahmen werden in der 3. Runde der Lärmaktionsplanung verfolgt.
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Maßnahme Realisierungsstand Perspektive

M 01 - Westtangente 3. Teilabschnitt mit Arlinger Tunnel im Bau im Bau

M 02 - Lärmarmer Asphalt
(SMA LA)

auf zahlreichen Abschnitten in Pforzheim und den
Stadtteilen gemäß Planfall 4

kurz- und 
mittelfristig

M 03 - Geschwindigkeits-
beschränkung

auf zahlreichen Abschnitten in Pforzheim und den
Stadtteilen gemäß Planfall 4

kurz- und 
mittelfristig

M 04 - bauliche Maßnah-
men

a.) B 10 bei Georg-Feuersteinstraße
Erhöhung der bestehenden Lärmschutzwand an
der B 10 auf 3,0 bis 4,0 m
b.) B 10 bei Eutinger Straße auf Höhe des Eutinger
Talwegs
Neubau einer Lärmschutzwand mit 3,0 m Höhe
c.) Büchenbronner Straße südlich ´Auf der Rotplatte´
Neubau einer Lärmschutzwand mit 3,0 m Höhe

kurz- und 
mittelfristig

M 05 - Schallschutzpro-
gramm

Schallschutzfenster für Aufenthaltsräume und
zusätzlich Lüfter für Schlafzimmer. Anpassung der
Förderrichtlinie an abgesenkte Auslösewerte (55 /
65 dB(A))

kurzfristig

M 06 - Fortentwicklung
des ÖPNV

wird als Daueraufgabe der Stadt angesehen. Bus-
beschleunigungsmaßnahmen oder Anpassungen
der Linienwege, um die Einschränkungen aus
Geschwindigkeitsbeschränkungen auszugleichen

kurzfristig bis
langfristig

M 07 - Förderung des
Radverkehrs

wird als Daueraufgabe der Stadt angesehen, die
auf viele Akteure verteilt ist. Von der Stadt wird
der Ausbau, z.B. der zentrale Radachse an der
westlichen Karl-Friedrich-Straße betrieben

kurzfristig bis
langfristig

M 08 - Vorrangnetz West-
stadt

wird als Daueraufgabe der Stadt angesehen und
weiter betrieben. Vorrangig ist die Schließung des
Schloßbergs für Kfz geplant.

kurzfristig bis
langfristig

M 09 - Schallschutz BAB 8 Verbesserter Schallschutz an der A 8 in Planung im Bau

M 10 - Förderung der
Elektromobilität

Einsatz von Elektrobussen, Ausbau der Elektrolad-
einfrastruktur, Sonderregelungen z.B. bei Parken
und Förderung bei Erwerb von Elektrofahrzeugen

kurzfristig bis
langfristig

M 11- Förderung
geräuscharmer Mobilität

Ergänzend zur Elektromobilität auch Förderung
von z.B. geräuscharmen Reifen, geräuscharmer
Fahrweise, streckenbezogene Verbote von Motor-
rädern

kurzfristig bis
langfristig

M 12 - Schutz Ruhiger
Gebiete

Maßnahmen zur Minderung der Geräuschbela-
stung in den Gebieten, die im Mittel mehr als
5 dB(A) über dem Schwellenwert belastet sind

kurzfristig bis
langfristig

M 14 - Geschwindigkeits-
überwachung

Kontrolle der Geschwindigkeitsbeschränkungen
durch stationäre und / oder mobile Geräte

kurzfristig bis
langfristig

Tab. 23: Maßnahmen der Lärmaktionsplanung in der 3. Runde
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       Maßnahmenkürzel / Priorität

Pegelwerte der
Straßenabschnitte

Straßensanierung
Fahrbahndecke

Geschwindigkeits-
beschränkung

Eräuterung zu
Ergebnis danach

$ 74,5 / 64,5 dB(A) A - kurzfristig kurzfristig beide Maßnahmen, 
trotzdem über 70 / 60 dB(A)
tags / nachts

$ 72 - 74,5 / 
62 - 64,5 dB(A)

B1 Straßensanierung
geplant

 geplant kurzfristig eine Maßnahme, 
über 70 / 60 dB(A) tags /
nachts

B2 Straßensanierung
nicht geplant

kurzfristig kurzfristig beide Maßnahmen, 
über 67 / 57 dB(A) tags /
nachts

$ 70 - 72 /
60 - 62 dB(A)

C1 Straßensanierung
geplant

 geplant empfohlen wenn
angemessen

eine Maßnahme, 
über 67 / 57 dB(A) tags /
nachts

C2 Straßensanierung
nicht geplant

mittelfristig kurzfristig beide Maßnahmen, 
unter 67 / 57 dB(A) tags /
nachts

$ 67 - 70 / 
57 - 60 dB(A)

D1 Straßensanierung
geplant

 geplant nicht angemessen ohne Maßnahme, 
über 67 / 57 dB(A) tags /
nachts

D2 Straßensanierung
nicht geplant

- empfohlen wenn
angemessen

eine Maßnahme, 
unter 67 / 57 dB(A) tags /
nachts

Tab. 24: Erläuterung zu den gewählten Maßnahmenkombinationen

         Plan 37 Die genau Lage der einzelnen Maßnahmenabschnitte zu den Maßnahmen M 01,
M 02, M 03, M 04 und M 09 ist in Plan 37 abgebildet. Durch die Planzeichnung ist
auch erkennbar, in welchen Straßenabschnitten eine Kombination der Maß-
nahmen erforderlich ist, um die Ziele der Lärmminderung zu erreichen. Die
Maßnahmenabschnitte haben eine Nummer zur besseren Identifikation erhalten.

    Anh-Tab. 10 In der Tabelle 10 im Anhang sind die einzelnen Maßnahmen aufgelistet. In Verbin-
dung mit den für die Abwägung notwendigen Informationen kann nachvollzogen
werden, wie die Priorität und die Notwendigkeit der Maßnahmenkombination aus
schalltechnischer Sicht ermittelt ist. Maßgeblich ist dabei die Geräuschbelastung
im Ausgangswert nach der Berechnung, die in den Plänen 10 und 11 dokumentiert
ist. In Abhängigkeit zu den bisherigen Planungen zur Fahrbahndeckenerneuerung
werden die Maßnahmen der Ziffer 1 zugeordnet, wenn die Straßensanierung
bereits eingeplant ist und der Ziffer 2, wenn dies noch nicht der Fall ist. Aus
dieser Zuordnung ergibt sich die Priorität der Maßnahmen Sanierung der Fahr-
bahndecke oder zur Geschwindigkeitsbeschränkung als kurzfristig notwendig, als
mittelfristig oder als empfohlen, falls dies im Rahmen der örtlichen Bewertung
als angemessen angesehen werden kann. Der Zusammenhang wird in der folgen-
den Tabelle aufgezeigt und mit dem Wirkungsergebnis nach Umsetzung einer der
beiden oder beider Maßnahmen erläutert.
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6.2 Modifiziert Maßnahmen nach Verwaltungsbeschluss

Der Lärmaktionsplan wurde nach zahlreichen und wiederholten Diskussionen und
Abwägungsprozessen im Gemeinderat, in gemeinderätlichen Ausschüssen und
innerhalb der Verwaltung in modifizierter Form in der Sitzung vom 15.12.2020
durch den Gemeinderat beschlossen. Die beschlossenen Maßnahmen werden
daraufhin im finalen Planfall 5 zusammengefasst. 

         Plan 38 Die genau Lage der einzelnen Maßnahmenabschnitte zu den Maßnahmen M 01,
M 02, M 03, M 04 und M 05 ist in Plan 38 abgebildet. In der Planzeichnung ist
wiederum erkennbar, in welchen Straßenabschnitten eine Kombination der
Maßnahmen erforderlich ist, um die Ziele der Lärmminderung zu erreichen. Die
Nummerierung der Maßnahmenabschnitte (zur besseren Identifikation) ist im
Planfall 5 dabei weitgehend erhalten geblieben.

    Anh-Tab. 11 In der Tabelle 11 im Anhang sind die einzelnen modifizierten Maßnahmen, nach
Stadtteilen sortiert, aufgelistet. Im Vorfeld geführte Gespräche mit der Höheren
Verkehrsbehörde ergeben das Erfordernis, die in Tabelle 11 aufgelisteten Maß-
nahmen der Geschwindigkeitsreduzierungen weiter zusammenzufassen. Ziel soll
es sein, die Anzahl der einzelnen verkehrsrechtlichen Anordnungen durch
Gliederung in räumlich zusammenhängende Maßnahmen zu minimieren.

Die vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmenwerden im Weiteren in ins-
gesamt 8 Untersuchungsbereiche gegliedert.

 
6.2.1 Nordstadt und Brötzingen

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Tag und in der Nacht :

< auf der Hohenzollernstraße von der Hachelallee bis zur Richard-Wagner-Allee
und von der Karl-Bührer-Straße bis zur Christophallee,

< auf der Christophallee von der Hohenzollernstraße bis zur Güterstraße,

< auf der Bayernstraße von der Hohenzollernstraße bis zum Emil-Strauß-Straße,

< auf der Friedrich-Ebert-Straße von der Heinrich-Wieland-Allee bis zur Brette-
ner Straße,

< auf der Brettener Straße von der Anshelmstraße bis zur Wittelsbacherstraße,

< auf der Anshelmstraße von der Redtenbacherstraße bis zur Güterstraße,

< auf der Redtenbacherstraße von der Anshelmstraße bis zur Redtenbacher-
straße 29 und

< auf der Blücherstraße von der Anshelmstraße bis zur Blücherstraße 30.
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Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Nacht:

< auf der Wilhelm-Becker-Straße von der Wilferdinger Straße bis zur Wilhelm-
Becker-Straße 12,

< auf der Hachelallee von der Wilhelm-Becker-Straße bis zum Kreisverkehr an
der Hohenzollernstraße,

< auf der Heinrich-Wieland-Allee von der Hohenzollernstraße bis zur Bauschlot-
ter Straße und

< auf der Friedrich-Ebert-Straße von der Markgrafenstraße 6 bis zur Heinrich-
Wieland-Allee.

 
6.2.2 Nordstadt

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Tag und in der Nacht :

< auf der Arlingerstraße von der Belchenstraße bis zur Arlingerstraße 3,

< auf der Dietlinger Straße von der Wildbader Straße bis zur Dietlinger Straße 76,

< auf der Kelterstraße von der Kelterstraße 101 bis zum Grimmigweg,

< auf der Straße ‘Kurze Steig’ von der Martin-Niemöller-Straße bis zur Wilferdin-
ger Straße und

< auf der Wilferdinger Straße von der Wilhelm-Becker-Straße bis zum Kreis-
verkehr an der Kelterstraße.

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Nacht:

< auf der Arlingerstraße von der Stadtgebietsgrenze (Arlingerstraße 141) bis zur
Belchenstraße,

< auf der Kelterstraße von der Kelterstraße 69 bis zum Henri-Arnaud-Weg 2
sowie

< von der Kelterstraße 2 bis zur Bodelschwinghstraße und auf der Untere Wilfer-
dinger Straße von Höhe der August-Supper-Straße 1 bis Höhe der Kaiser-
Wilhelm-Straße 27.

 
6.2.3 Weststadt / Brötzingen

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Tag und in der Nacht :

< auf der Westliche Karl-Friedrich-Straße von der Westliche Karl- Friedrich-
Straße 296 bis zur Westliche Karl-Friedrich-Straße 102,

< auf der Antoniusstraße von der Westliche Karl-Friedrich-Straße bis zur Maxi-
milianstraße,
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< auf der Maximilianstraße von der Antoniusstraße bis zur Durlacher Straße,

< auf der Hans-Sachs-Straße von der Westliche Karl-Friedrich-Straße bis zur
Habermehlstraße,

< auf der Habermehlstraße von der Hans-Sachs-Straße bis zur Habermehlstraße
68, von der Maystraße bis zur Gerbelstraße und von der Habermehlstraße 3 bis
zur Fröbelstraße und

< auf der Zerrennerstraße von der Fröbelstraße bis zur Goethestraße.

 
6.2.4 Weststadt / Brötzingen

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Tag und in der Nacht :

< auf der Luisenstraße von der Wimpfener Straße bis zur Berliner Straße,

< auf der Tunnelstraße von der Berliner Straße bis zur Luisenstraße,

< auf der Berliner Straße von der Tunnelstraße bis zur Luisenstraße,

< auf der Zerrennerstraße von der Leopoldstraße bis zur Straße ‘Am Waisen-
hausplatz 4’,

< auf der Leopoldstraße von der Zerrennerstraße bis zur Jörg-Rathgeb-Straße,

< auf der Dillsteiner Straße von der Jörg-Rathgeb-Straße bis zur Bleichstraße 1
und von der Jahnstraße bis zur Hohlstraße,

< auf der Schwarzwaldstraße von der Hohlstraße bis zur Friedenstraße und

< auf der Bleichstraße von der Dillsteiner Straße bis zur Bleichstraße 110.

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Nacht:

< auf der Luisenstraße von der Berliner Straße bis zur Tunnelstraße,

< auf dem Bahnhofplatz vom Luisenplatz bis zur Lindenstraße,

< auf der Berliner Straße von der Luisenstraße bis zur Westliche Karl- Friedrich-
Straße,

< auf der Westliche Karl-Friedrich-Straße von der Westliche Karl-Friedrich-Stra-
ße 102 bis zur Goethestraße,

< auf der Goethestraße von der Westliche Karl-Friedrich-Straße bis zur Jahn-
straße,

< auf der Jahnstraße von der Goethestraße bis zur Calwer Straße.
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6.2.5 Oststadt, Südoststadt, Au und Buckenberg

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Tag und in der Nacht :

< auf dem Altstädter Kirchenweg von der Theaterstraße bis zur Parkstraße,

< auf der St. - Georgen - Steige von der Kreuzstraße / Calwer Straße bis zur
Galileistraße und von der Galileistraße bis zur Tiefenbronner Straße,

< auf der Calwer Straße von der Jahnstraße bis zur Seebergstraße 48,

< auf der Kreuzstraße von der Deimlingstraße bis zur St. - Georgen - Steige,

< auf der Tiergartenstraße von der Wurmberger Straße bis zur Tiergartenstraße
39 und von der Tiergartenstraße 39 bis zur Straße des 3. Husarenregiments
und

< auf der Wurmberger Straße von der Tiefenbronner Straße bis zur Makart-
straße.

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Nacht:

< auf dem Altstädter Kirchenweg von der Parkstraße bis zur Altstädter Brücke,

< auf der Calwer Straße von der Kreuzstraße bis zur Jahnstraße und

< auf der Holzgartenstraße von der Kreuzstraße bis zum Altstädter Kirchenweg.

6.2.6 Eutingen und Oststadt

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Tag und in der Nacht :

< auf der Anshelmstraße von der Erbprinzenstraße bis zur Lindenstraße,

< auf der Eutinger Straße von der Stückelhäldenstraße bis zur Fondelystraße,

< auf der Lindenstraße von der Stückelhäldenstraße bis zur Geigerstraße und-
von der Geigerstraße bis zur Parkstraße,

< auf der Östliche Karl - Friedrich - Straße von der Deimlingstraße / Schloßberg
bis zur Parkstraße und von der Parkstraße bis zur Ostendstraße,

< auf der Zeppelinstraße von der Dammstraße bis zur Eutinger Straße,

< auf der ‘Gartenstadt’ von der ‘Gartenstadt’ 34 bis zu ‘Am Kühlen Grund’ und

< auf der Hauptstraße (Eutingen) von ‘Am Kühlen Grund’ bis zur Julius- Heydeg-
ger-Straße und von der Julius-Heydegger-Straße bis zur Eutinger Straße 180.

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Nacht:

< auf der Lindenstraße von der Parkstraße bis zur Lindenstraße 17 und
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< auf der Parkstraße von der Östliche Karl - Friedrich - Straße bis zum Altstädter
Kirchenweg,.

6.2.7 Eutingen und Oststadt

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Tag und in der Nacht :

< auf der Büchenbronner Straße von der Büchenbronner Straße 73 bis zum
Hanfackerweg,

< auf der Büchenbronner Straße von der Büchenbronner Straße 127 bis zu ‘Auf-
der Rotplatte’ / Hercyniastraße,

< auf ‘Auf der Rotplatte’ von der Julius-Naeher-Straße bis zur Liebfrauenstraße,

< auf der Pforzheimer Straße von der Obere Stöckstraße bis zur Dillweißens-
teiner Straße und

< auf der Schömberger Straße von der Dillweißensteiner Straße bis zur Adler-
straße

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Nacht:

< auf der Carl-Schurz-Straße von der Friedrich-Hecker-Straße bis zur Konrad-
Adenauer-Straße.

6.2.8 Dillweißenstein, Hohenwart und Huchenfeld

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Tag und in der Nacht :

< auf der Hirsauer Straße von der Hirsauer Straße 32 bis zum Ludwigsplatz und
vom Ludwigsplatz bis zur Einfahrt Nagoldfreibad / Hirsauer Straße 246,

< auf der Hirsauer Straße von der Hirsauer Straße 271 bis zur Steinbergsgut-
straße und von der Steinbergsgutstraße bis zum Walter-Stößer-Weg,

< auf der Schellbronner Straße von ‘Im Grund’ bis zu ‘Am Wiesenrain’ und auf
der Huchenfelder Hauptstraße von der Hellerichstraße bis zur Robert-
Koch-Straße.

      Plan 39,40 In Folge der beschlossenen Maßnahmen wird es Verkehrsverlagerungen geben,
die im Verkehrsmodell der Stadt Pforzheim berechnet sind. In Plan 39 werden die
Verkehrsmengendifferenzen für den Kfz-Verkehr, in Plan 40 die Differenzen für
den Schwerverkehr dargestellt, die sich aus dem vom Gemeinderat beschlosse-
nen Maßnahmenpaket ergeben. In grün sind im Plan Abnahmen und in rot für
Zunahmen der Verkehre dargestellt.
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Pegel
[dB(A)]

Ausgangssituation Planung PF5 Minderung
Zeitraum DEN Zeitraum Night Zeitraum DEN Zeitraum Night Zeitraum DEN Zeitraum Night

Hauptverkehrsstraßen nach Planfall 5 Straße

> 50 - 55 18.557 9.077 16.435 9.699 -2.122 622

> 55 - 60 11.666 7.402 10.852 9.288 -814 1.886

> 60 - 65 8.361 7.547 9.368 3.667 1.007 -3.880

> 65 - 70 7.206 1.945 8.586 32 1.380 -1.913

> 70 - 75 6.377 21 2.066 1 -4.311 -20

> 75 994 0 15 0 -979 0

Tab. 25: Veränderungen der Betroffenen in Pforzheim durch die beschlossenen Maßnahmen in PF 5

        Plan 41,42 Mit der Differenzdarstellung der Rasterlärmkarte zwischen Planfall 5 und dem
Bestand wird zusätzlich im Plan 41 für den Tag (LDEN) und im Plan 42 für die Nacht
(LNight)  dokumentiert, wo die Minderungswirkung erreicht wird und wie sie sich
flächig ausdehnt. Zunahmen an Geräuschbelastungen treten aktuell nur im
Bereich der L 562 (Dietlinger Straße) bis zur Fertigstellung der Westtangente auf.

        Plan 43,44 Die Minderung durch die Maßnahmen wird in den Plänen 43 (LDEN) und 44 (LNight)
herausgehoben nur für die Gebäude dargestellt, die in der Kartierung über 65
dB(A) bzw. 55 dB(A) aufweisen und insofern besonders stark von der Lärmentla-
stung profitieren. Die Minderungen betragen zwischen 2 und 5 dB(A) an den
Gebäuden, die direkt im Bereich der Maßnahmen liegen. 

    Anh-Tab.1, 2 Das Ergebnis der Minderungsmaßnahmen des Planfall 5 kann der Tabelle 1 für die
Stadtteile bzw. Tabelle 2 für die Aktionsbereiche im Anhang entnommen werden. 

In den nachfolgenden Tabellen sind die geschätzte Zahl an Personen – basierend
auf den aktuellen Nachberechnungen für den Planfall 5 – zusammengestellt, die
vom Straßenlärm betroffen sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt anschaulich die
positiven Veränderungen (Lärmminderungen) durch die beschlossenen Maß-
nahmen für den Straßenverkehrslärm.

 
Die Anzahl Personen, die von Überschreitungen des Auslösewertes der Lärm-
aktionsplanung von 65 dB(A) am Tag betroffen sind, reduziert sich im Planfall 5
von insgesamt 14.577 auf 10.667 (-27 %). In der Nacht geht die Anzahl der Betroffe-
nen > 55 dB(A) von 16.915 auf 12.988 (-23 %) zurück.

Die Anzahl der Personen, die von Überschreitungen der gesundheitsgefährden-
den Werte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht betroffen sind, redu-
ziert sich nach Umsetzung aller beschlossenen Maßnahmen am Tag von ins-
gesamt 7.371 auf 2.081 (-72%). In der Nacht geht die Anzahl der Betroffenheit > 60
dB(A) von 9.513 auf 3.700 (-61%) zurück.
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Abb. 7:  Verlauf der mittleren Kfz-Geschwindigkeit vor/nach T30-Anordnung in Monaten (Quelle: UBA)

Die im Lärmaktionsplan für den Bestand auf Basis der Überschreitung der Aus-
lösewerte von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht ermittelte Lärmkenn-
ziffer (siehe Kapitel 3.4) zum Straßenverkehr beträgt 398.860 in der Ausgangs-
situation (vor der Maßnahmenumsetzung). Mit den beschlossenen Maßnahmen
reduziert sich die Lärmkennziffer auf 231.035, d.h. um -42%. Dies verdeutlich den
hohen Grad der Minderungswirkung. Die beschlossenen kurz- und mittelfristigen
Maßnahmen sind daher zu empfehlen

6.3 Langfristige Strategien

< Geschwindigkeitsüberwachung

Anhand einer Studie ds Umwelt-Bundesamtes zu den ‘Wirkungen von Tempo 30
an Hauptverkehrsstraßen’ lässt sich erkennen, dass die Einführung einer Tempo-
reduzierung auch ohne Geschwindigkeitskontrollierende Maßnahmen zu einem
Rückgang der tatsächlichen Geschwindigkeit führt. Die Studie zeigt dabei auf,
dass besonders hohe Geschwindigkeiten abnahmen. Dabei muss jedoch von
einer “Gewöhnungsphase” von rund 6 Monaten ausgegangen werden.

 
In Folge der Verringerung der Geschwindigkeit kommt es zu einer positiven
Auswirkung auf die Verkehrssicherheit für Fußgänger sowie Radfahrer. Die Kfz-
Lenker können bei niedrigeren Geschwindigkeiten deutlich mehr Details des
Straßenraums wahrnehmen und somit früher reagieren. Zudem verkürzt sich der
Anhalteweg bei Tempo 30 gegenüber Tempo 50 deutlich. 

Zur Kontrolle der einzuhaltenden Geschwindigkeiten beabsichtigt die Stadt
Pforzheim die Anschaffung einer mobilen Messanlage zur Geschwindigkeits-
überwachung.
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< Schallschutzfensterprogramm

Das Schallschutzfensterprogramm für Gebäude mit Überschreitung der Auslöse-
werte soll zukünftig in seinen Förderbedingungen stets überprüft werden und so
den Bedarf an passiven Schallschutzmaßnahmen decken, wenn keine weiteren
Maßnahmen umsetzbar sein sollten oder sich die Auslösewerte weiter verändern.

# Ausbau und Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel

Kurze Wege im Stadtgebiet von weniger als 2 km Länge sollten zukünftig nur noch
mit Verkehrsmitteln des Umweltverbunds (Radverkehr, Fußwege und ÖPNV)
zurückgelegt werden. Zur Unterstützung einer nachhaltigen, gesundheitsförderli-
chen und die Wohnqualität stärkenden Mobilitätsentwicklung werden die Ver-
kehrsmittel des Umweltverbundes zu fördern. Dazu muss eine Neuverteilung der
Verkehrsanteile (Modal Split) –  möglichst mit verringertem Gesamtaufkommen
– erreicht werden, indem der Umweltverbund ausgebaut und gestärkt und die
Kfz-Wege entsprechend reduziert werden. 

Erreicht werden kann dies durch den weiteren Ausbau des Radwegenetzes, durch
mehr Sicherheit und Verbesserungen im Fußwegeangebot (Barrierefreiheit und
Sitzgelegenheiten) sowie durch Ausbau des ÖPNV-Angebotes in Fahrtenhäufig-
keit, Bedienungen am Abend und am Wochenende und attraktive Fahrzeiten bzw.
Direktverbindungen. Diese Maßnahmen erfordern allerdings einen erheblichen
zeitlichen Vorlauf

# Elektromobilität

Der Einsatz von Elektrobussen kann die Lärmbelastung des Öffentlichen Nah-
verkehrs gerade in den Streckenabschnitten mindern, die in den zentralen Lagen
eine hohe Wohndichte aufweisen und Ziele des ÖPNV sein müssen. Die Rahmen-
bedingungen für einen effizienten Einsatz von Elektrobussen sollen mittelfristig
geschaffen werden und die Busflotte soll entsprechend der weiteren technischen
Entwicklungen eingesetzt werden.  

Mit dem  Ausbau der Elektroladeinfrastruktur sollen die Rahmenbedingungen für
eine umfangreiche Nutzung von Elektrofahrzeugen in der Stadt geschaffen wer-
den. Dabei soll neben der öffentlichen Infrastruktur insbesondere in Kooperation
mit den Förderprogrammen des Landes die private und gewerbliche Infrastruktur
weiter ausgebaut werden.

Stadt Pforzheim
Lärmaktionsplanung 3. Runde 
Karlsruhe 25.06.21   Pforzheim LAP3 - Abschlussbericht.wpd



Abschlussbericht 87

Mit Sonderregelungen für Elektrofahrzeuge, wie z.B. kostenloses Parken am
Straßenrand oder Befahrbarkeit von ansonsten geschlossenen Verbindungen soll
der Erwerb und die Nutzung von Elektrofahrzeugen gefördert werden.

# Geräuschärmere Mobilität

Ergänzend zur Elektromobilität soll auch die Förderung von Nutzerverhalten hin
zu geräuscharmer Fahrweise oder den Einsatz von geräuscharmen Reifen erfol-
gen. In diesem Zusammenhang können auch, ggf. zeitlich befristete, streckenbe-
zogene Verbote von lauten Motorrädern oder lauten Lkw erfolgen.

# Schutz Ruhiger Gebiete

Der Schutz Ruhiger Gebiete im Stadtgebiet wird als Daueraufgabe verstanden und
als langfristige Strategie so ausgelegt, dass es neben den nicht zu vermeidenden
‘lauten’ Bereichen immer mehr Rückzugsbereiche gibt, die den Kriterien nach
Ruhigen Gebieten entsprechen. Es wird dabei mittelfristig angestrebt, den
Schwellenwert in diesen gewählten Gebieten einzuhalten.
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7. Glossar

7.1 Begriffserklärungen

# Auslösewerte

Lärmwerte, die entsprechende Lärmprobleme und Lärmauswirkungen signal-
isieren und dadurch die Aufstellung von Aktionsplänen auslösen. Das Über-
schreiten von Auslösewerten führt dazu, dass die betroffenen Bereiche bei der
Erarbeitung des Lärmaktionsplans darauf untersucht werden, ob im Rahmen der
planerischen Abwägung Maßnahmen zur Verbesserung der Lärmsituation bzw. zur
Verhinderung einer weiteren Verlärmung festgelegt werden.
 

# Ballungsraum

Ein Gebiet mit einer Einwohnerzahl von über 100.000 und einer Bevölkerungs-
dichte von mehr als 1.000 Einwohnern pro Quadratkilometer; 
§ 47b Nr. 2 BImSchG.

# Beurteilungspegel

Lärmkenngröße, anhand derer in den meisten Regelwerken die Geräuschbeur-
teilung vorgenommen wird. Der Beurteilungspegel setzt sich aus dem energieä-
quivalenten Dauerschallpegel (Mittelungspegel) und verschiedenen Zu- und
Abschlägen zusammen, mit denen weitere Einflussfaktoren wie z.B. Geräusch-
dauer, Impulshaltigkeit, Tonhaltigkeit und Ruhezeiten berücksichtigt werden.

# Dezibel

Üblicherweise wird der Schalldruck als Schalldruckpegel in Dezibel (dB) angege-
ben. Die Dezibelskala ist logarithmisch aufgebaut. Der Wahrnehmungsbereich des
Gehörs kann demzufolge mit Zahlenwerten von 0 dB (Hörschwelle) bis 130 dB
(Schmerzschwelle) beschrieben werden. Durch die “A” - Bewertung wird die
frequenzabhängige Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs nachgezeichnet
(dB(A)). In der folgenden Grafik werden einzelne Geräuschereignisse gegenüber
gestellt.
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Abb. 8: Schalldruckpegel und Schallpegel im Vergleich

< Einwohner-Einheiten

Als fiktive Größe gebildet von betroffenen Einwohnern, die gemittelt aus der
Anzahl der im Gebäude gemeldeten Einwohner und der Fassadenseiten gebildet
wird, die den Schwellenwert überschritten haben.  

< Emission - Immission

Im Bereich des Lärmschutzes bezeichnet die Emission den von einer oder meh-
reren Schallquellen abgestrahlten Schall. Unter Immission wird hingegen das
Einwirken des Schalls auf ein Gebiet oder einen Punkt des Gebietes (Immissions-
ort) verstanden. 

< Energieäquivalente Dauerschallpegel oder Mittelungspegel

Bei der Bildung des energieäquivalenten Dauerschallpegels (LAeq) wird ein
schwankendes Schallereignis stellvertretend durch einen Pegel eines gleich-
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bleibenden Dauergeräusches ersetzt, das bei ununterbrochener Andauer den
selben Energieinhalt aufweist, also die gleiche Schallenergie auf das menschliche
Ohr bringen würde. Der energieäquivalente Dauerschallpegel ist auch für Progno-
sen von Schallsituationen bedeutsam. Erst durch die Beschreibung eines schwan-
kenden Geräusches durch eine einzige Zahl ist es relativ einfach möglich, Schall-
ausbreitungsberechnungen vorzunehmen, diese in Lärmkarten darzustellen und
vergleichende Szenarien zu betrachten.

< Gebäudelärmkarte

Bei Gebäudelärmkarten wird für die grafische Darstellung der höchste Fassaden-
pegel eines Gebäudes ermittelt und mit der Skalenfarbe des entsprechenden
Pegelintervalls gefüllt.

< Geräuschquellen und ihre Wirkungen auf den Menschen

Die Wirkungen des Lärms zeigen sich auf verschiedenen Ebenen. Als Folge starker
Lärmeinwirkung können temporäre oder permanente Hörstörungen auftreten.
Solche Schalleinwirkungen treten im Bereich des Umgangslärms nicht auf, sie
finden sich im Bereich des Arbeits- oder Freizeitlärms.

< Gesamtwirkungsanalyse

Erarbeitung einer regionalen Wirkungsanalyse der Einzelmaßnahmen aus meh-
reren Lärmaktionsplänen (z.B. im Rahmen einer interkommunalen Zusammen-
arbeit). Da sich verkehrsverlagernde Maßnahmen in einem regionalen Straßen-
netz gegenseitig beeinflussen, sind im Rahmen der Lärmaktionsplanung nicht nur
die Maßnahmen des jeweiligen Planentwurfs, sondern ggf. auch die Wirkungen
des regionalen Maßnahmenbündels zu untersuchen.

< Haupteisenbahnstrecke

Ein Schienenweg von Eisenbahnen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz mit
einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr; § 47b Nr. 4 BImSchG.

< Hauptverkehrsstraße

Eine Bundesfernstraße, Landesstraße oder auch sonstige grenzüberschreitende
Straße, jeweils mit einem Verkehrsaufkommen von über drei Millionen Kraft-
fahrzeugen pro Jahr; § 47b Nr. 3 BImSchG. 
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< Immission

Erklärung siehe bei Emission.
 

< Lärm

Für den Menschen belästigende oder gesundheitsschädliche Schallbelastung; 
vgl. UmgebungslärmRL.
 

< Lärmaktionsplan

Plan, mit dem Lärmprobleme und Lärmauswirkungen durch Maßnahmen ge-
mindert werden; § 47d Abs. 1 S. 1 vor Nr. 1 BImSchG, Art. 3 (UmgebungslärmRL).

 

< Lärmindex LDEN

A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel über 24 Stunden, zusammengesetzt
aus den Zeitbereichen day (6:00 bis 18:00 Uhr), evening (18:00 bis 22:00 Uhr) und
night (22:00 bis 6:00 Uhr) mit einer Gewichtung für die Zeitbereiche evening (+ 5
dB(A)) und night (+ 10 dB(A)); vgl. § 2 Abs. 2 der 34. BImSchV

 

< Lärmindex Lnight

A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel über 8 Stunden (von 22:00 bis 6:00
Uhr); vgl. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 der 34. BImSchV

 

< Lärmkarte

Darstellung von Informationen über die aktuelle oder voraussichtliche Lärmsi-
tuation anhand eines Lärmindexes mit Beschreibung der Überschreitung der
relevanten Grenzwerte, der Anzahl der betroffenen Personen in einem
bestimmten Gebiet und der Anzahl der Wohnungen, die in einem bestimmten
Gebiet bestimmten Werten eines Lärmindexes ausgesetzt sind; 
vgl. UmgebungslärmRL und http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/29746/.

< Lärmkennziffer

Darstellung der gesamthaften Lärmminderung durch Berücksichtigung einer
berechneten nummerischen Zahl als Kennziffer für den einfachen Vergleich von
Bestand und Planungen. Beispielhaft gewählt für die Erläuterung ist der Wert von
>65 dB(A) für den LDEN und >55 dB(A) für den LNight. Eine Überschreitung des Nacht-
wertes wird bei der Beurteilung doppelt gewichtet. Für den Fall der Überschrei-
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tung der oben genannten Werte  errechnet sich die Lärmkennziffer aus der An-
zahl der über dem Wert betroffenen Einwohner und der Höhe der Überschreitung
des Wertes nach der Formel: 
LKZ > 65 dB(A) LDEN = Einwohner * Pegel(bis)wert über 65 dB(A) LDEN +
LKZ > 55 dB(A) LNight = Einwohner * Pegel(bis)wert über 55 dB(A) LNight * 2

< Lärmpegel

Höhe der Belastung in dB(A). Der Lärmpegel wird nach § 2 der 34. BImSchV dar-
gestellt als A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel für die Lärmindizes LDay,
LEvening, LNight und LDEN.

< Lärmschutz-Richtlinien-Straßenverkehr 2007

Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölke-
rung vor Lärm vom 23. November 2007;
(VkBl. Nr. 24, Seite 767 ff.). 

< Lärmschwerpunkt

Örtlich abgegrenzter Bereich innerhalb des Gemeindegebiets, in dem unter
Berücksichtigung des Lärmpegels (Höhe der Belastung), der Anzahl der lärm-
betroffenen Einwohner und der Umstände des Einzelfalls vor Ort regelungs-
bedürftige Lärmprobleme und Lärmauswirkungen bestehen. 

< Maßnahme

Als Maßnahmen zur Bekämpfung von Umgebungslärm bzw. zum Schutz vor Umge-
bungslärm können in einem Lärmaktionsplan grundsätzlich alle hierzu geeigne-
ten Handlungen festgelegt werden. Es kommt nicht darauf an, dass die planauf-
stellende Gemeinde für die Umsetzung dieser Maßnahme sachlich zuständig ist.

< Monitoring

In einem Monitoring wird nach Umsetzung von Maßnahmen untersucht, ob die
mit einer Maßnahme angestrebten Wirkungen eingetreten sind und ob die ge-
wünschten Ziele erreicht wurden. Die Wirkungen einer Maßnahme werden aufge-
zeigt, in dem der Zustand mit einer Referenz verglichen wird. Bei der Referenz
kann es sich um den Zustand vor Realisierung der Maßnahme (z.B. Verkehrs-
belastung) oder um ein Projektziel (z.B. Geschwindigkeitsbeschränkung) handeln.
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Abb. 9: Pegeländerung nach Zunahme der Schallquelle

< Öffentlichkeit

Eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen sowie deren Vereinigun-
gen; vgl. UmgebungslärmRL.

< Pegeladdition

Schallpegel können nicht wie andere Größen arithmetisch addiert werden. Es
müssen vielmehr die entsprechenden Energien bzw. Schallintensitäten addiert
werden. So führt z.B. eine Verdoppelung der Zahl gleicher Schallquellen oder eine
Verdoppelung der Verkehrsmengen eines Verkehrsweges zu einer Pegelerhöhung
um 3 dB(A). 

Der Mensch empfindet die Zunahme oder Abnahme eines Geräusches um 10 dB(A)
in etwa als Verdoppelung oder Halbierung des Lautstärkeeindrucks. Nimmt
beispielsweise ein Geräusch von 50 auf 80 dB(A) zu, so verachtfacht sich der Laut-
stärkeeindruck.

< RLS-90

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90, Kapitel 4.0. Verfahren zur
Berechnung von Lärmpegeln an Straßen; (VkBl. Nr. 7 vom 14. April 1990, lfd. Nr. 79). 

< Rasterlärmkarte

Rasterlärmkarten (auch als Isophonenpläne bezeichnet) zeigen die flächenhafte
Lärmbelastung anhand von Isophonenbändern. Die Pläne werden auf der
Grundlage der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) erstellt. 

< Ruhiges Gebiet
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Ein von der Gemeinde festgelegtes Gebiet, das keinem hohen Verkehrs-, Indu-
strie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt ist (vgl. UmgebungslärmRL).

< Schall und Lärm

Schwingende Luftteilchen erzeugen Luftdruckschwankungen, die unser Gehör im
Frequenzbereich zwischen 16 Hz (Hz = Hertz = Schwingungen pro Sekunde) und
etwa 20.000 Hz als Schall wahrnimmt. Werden Schalleindrücke als störend oder
belästigend empfunden, so spricht man von Lärm.

< Schalltechnisches Geländemodell (SGM)

Vor der Durchführung der Ausbreitungsrechnungen müssen alle für die Schall-
ausbreitung bedeutsamen baulichen und topographischen Gegebenheiten in
Koordinaten überführt werden. So entsteht ein Schalltechnisches Geländemodell
(SGM), in dem das Gelände dreidimensional enthalten ist, sowie die Gebäude und
mögliche Schallschutzanlagen. Zusätzlich werden die Straßen und Schienen-
strecken als Linienschallquellen aufgenommen und mit den spezifischen Emis-
sionswerten auf Grund der Verkehrsbelastungen und Geschwindigkeiten versorgt.

< Träger Öffentlicher Belange (TÖB) / Verwaltung 

Alle Stellen, denen durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes öffentliche Auf-
gaben übertragen sind, die mit der Lärmaktionsplanung der Gemeinde in einem
sachlichen Zusammenhang stehen bzw. alle Behörden und Dienststellen der
unmittelbaren Staats-, bzw- Landesverwaltung, die von der Lärmaktionsplanung
der Gemeinde im weitesten Sinn betroffen sind und die für die Lärmaktions-
planung relevanten öffentlichen Belange vertreten.

< Umgebungslärm

Beim Umgebungslärm handelt es sich indirekte Lärmwirkungen mit komplexen
Wirkmechanismen, die vielfältigen, auch individuellen Einflüssen unterliegen. Die
Beziehung zwischen Ursache und Wirkung bei den gesundheitlichen Auswirkun-
gen von Umgebungslärm ist daher schwieriger zu bewerten.

Umgebungslärm umfasst belästigende oder gesundheitsschädliche Geräusche im
Freien, die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des
Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr
sowie Geländen für industrielle Tätigkeiten ausgeht; 
§ 47b Nr. 1 BImSchG, Art. 3 (UmgebungslärmRL). 

< Umgebungslärm-Richtlinie (UmgebungslärmRL)
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Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni
2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (ABl. L 189 vom
28.07.2002, Seite 12); geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 (ABl. L 311 vom 21.11.2008,
Seite 1); umgesetzt in nationales Recht in den §§ 47a ff. BImSchG und der 34.
BImSchV (Verordnung über die Lärmkartierung).
 

< VBEB

Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen (lärmbe-
lastete Menschen sowie die lärmbelasteten Flächen und die Zahl der lärmbe-
lasteten Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser) durch Umgebungslärm, die
nach der 34. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung über die Lärmkartierung – 34. BImSchV) in den Lärmkarten anzuge-
ben sind.
Vgl.: http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/berechnungsmethode_umgebungslaerm.pdf 

 

< VBUS / VBUSch

Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen nach § 5
Abs. 1 der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV). Weitere vorläufige
Berechnungsverfahren für den Umgebungslärm sind die VBUI für Industrie und
Gewerbe, die VBUF für Flughäfen und die VBUSch für Schienenwege. 
Vgl. http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/bundesanzeiger_154a.pdf 

< Verkehrsmodell

Ein Verkehrsmodell ist eine EDV-gestützte vereinfachte Abbildung des Verkehrs-
systems. Das im Modell abgebildete Verkehrssystem besteht aus einer Verkehrs-
nachfrage (=gewünschte Verkehrsbeziehungen) und einem Verkehrsangebot
(Straßennetz, ÖPNV-Netz). Aus der Gegenüberstellung von Nachfrage und Ange-
bot in der sogenannten Umlegung ergeben sich die Modellresultate, wie z. B.
Straßenbelastungen, Reisezeiten, etc. Der Einfluss des Verkehrsangebotes (Kapa-
zitäten, Reisezeiten) auf die Verkehrsnachfrage kann in einem iterativen Prozess
berücksichtigt werden.

< Wirkungsanalyse

Ermittlung und Darstellung der Wirkungen einer Lärmschutzmaßnahme im Hin-
blick auf das Ziel des Lärmaktionsplans, den Umgebungslärm für die betroffenen
Menschen zu mindern. Berücksichtigt werden dabei sowohl die unmittelbare
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Lärmentlastung als auch die mittelbaren positiven und negativen Wirkungen
einer Maßnahme.
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November 2007

[17] DIN 4109 

Schallschutz im Hochbau, Ausgabe Januar 2018
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[18] LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung

Bund / Länderarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz - LAI (2012), –  2.
Aktualisierung – vom 09. März 2017

Online-Quellen:

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW):

Lärmaktionsplanung, Informationen für die Kommunen in Baden-Württemberg,
2008 
http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/35602/laermaktionsplanung.pdf?command=download
Content&filename=laermaktionsplanung.pdf

 
Lärmkarten 2012 (Stufe 2), 
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml

Lärmkarten 2017 (3. Runde), 
http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml

Eisenbahn-Bundesamt (EBA):
Lärmkartierung,
http://laermkartierung1.eisenbahn-bundesamt.de/mb3/app.php/application/eba

Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg:
Verfahren zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen vom 23. März 2012,
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/390695/kooperationserlass.pdf/ed0fb3a2-8a1
2-449d-8bc6-c0eecf67435b

 
Antworten auf Fragen zur Lärmaktionsplanung,  
http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/laermschutz/laermkarten-und-aktionsplaene/laer
maktionsplaene/

Kooperationserlass - Lärmaktionsplanung; 29.10.2018, erg. am  13.04.2021
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/181029_Kooperationse
rlass_Laermaktionsplanung_BW.pdf

    

Ruhige Gebiete - Leitfaden zur Festlegung in der Lärmaktionsplanung; 11/2019
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/Brosch%C3%BCren/Ruhige
_Gebiete_Leitfaden_zur_Festlegung_in_der_Laermaktionsplanung.pdf
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Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Amt für
Umweltschutz Stuttgart:

Städtebauliche Lärmfibel Online, 
http://www.staedtebauliche-laermfibel.de

Gesetzestexte, Verordnungen, Vorschriften und Richtlinien,
http://http://www.staedtebauliche-laermfibel.de/?p=79&p2=8.

Umwelt-Bundesamt (UBA): 

Wirkungen von Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen, Stand 11/2016

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/publikationen/wirkungen_von_tempo_
30_an_hauptstrassen.pdf

7.3 Abkürzungen

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BMU Bundesministerium für Umwelt

BMVI Bundesministerium für Verkehr

EBA Eisenbahn-Bundesamt

IED-Anlage Anlagen nach der Industrieemissions-Richtline gemäß dem Anhang I
der Richtlinie 2010/75/EU; ersetzt die Verwendung der IVU-Richtline

LDEN Lärmindex Tag-Abend-Nacht (Day-Evening-Night). Lärmindex für
24 Stunden für die allgemeine Belästigung

LNight Nacht-Lärmindex für Schlafstörungen (Zeitraum zwischen 22:00 und
6:00 Uhr)

LAP Lärmaktionsplan 

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg 

RP Regierungspräsidium

UBA Umweltbundesamt
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